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Veröffentlichungen

Der Landeswahlleiter

Ersatz von Mitgliedern des Abgeordnetenhauses von Berlin  
und der Bezirksverordnetenversammlungen

Bekanntmachung vom 30. April 2026

LWA 2

Telefon: 90223-1800, intern 9223-1800

I.
In der Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses von Berlin auf Grund der Wahlen 
am 12. Februar 2023 sind in der Zeit vom 1. Januar 2026 bis 31. März 2026  
folgende Veränderungen eingetreten:* 

(siehe Anlage auf der Folgeseite) 
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Ausgeschieden sind Nachgerückt sind 
Nummer des 
Wahlkreises / 
Bezirks- bzw. 
Landesliste 

Name Vor-
name(n) 

Geburtsjahr/ 
Geburtsort 

Bezirks- 
bzw. 

Landesliste  

Name Vor-
name(n) 

Geburts-
jahr/ 

Geburts-
ort 

Erlernter 
oder 

(zuletzt) 
ausgeübter 

Beruf 

PLZ der 
Wohn-

anschrift 

Erreichbarkeits- 
anschrift 

Landesliste Liste Nummer 4: Die Linke (Die Linke) 

Landesliste Schmidt Ines 1960/ 
Berlin 

Landesliste Engel-
mann 

Claudia 1980/ 
Stendal 

Sozial-
arbeiterin 

10317 DIE LINKE, 
Geschäftsstelle, 
Alfred-Kowalke-
Straße 14, 
10315 Berlin 

 

* Letzte Veröffentlichung siehe ABl. 2026 S. 283 
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II.
In der Zusammensetzung der Bezirksverordnetenversammlungen auf Grund der 
Wahlen am 12. Februar 2023 sind in der Zeit vom 1. Januar 2026 bis 31. März 2026 
folgende Veränderungen eingetreten:*

(siehe Anlage auf der Folgeseite) 
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Ausgeschieden sind Nachgerückt sind 
Name Vor-

name(n) 
Geburtsjahr/ 

Geburts- 
ort 

Name Vor-
name(n) 

Geburtsjahr/ 
Geburtsort 

Erlernter oder 
(zuletzt) ausgeübter 

Beruf 

PLZ 
Wohn-

anschrift 

Erreichbarkeits- 
anschrift 

Bezirk Pankow – Liste Nummer 3: Bündnis 90/Die Grünen (GRÜNE) 
Dr. Groba Felix 1982/ 

Hoyerswerda 
Jung Claudia 1969/ 

Lüneburg 
Qualitätsmanage-
mentbeauftragte 

10315 Bündnis 90/Die Grünen 
Kreisverband Pankow, 
Pappelallee 84, 
10437 Berlin 

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf – Liste Nummer 2: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
Saggerer Jonas 1997/ 

Düsseldorf 
Reddehase Jan 1987/ 

Hannover 
M.A. 
Verwaltungswissen-
schaftler/ 
Angestellter im 
öffentlichen Dienst 

10585 CDU Kreisverband 
Charlottenburg-
Wilmersdorf,                       
Uhlandstraße 64, 
10719 Berlin 
 

Bezirk Tempelhof-Schöneberg – Liste Nummer 1: Sozialdemokratische Partei Deutschland (SPD) 
Kubilay 
 
 

 Yalçin 
 

1997/ 
Berlin  
 

Gerhold Stephan 1988/ 
Warburg 

Chemielaborant 12099 SPD Tempelhof-
Schöneberg,  
Crellestraße 48,  
10827 Berlin 

Bezirk Neukölln – Liste Nummer 2: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) 
Kroner Norbert 1979/ 

Mediasch 
(Rumänien) 

Avci Nimet 1987/ 
Bozova 
(Türkei) 

Diplom-Juristin 12051 CDU Kreisverband 
Neukölln, 
Britzer Damm 113, 
12347 Berlin 

Bezirk Lichtenberg – Liste Nummer 4: DIE LINKE (DIE LINKE) 
Engelmann Claudia 1980/ 

Stendal 
Dr. 
Hofmann 

Jürgen 1943/ 
Zwickau 

Historiker 12103 DIE LINKE, 
Geschäftsstelle, 
Alfred-Kowalke-Str. 14, 
10315 Berlin 

 

* Letzte Veröffentlichung siehe ABl. 2026 S. 283 
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Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Ausführungsvorschriften zum Berliner Schiedsamtsgesetz  
(AV BlnSchAG)

Bekanntmachung vom 30. April 2026

JustV ZS B 12.1

Telefon: 9013-3434 oder 9013-0, intern 913-3434

Auf Grund des § 50 des Berliner Schiedsamtsgesetzes vom 7. April 1994 (GVBl. S. 
109), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. März 2014 (GVBl. S. 70) ge-
ändert worden ist, und § 17 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a des Gesetzes über die 
Organisation der Landesverwaltung vom 10. Juli 2025 (GVBl. S. 270) erlässt die für 
Justiz zuständige Senatsverwaltung die folgenden Ausführungsvorschriften:

I.
Zu § 1 (Schiedsamt, Schiedsamtsbezirke)
1 - Schiedsamt
(1) Das Schiedsamt wird von Schiedspersonen wahrgenommen. Sie führen bei ihrer 
Amtsausübung die Bezeichnung „Schiedsfrau“, „Schiedsmann“ oder „Schiedsper-
son“. Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird im Folgenden nur der Begriff 
„Schiedsperson“ genutzt.

(2) Die Schiedsperson führt das Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitig
keiten und in Strafsachen durch. Die Einzelheiten über ihre Zuständigkeit sind im 
Zweiten und Dritten Abschnitt des Schiedsamtsgesetzes und in den dazu ergange-
nen Ausführungsvorschriften geregelt.

2 - Dienstsiegel und Amtsschild
(1) Das Schiedsamt führt das kleine Landessiegel in Form eines Farbdruckstempels 
mit der Umschrift „Schiedsamt“ und der Angabe des Schiedsamtsbezirks. Die auf-
sichtsführende Stelle kann zudem bestimmen, dass der Schiedsperson ein auf die 
Amtszeit befristeter Dienstausweis als Schiedsperson zur Legitimation ausgestellt 
wird. Die Schiedsperson darf das Siegel und gegebenenfalls den Dienstausweis nur 
bei ihrer Amtstätigkeit benutzen.

(2) Das Siegel und der Dienstausweis sind sorgfältig und so aufzubewahren, dass 
Unbefugte sie nicht nutzen können. Von dem Verlust unterrichtet die Schiedsperson 
unverzüglich die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) und 
das Bezirksamt. Die aufsichtsführende Stelle hat den Verlust im Amtsblatt für Berlin 
bekannt zu machen und das Siegel und den Dienstausweis für ungültig zu erklären 
(vergleiche § 54 Absatz 4 der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die Berliner  
Verwaltung Allgemeiner Teil - GGO I -).

(3) Die Schiedsperson muss das Gebäude, in dem sie ihre Amtstätigkeit ausübt, 
durch ein Amtsschild kenntlich machen. Es genügt dabei, dass das Amtsschild in 
einem erkennbaren Zusammenhang mit dem Gebäude steht; es muss nicht zwin-
gend unmittelbar am Gebäude angebracht werden. Vandalismus an oder Diebstahl 
von Amtsschildern entbindet nicht von der Verpflichtung der Kenntlichmachung des 
Gebäudes durch ein Amtsschild. Das Amtsschild zeigt das Landeswappen und trägt 
darunter die Bezeichnung „Schiedsamt“. 

(4) Siegel, Amtsschild und Dienstausweis beschafft das Bezirksamt. Dies gilt auch 
für die Bereitstellung von Ersatz nach Diebstahl oder Vandalismus. Endet das Amt, 
so hat die Schiedsperson das Siegel, den Dienstausweis und das Amtsschild an das 
Bezirksamt zurückzugeben.

3 - Strafrechtliche Verantwortlichkeit
Die Schiedspersonen unterliegen den für Amtsträger geltenden besonderen Strafvor-
schriften, weil sie als ehrenamtlich Tätige in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhält-
nis stehen (§ 11 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe b StGB).

4 - Änderung von Schiedsamtsbezirken
(1) Die Grenzen eines Schiedsamtsbezirks können auch während der Amtszeit einer 
Schiedsperson geändert werden. Die Grenzen des Amtsgerichtsbezirks dürfen nicht 
überschritten werden. 
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(2) Würde durch die Änderung das Amt der Schiedsperson wegfallen oder für die 
Schiedsperson der Fall des § 2 Absatz 3 Nummer 2 eintreten, so soll die Änderung 
nur bei Beendigung der laufenden Amtszeit der Schiedsperson vorgenommen wer-
den, sofern das nicht aus besonderen Gründen untunlich erscheint. 

(3) Erweist es sich in diesen Fällen als notwendig, dass eine Schiedsperson vor 
Ablauf ihrer Amtszeit ihr Amt aufgibt, so ist, wenn nicht die Schiedsperson mit Geneh-
migung der aufsichtsführenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1 zu § 6) ihr Amt freiwillig 
niederlegt, die Enthebung vom Amt (§ 8) zu erwägen.

5 - Bekanntmachung der Schiedsamtsbezirke
Die Errichtung, die Änderung und der Wegfall von Schiedsamtsbezirken sind im 
Amtsblatt für Berlin bekannt zu machen. Sie sind ferner der aufsichtsführenden Stelle 
(Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) mitzuteilen.

6 - Ehrung von Schiedspersonen
(1) Schiedspersonen, die aus ihrem Amt ausscheiden, erhalten ein persönlich gehal-
tenes Dankschreiben der aufsichtsführenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu  
§ 6). 

(2) Die verantwortungsvolle Tätigkeit der Schiedspersonen wird im Namen der für 
Justiz zuständigen Senatsverwaltung nach Vollendung einer ununterbrochenen 
zehnjährigen Amtszeit sowie nach Vollendung einer ununterbrochenen 25-jährigen 
Amtszeit durch Überreichung einer Urkunde gewürdigt. Der Beginn der Amtszeit ist 
vom Tage der Vereidigung (§ 5) an zu rechnen.

(3) Die Urkunde erhält die aus der A n l a g e  1  ersichtliche Fassung. Sie ist von 
der Präsidentin oder dem Präsidenten des Amtsgerichts zu unterzeichnen und der 
Schiedsperson auszuhändigen. 

(4) Die Ehrung unterbleibt, wenn die Schiedsperson auf Grund eines unehrenhaften 
Verhaltens ihres Amtes enthoben wird oder auf Grund eines solchen Tatbestandes 
ihr Amt niederlegt. Sie unterbleibt ferner, wenn besondere Umstände des Einzelfalles 
eine solche Ehrung nicht angezeigt erscheinen lassen.

Zu § 2 (Eignung für das Schiedsamt) 
Im Regelfall wird die Bezirksverordnetenversammlung niemanden zur Schiedsperson 
wählen oder wiederwählen, die oder der im Zeitpunkt der Wahl das 70. Lebensjahr 
vollendet hat. Sie kann aber je nach Lage des Einzelfalls unter besonderer Berück-
sichtigung des Interesses an einer wirkungsvollen Schlichtungstätigkeit der Schieds-
person hiervon abweichen.

Zu § 3 (Wahl der Schiedsperson) 
(1) Für jeden Schiedsamtsbezirk ist in einem getrennten Wahlgang die Schiedsper-
son zu wählen. Wird das Schiedsamt frei, so soll das Bezirksamt in geeigneter Form 
(zum Beispiel durch öffentliche Ausschreibung in der Presse und im Amtsblatt für 
Berlin) bekannt machen, dass sich interessierte Personen zur Wahl stellen können. 
Vor der Wahl soll das Bezirksamt ferner die regionale Organisation, die sich die 
Wahrnehmung der Interessen der Schiedspersonen satzungsgemäß zum Ziel 
gesetzt hat, hören; dies gilt auch für die Wiederwahl. Im Fall der Wiederwahl ist eine 
Stellungnahme der aufsichtsführenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) 
einzuholen. 

(2) Die Amtszeit beträgt auch dann fünf Jahre, wenn die gewählte Person an die 
Stelle einer vorzeitig ausgeschiedenen Schiedsperson tritt.

Zu § 4 (Bestätigung der Wahl) 
(1) Sobald die Schiedsperson gewählt ist, übersendet das Bezirksamt der aufsichts-
führenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) eine beglaubigte Abschrift der 
Niederschrift über den Wahlvorgang. Alle Vorgänge über die Wahl und die Person 
der oder des Gewählten sind beizufügen. 

(2) Die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) entscheidet über 
die Ablehnungsgründe (vergleiche AV zu § 7). 

(3) Die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) hat vor der Be-
stätigung zu prüfen, ob bei der Wahl alle gesetzlichen Vorschriften, insbesondere § 2, 
beachtet worden sind und ob die gewählte Person geeignet ist. 
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(4) Die Verfügung, durch die die Bestätigung versagt wird, ist schriftlich zu begründen 
und der gewählten Person sowie dem Bezirksamt mitzuteilen. Dieses hat unverzüg-
lich eine Neuwahl zu veranlassen.

Zu § 5 (Vereidigung der Schiedsperson) 
(1) Vor der Vereidigung weist die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der 
AV zu § 6) die gewählte Person auf die Bedeutung des Eides und die Möglichkeit hin, 
den Eid auch ohne oder mit einer anderen Beteuerungsformel (§ 5 Absatz 2 und 3) 
zu leisten. 

(2) Die gewählte Person hat die Eidesformel nachzusprechen und soll dabei die rech-
te Hand erheben. 

(3) Über die Vereidigung ist eine Niederschrift aufzunehmen. 

(4) Die Verweisung auf den geleisteten Eid (§ 5 Absatz 4) kann durch schriftliche Ver-
fügung der aufsichtsführenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) geschehen. 

(5) Die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) teilt die Vereidi-
gung dem Bezirksamt mit. Dieses hat den Amtssitz (einschließlich des Amtsraumes), 
den Namen und gegebenenfalls die Sprechstunde der Schiedsperson im Amtsblatt 
für Berlin bekannt zu machen.

Zu § 6 (Aufsicht) 
1 - Aufsicht 
(1) Die Schiedsperson untersteht der unmittelbaren dienstlichen und fachlichen Auf-
sicht der Präsidentin oder des Präsidenten des Amtsgerichts, in dessen Aufsichtsbe-
zirk der Schiedsamtsbezirk liegt (aufsichtsführende Stelle). 

(2) An sie oder ihn hat sie sich in allen dienstlichen Angelegenheiten zu wenden, 
soweit es nicht um Fragen geht, die ausschließlich damit zusammenhängen, dass 
das Bezirksamt die Sachkosten des Schiedsamtes trägt, dass es die Kosten und 
Ordnungsgelder beitreibt und im Namen des Landes Berlin Anspruch auf die Hälfte 
der Gebühren hat. 

(3) Über Anträge auf Erteilung der Genehmigung einer Dienstreise entscheidet die 
aufsichtsführende Stelle (Absatz 1). Sie kann dabei auch eine Generalzustimmung 
für bestimmte Arten von Dienstreisen erteilen. Die Entscheidung bindet das Bezirks- 
amt hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit von Reisekosten und Verdienstausfall - ab-
gesehen von Dienstreisen, die der Vorlage der Bücher zum Zwecke der Prüfung 
(vergleiche Nummer 3 Absatz 3), der Vereidigung (§ 5) oder der Teilnahme an einer 
Dienstbesprechung (vergleiche Nummer 4) dienen - nur dann, wenn es der Dienst-
reise zugestimmt hat. Die Anträge sind über das Bezirksamt an die aufsichtsführende 
Stelle (Absatz 1) zu richten. Das Bezirksamt leitet die Anträge mit einer Stellungnah-
me zur Frage der Zustimmung an die aufsichtsführende Stelle (Absatz 1) weiter. 

(4) Gesuche und Anträge an die höheren Aufsichtsbehörden hat die Schiedsperson 
über die aufsichtsführende Stelle (Absatz 1) einzureichen.

2 - Vertretung im Falle der Verhinderung 

Für den Fall ihrer Verhinderung unterrichtet die Schiedsperson ihre Vertretung, die 
aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1) und das Bezirksamt (vergleiche Ab-
satz 1 und 2 der AV zu § 11). 

3 - Prüfung der Bücher 
(1) Die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) hat das Proto-
koll, das zugehörige Vorblatt, das Kassenbuch und die Sammlung der Kostenrech-
nungen (vergleiche Nummer 1 der AV zu § 30) einmal jährlich - bei Schiedsamtsbe-
zirken, in denen jährlich nicht mehr als 20 Sachen zu bearbeiten waren, spätestens 
nach Ablauf von drei Jahren - zu prüfen. Außerordentliche Prüfungen aus beson-
derem Anlass sind zulässig. Mit der Prüfung können Beamtinnen oder Beamte des 
gehobenen Justizdienstes beauftragt werden. 

(2) Über die Prüfung ist eine Niederschrift aufzunehmen, in der die wesentlichen 
Ergebnisse der Prüfung festzuhalten und Beanstandungen von größerem Gewicht 
aufzuführen sind. Prüfungsfeststellungen von geringer Bedeutung können - falls die 
Schiedsperson anwesend ist - im Laufe der Prüfung durch mündliche Besprechung 
erledigt werden. Die Schiedsperson erhält eine Abschrift der Prüfungsniederschrift. 

(3) Die Kosten, die der Schiedsperson durch die Vorlage der Bücher zur Prüfung ent-
stehen, gehören zu den von dem zuständigen Bezirksamt zu tragenden Sachkosten 
(vergleiche Nummer 1 Absatz 4 der AV zu § 12). 



Veröffentlichungen

ABl. Nr. 20 / 15. Mai 2026  1174

4 - Dienstbesprechungen 

(1) Die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1) hält regelmäßige und außer-
ordentliche Besprechungen mit den Schiedspersonen ab. 

(2) Die regelmäßigen Besprechungen haben möglichst im Abstand von 12, in jedem 
Fall vor Ablauf von 24 Monaten stattzufinden. 

(3) Bei besonderem Bedürfnis können außerordentliche Besprechungen abgehalten 
werden. 

(4) Mit der Anberaumung des Besprechungstermins ordnet die aufsichtsführende 
Stelle (Nummer 1 Absatz 1) die Dienstreise der Schiedsperson zum Ort der Bespre-
chung an. 

5 - Jahresübersicht 
(1) Die Schiedsperson hat der aufsichtsführenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1) bis 
zum 31. Januar eines jeden Jahres eine Aufstellung über die Geschäfte des Vorjah-
res nach dem Muster in A n l a g e  2  einzureichen. 

(2) Die Ergebnisse sind von der aufsichtsführenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1) in 
eine nach dem Muster in A n l a g e  3  zu fertigende Übersicht aufzunehmen und bis 
zum 15. März eines jeden Jahres an die Präsidentin oder den Präsidenten des Amts-
gerichts Wedding weiterzuleiten. 

(3) Die Präsidentin oder der Präsident des Amtsgerichts Wedding fasst die weiter-
geleiteten Übersichten nach dem Muster in A n l a g e  3  zusammen und legt die 
Gesamtübersicht bis zum 30. April eines jeden Jahres der für Justiz zuständigen 
Senatsverwaltung vor. 

6 - Mitteilung über Wahrnehmungen 
Über Wahrnehmungen, die zu einem dienstaufsichtsrechtlichen Einschreiten gegen 
die Schiedsperson führen können, unterrichtet das Bezirksamt unverzüglich die auf-
sichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1).

Zu § 7 (Ablehnung und Niederlegung des Amtes) 
(1) Die Ablehnung oder Niederlegung des Amtes hat die Schiedsperson der auf-
sichtsführenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) gegenüber schriftlich oder 
zur Niederschrift unter Angabe der Gründe zu erklären. 

(2) Bis zur Entscheidung über die Berechtigung zur Niederlegung ist das Schiedsamt 
weiterzuführen. 

(3) Die Entscheidung, die die Ablehnung oder Niederlegung für nicht gerechtfertigt 
erklärt, ist schriftlich zu begründen und der betroffenen Person förmlich zuzustellen. 
Das Bezirksamt erhält eine Abschrift der Entscheidung der aufsichtsführenden Stelle 
(Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6). 

(4) Hält die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) die Ableh-
nung oder Niederlegung für gerechtfertigt, so wird die Entscheidung der betroffenen 
Person und dem Bezirksamt mitgeteilt. 

(5) Bei vorzeitigem Ausscheiden einer Schiedsperson nach den §§ 7 und 8 ist unver-
züglich eine Neuwahl durchzuführen.

Zu § 8 (Amtsenthebung)
(1) Den Antrag auf Amtsenthebung stellt die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 
Absatz 1 der AV zu § 6) nach Anhörung der betroffenen Schiedsperson und des zu-
ständigen Bezirksamtes. 

(2) Die Entscheidung der Präsidentin oder des Präsidenten des Kammergerichts ist 
schriftlich zu begründen und der Schiedsperson und dem Bezirksamt zuzustellen.

Zu § 10 (Verschwiegenheitspflicht)
(1) Die Schiedsperson muss über die ihr bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt ge-
wordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit bewahren. Eine Ausnahme besteht nur 
für Mitteilungen im dienstlichen Verkehr oder für Tatsachen, die offenkundig sind oder 
ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen. 

(2) Dies kann auch im Verhältnis zur anderen Partei gelten. Die Schiedsperson 
wird zum Beispiel ein ärztliches Zeugnis, mit dem eine beteiligte Person ihr Nicht-
erscheinen zum Schlichtungstermin entschuldigt, der anderen Partei nicht zugänglich 
machen. 
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(3) Ohne Genehmigung der aufsichtsführenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu 
§ 6) darf die Schiedsperson über Angelegenheiten, auf die sich ihre Verschwiegen-
heitspflicht bezieht, weder vor Gericht noch außergerichtlich Aussagen machen oder 
sonst mündliche oder schriftliche Erklärungen abgeben. 

(4) Sie hat auch dafür Sorge zu tragen, dass ihre Bücher und sonstigen Unterlagen 
unbefugten Dritten nicht zur Kenntnis gelangen. 

(5) Die Pflicht zur Verschwiegenheit steht der Leistung von Amtshilfe nicht entgegen. 
Die Schiedsperson, die ein Amtshilfeersuchen einer Behörde des Bundes oder der 
Länder erhält, wird dieses zweckmäßigerweise der aufsichtsführenden Stelle (Num-
mer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) zur Entscheidung vorlegen.

Zu § 11 (Stellvertretung) 
(1) Die wechselseitige Vertretung der Schiedspersonen eines Bezirks wird durch das 
Bezirksamt geregelt. 

(2) Die Schiedsperson, die durch Krankheit, Ortsabwesenheit oder aus anderen 
Gründen an der Ausübung ihres Amtes gehindert ist, hat unverzüglich ihre Vertretung 
zu verständigen. 

(3) Ist auch die stellvertretende Schiedsperson verhindert oder dauert die Verhinde-
rung der Schiedsperson voraussichtlich länger als eine Woche, hat die Schiedsper-
son auch die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) - gegebe-
nenfalls mit Hinweis auf die Notwendigkeit zu einer Anordnung nach § 11 Absatz 2 -, 
das Bezirksamt und die zuständige Polizeidienststelle unverzüglich zu unterrichten. 

(4) Übernimmt bei Eintritt des Vertretungsfalles die stellvertretende Schiedsperson 
die Amtstätigkeit der Schiedsperson, so sind ihr die amtlichen Bücher und das Siegel 
zu übergeben. Nach Beendigung der Vertretung gibt die stellvertretende Schiedsper-
son die Bücher und das Siegel zurück. Die Übergabe ist jeweils zu quittieren. 

(5) Auf Nummer 2 Absatz 3 der AV zu § 30 wird hingewiesen.

Zu § 12 (Sachkosten, Haftung) 
1 - Zu den Sachkosten gehören insbesondere: 
(1) die Ausgaben für die Beschaffung der amtlichen Bücher, des Siegels, des Dienst-
ausweises, des Amtsschildes, der zur Geschäftsführung notwendigen Vordrucke 
und der Bücher, die die gesetzlichen Vorschriften und die dienstlichen Anweisungen 
enthalten, sowie die Kosten für den Bezug der Schiedsamtszeitung, dem Veröffent-
lichungsorgan der Zentralorganisation, die sich die Wahrnehmung der Interessen und 
der Aus- und Weiterbildung der Schiedspersonen satzungsgemäß zum Ziel gesetzt 
hat; 

(2) die Auslagen für den dienstlichen Schriftverkehr und die dienstliche Telekommu-
nikation mit Behörden, insbesondere mit der aufsichtsführenden Stelle (Nummer 1 
Absatz 1 der AV zu § 6) und dem Bezirksamt; 

(2a) die Entschädigung für die Anschaffung eines Computers/Notebooks und Dru-
ckers mit Zubehör, sofern dies nicht im Amtsraum (vergleiche Nummer 2 der AV zu  
§ 12) vorhanden ist oder durch das Bezirksamt zur Verfügung gestellt wird;

(3) die Entschädigung für den Amtsraum nach Maßgabe von Nummer 2; 

(4) die Vergütung für die Dienstreisen zur Vereidigung (§ 5), zur Vorlage der Bücher 
zum Zwecke der Prüfung (vergleiche Nummer 3 Absatz 3 der AV zu § 6), zur Dienst-
besprechung (vergleiche Nummer 4 der AV zu § 6) und zum Amtsraum (vergleiche 
Nummer 2 der AV zu § 12), im Übrigen die Vergütung für mit Zustimmung des Be-
zirksamts genehmigte Dienstreisen (vergleiche Nummer 1 Absatz 3 der AV zu § 6) in 
entsprechender Anwendung von §§ 4 bis 7 des Bundesreisekostengesetzes sowie 
die Erstattung von Verdienstausfall in entsprechender Anwendung des § 22 des  
Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetzes; 

(5) die Aufwendungen für Maßnahmen, die dazu dienen, die Schiedsperson mit ihren 
Aufgaben vertraut zu machen; hierzu zählt auch der Beitrag für die Zentralorganisa-
tion, die sich die Wahrnehmung der Interessen und die Aus- und Weiterbildung der 
Schiedspersonen satzungsgemäß zum Ziel gesetzt hat; 

(6) Ersatz für Personen- und Sachschäden im Sinne des § 12 Absatz 2; 

(7) nicht beitreibbare Auslagen der Schiedsperson. 
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2 - Amtsraum 

(1) Der Bezirk, der die Sachkosten zu tragen hat, hat für einen geeigneten Raum zu 
sorgen, in dem die Schiedsperson ihre Amtstätigkeit ausüben, insbesondere Schlich-
tungstermine abhalten kann. Der Raum ist mit angemessener Ausstattung, mit 
Beleuchtung und Heizung zu versehen, für seine Reinigung ist Sorge zu tragen. Die 
Benutzung des Raumes kann auf bestimmte Tage und Stunden beschränkt werden; 
hierbei sind jedoch die beruflichen Verhältnisse der Schiedsperson zu berücksich-
tigen. Eine Ausübung des Schiedsamtes in Schankwirtschaften, in denen im Sinne 
des § 1 Absatz 1 Nummer 1 GastG Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verab-
reicht werden, ist unzulässig. 

(2) Stellt der Bezirk der Schiedsperson keinen besonderen Raum zur Verfügung oder 
benutzt sie aus anderen Gründen bei ihrer Amtstätigkeit ihre Wohnung oder andere 
zu ihrer Verfügung stehende Räume, so erhält die Schiedsperson von dem Bezirk, 
der die Sachkosten zu tragen hat, für die Bereitstellung und Wartung dieser Räume 
einschließlich Ausstattung, Beleuchtung, Beheizung, Instandhaltung und Reinigung 
eine monatliche Entschädigung nach Maßgabe des § 4 Absatz 2 Satz 1 der Verord-
nung zur Durchführung des Gesetzes über die Entschädigung der Mitglieder der  
Bezirksverordnetenversammlungen, der Bürgerdeputierten und sonstiger ehrenamt-
lich tätiger Personen in der Fassung vom 29. Mai 1979 (GVBl. S. 826), die zuletzt 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. September 2021 (GVBl. S. 1119) geändert 
worden ist.

3 - Sonstige Sachkosten 

Die Aufzählung zu 1) und 2) ist beispielhaft zu verstehen. Die Schiedspersonen sind 
darüber hinaus von allen weiteren Sachkosten freizustellen, die in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit ihrer Amtsausübung stehen. 

Zu § 13 (Sachliche Zuständigkeit) 
1 - Aufgabe der Schiedsperson 

(1) Aufgabe der Schiedsperson ist die gütliche Schlichtung streitiger Rechtsangele-
genheiten. Sie ist kein Schiedsrichter und zu einer Entscheidung irgendwelcher Art 
nicht berufen. Zwang zur Einigung darf sie nicht ausüben. 

(2) Als Organ der Rechtspflege muss die Schiedsperson in und außerhalb der 
Schlichtungsverhandlung stets unparteiisch sein. Anteilnahme an den zu verhan-
delnden Sachen, die geduldige Bereitschaft, den Beteiligten zuzuhören und auf ihr 
Vorbringen einzugehen, die Herstellung einer ruhigen und entspannten Atmosphäre 
sowie zurückhaltendes Auftreten der Schiedsperson sind die besten Voraussetzun-
gen für eine erfolgreiche Tätigkeit. 

2 - Sachliche Zuständigkeit der Schiedsperson in bürgerlichen Rechtsstreitig-
keiten 

(1) Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten im Sinne des § 13 Absatz 1 sind Streitigkeiten, 
die im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung von den ordentlichen Gerichten 
nach den Vorschriften der Zivilprozessordnung entschieden werden müssen. 

(2) Zum einen wird das Schlichtungsverfahren für vermögensrechtliche Ansprüche 
durchgeführt. Vermögensrechtliche Ansprüche sind Ansprüche, die aus einem ver-
mögensrechtlichen Rechtsverhältnis hergeleitet werden oder auf vermögenswerte 
Leistungen gerichtet sind oder im Wesentlichen der Wahrung wirtschaftlicher Belan-
ge dienen. In Betracht kommen zum Beispiel Ansprüche auf Ersatz materiellen und 
immateriellen Schadens, Beseitigung, Beachtung der Hausordnung oder Wahrung 
nachbarrechtlicher Belange.

(3) Zum anderen wird das Schlichtungsverfahren über nichtvermögensrechtliche 
Streitigkeiten wegen Verletzungen der persönlichen Ehre geführt. Allerdings findet 
ein Schlichtungsverfahren nicht statt wegen Verletzungen der persönlichen Ehre in 
Medien. Gedacht ist insbesondere an Ehrverletzungen im sozialen Nahbereich, die 
nicht selten im Zusammenhang mit anderen Rechtsstreitigkeiten stehen und für die 
die Schiedsperson ohnehin im strafrechtlichen Bereich für den Sühneversuch gemäß 
§ 380 Absatz 1 StPO zuständig ist.

(4) Ein Schlichtungsverfahren findet nicht statt in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, 
die in die sachliche Zuständigkeit der Familien- oder Arbeitsgerichte fallen. Damit 
sind vom Schlichtungsverfahren insbesondere ausgeschlossen Ansprüche auf Zah-
lung von Unterhalt nach §§ 1601 ff. BGB, überdies Streitigkeiten, die den Familien-
stand oder die Personenrechte betreffen (zum Beispiel Ehesachen, Feststellung des 
Rechtsverhältnisses zwischen Eltern und Kindern, Betreuungssachen, Namensstrei-
tigkeiten).
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(5) Auch ausgeschlossen sind Rechtsstreitigkeiten, an denen Behörden oder Organe 
des Bundes, der Länder oder der Bezirke sowie Körperschaften, Anstalten oder Stif-
tungen des öffentlichen Rechts beteiligt sind oder die deren Amtstätigkeit betreffen.

(6) Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit darf die Schiedsperson nicht 
bearbeiten; sie darf deshalb grundsätzlich Schuldverschreibungen aller Art, An-
erkenntnisse, Bürgschaften, Hypotheken- und Grundschuldbestellungen, Abtretungs-
erklärungen, Vollmachten, Quittungen, Kauf-, Tausch-, Pacht- und Mietverträge nicht 
protokollieren.

(7) Sind Erklärungen und Verträge nach Absatz 6 Teile eines aufzunehmenden Ver-
gleiches, dürfen diese zu Protokoll genommen werden. Das gilt nicht, wenn für diese 
zu ihrer Gültigkeit die notarielle Form vorgeschrieben ist (zum Beispiel Grundstücks-
kaufvertrag, § 311b BGB).

(8) Die Schiedsperson darf Unterschriften nicht beglaubigen und Bescheinigungen 
nur im Rahmen ihrer durch das Schiedsamtsgesetz gegebenen Zuständigkeit aus-
stellen. Zur Beglaubigung der Abschrift einer Urkunde ist die Schiedsperson nur dann 
befugt, wenn es sich um eine Urkunde handelt, die sie selbst oder eine Schiedsper-
son ausgestellt hat, deren Bücher sie verwahrt.

3 - Partei 
(1) Parteien des Schlichtungsverfahrens in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sind die 
antragstellende Partei und die Gegenpartei. 

(2) Die Schlichtungsverhandlung führt die Schiedsperson mit den persönlich anwe-
senden Parteien. Für natürliche Personen, die nicht voll geschäftsfähig sind, und für 
juristische Personen verhandeln deren gesetzliche Vertreter. Einem erschienenen 
Beistand kann die Schiedsperson das Wort erteilen; gehört der Beistand zu dem 
Personenkreis, der nach § 19 Satz 3 nicht zurückgewiesen werden kann, muss ihm 
auf Verlangen das Wort erteilt werden. 

(3) Vor Eintritt in die Schlichtungsverhandlung hat sich die Schiedsperson nach 
Maßgabe der Nummer 4 der AV zu § 13 und der Nummer 3 der AV zu § 25 über die 
Identität, die Geschäftsfähigkeit und die Vertretungsbefugnis der Erschienenen zu 
vergewissern. 

4 - Geschäftsfähigkeit 
(1) Für Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (Minderjährige), 
können vor der Schiedsperson nur die gesetzlichen Vertreter einen Vergleich schlie-
ßen. 

(2) Bei Volljährigen, für die eine Betreuung angeordnet ist, sind gesetzliche Ver- 
treter deren Betreuer nur im Rahmen der ihnen übertragenen Angelegenheiten  
(§ 1902 BGB). Die Anordnung der Betreuung führt nicht automatisch zum Wegfall der 
Geschäftsfähigkeit. Vielmehr muss in jedem Einzelfall geprüft werden, ob die unter 
Betreuung stehende Person für den konkret abzuschließenden Vergleich geschäfts-
unfähig ist. Eine solche Prüfung ist in der Regel aber nur dann erforderlich, wenn 
sich Zweifel an der Geschäftsfähigkeit aufdrängen. Ist allerdings für die betreute 
Person ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet (§ 1903 BGB), ist die Zustimmung des 
Betreuers erforderlich, soweit es eine Angelegenheit betrifft, für die der Einwilligungs-
vorbehalt angeordnet ist. 
5 - Gesetzliche Vertretung bei natürlichen Personen 

(1) Minderjährige, die unter elterlicher Sorge stehen, werden im Regelfall von beiden 
Elternteilen gemeinschaftlich vertreten (§ 1626, 1629 Absatz 1, § 1754 Absatz 1  
und 2 BGB, § 9 Absatz 7 des Lebenspartnerschaftsgesetzes). Die elterliche Sorge 
kann aber auch einem Elternteil allein zustehen; das ist zum Beispiel der Fall, wenn 
die Eltern bei der Geburt nicht miteinander verheiratet waren, es sei denn, sie haben 
eine gemeinsame Sorgeerklärung abgegeben oder geheiratet (§ 1626a BGB), wenn 
ein Elternteil verstorben ist (§ 1680 Absatz 1 BGB), wenn die elterliche Sorge eines 
Elternteils aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen ruht (§§ 1673 bis 1675, 1678 
BGB), wenn das Gericht die elterliche Sorge im Zusammenhang mit der Scheidung 
der Ehe oder dem Getrenntleben der Eltern einem Elternteil übertragen hat (§ 1671 
BGB), wenn die elterliche Sorge einem Elternteil ganz oder teilweise entzogen wor-
den ist (§ 1666, § 1666a,§ 1680 Absatz 3 BGB) oder wenn im Einzelfall oder für eine 
bestimmte Art von Angelegenheiten einem Elternteil das Entscheidungsrecht vom 
Gericht übertragen worden ist (§ 1628 BGB). Sind beide Eltern in Teilbereichen an 
der Ausübung der elterlichen Sorge gehindert, werden Minderjährige von dem durch 
das Gericht bestellten Ergänzungspfleger vertreten (§ 1909 BGB).
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(2) Minderjährige, die nicht unter elterlicher Sorge stehen, werden durch den Vor-
mund vertreten (§ 1773 BGB). Neben dem Vormund kann ein Gegenvormund bestellt 
werden (§ 1792 BGB).

(3) Bei Rechtsgeschäften zwischen dem gesetzlichen Vertreter, seinem Ehegatten 
oder einem Verwandten in gerader Linie einerseits und der geschäftsunfähigen ver-
tretenen Person andererseits kann der gesetzliche Vertreter in der Regel nicht für  
die vertretene Person handeln; in solchen Fällen ist der vertretenen Person, wenn  
sie minderjährig ist, ein Pfleger oder, wenn sie volljährig ist, ein weiterer Betreuer  
(§ 1899 Absatz 4 BGB) für diese Angelegenheit vom Betreuungsgericht zu bestellen. 

(4) Bestehen Zweifel, ob die Person, die als gesetzlicher Vertreter auftritt, die Befug-
nis hierzu überhaupt oder für den besonderen Fall besitzt, so ist die Aufnahme eines 
Vergleichs abzulehnen, sofern die Zweifel nicht durch Nachfrage bei der aufsichts
führenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) beseitigt werden können. 

(5) Wegen der Besonderheiten des strafrechtlichen Schlichtungsverfahrens ist außer-
dem Nummer 5 der AV zu § 35 zu beachten. 

6 - Gesetzliche Vertretung und Organe juristischer Personen 

(1) Für juristische Personen (zum Beispiel Vereine, Aktiengesellschaften, Gesell-
schaften mit beschränkter Haftung) und rechtsfähige Personengesellschaften (zum 
Beispiel Offene Handelsgesellschaften, Kommanditgesellschaften) handeln ihre 
organschaftlichen Vertreter (zum Beispiel für den Verein und die Aktiengesellschaft 
der Vorstand (§ 26 BGB beziehungsweise § 78 AktG), für die Gesellschaft mit be-
schränkter Haftung die Geschäftsführer (§ 35 GmbHG), für die Offene Handelsgesell-
schaft und die Kommanditgesellschaft die vertretungsberechtigten Gesellschafter  
(§ 125 HGB beziehungsweise § 161 Absatz 2, §§ 125, 170 HGB)). Der Nachweis der 
Vertretungsmacht erfolgt gemäß Nummer 3 Absatz 3 der AV zu § 25. 

(2) Auch ein nicht rechtsfähiger Verein kann vor der Schiedsperson als Partei auf-
treten; er wird dann durch seinen Vorstand vertreten. 

(3) Gesetzliche und organschaftliche Vertreter einer Partei haben in dem Verfahren 
vor der Schiedsperson dieselbe Stellung wie die Partei. 

Zu § 14 (Örtliche Zuständigkeit) 
(1) Für die örtliche Zuständigkeit der Schiedsperson kommt es darauf an, in welchem 
Schiedsamtsbezirk die Gegenpartei ihre Wohnung hat oder sich gewöhnlich aufhält 
beziehungsweise sie ihren Sitz hat. Ob die Gegenpartei dort auch ihren Wohnsitz im 
Sinne der §§ 7 bis 9 BGB begründet hat, ist unerheblich. 

(2) Eine stillschweigende Zuständigkeitsvereinbarung ist unzulässig. 

(3) Wohnt die Gegenpartei nicht in dem Schiedsamtsbezirk oder hat dort nicht ihren 
Sitz, kann die Schiedsperson nur tätig werden, wenn die Beteiligten die Zuständigkeit 
ausdrücklich vereinbaren. Die Parteien können ihr Einverständnis mit einer Verhand-
lung vor der an sich unzuständigen Schiedsperson vor ihr persönlich zu Protokoll 
oder aber schriftlich erklären. In letzterem Fall muss die antragstellende Partei der 
Schiedsperson die schriftliche Zustimmung der Gegenpartei vorlegen. Es genügt, 
wenn sich die Zustimmung aus dem Inhalt eines Briefes ergibt. Auf Wunsch der an-
tragstellenden Partei darf die Schiedsperson selbst bei der Gegenpartei anfragen, ob 
sie damit einverstanden ist, dass die Schlichtungsverhandlung bei ihr als der an sich 
unzuständigen Schiedsperson vorgenommen werde. Ohne die schriftliche Einver-
ständniserklärung der Gegenpartei darf die Schiedsperson keinen Termin anberau-
men. 

Zu § 15 (Amtstätigkeit außerhalb des Amtsbezirks) 
Die Schiedsperson braucht nicht in ihrem Amtsraum oder in ihrer Wohnung tätig zu 
werden. Sie ist aber an die Grenzen ihres Schiedsamtsbezirks gebunden; an einem 
Ort außerhalb dieses Bezirks ist eine Amtstätigkeit untersagt. Eine Ausnahme gilt nur 
dann, wenn sich ihr Amtsraum außerhalb des Schiedsamtsbezirks befindet oder es 
sich um eine Augenscheinseinnahme handelt. 

Zu § 16 (Ausschluss von der Amtsausübung) 
(1) Bevor die Schiedsperson ihre Amtstätigkeit aufnimmt, hat sie zu prüfen, ob sie 
nicht von der Ausübung ihres Amtes ausgeschlossen ist. Ist das der Fall, so darf sie 
nicht tätig werden. 

(2) Für die ausgeschlossene Schiedsperson tritt ihre Vertretung ein. Die Schieds-
person benachrichtigt die Vertretung (vergleiche Absatz 1 der AV zu § 11) und für 
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den Fall, dass diese ebenfalls verhindert ist, die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 
Absatz 1 der AV zu § 6) und das Bezirksamt nach Absatz 2 der AV zu § 11. 

(3) 

a)	 Über Verwandtschaft trifft § 1589 BGB folgende Bestimmung: „Personen, 
deren eine von der anderen abstammt, sind in gerader Linie verwandt, Per-
sonen, die nicht in gerader Linie verwandt sind, aber von derselben dritten 
Person abstammen, sind in der Seitenlinie verwandt. Der Grad der Verwandt-
schaft bestimmt sich nach der Zahl der sie vermittelnden Geburten.“ 

b)	 Verwandte in gerader Linie sind danach die leiblichen Eltern, Großeltern,  
Urgroßeltern, Kinder, Enkel und Urenkel. 

c)	 Verwandte in der Seitenlinie bis zum dritten Grade sind: eigene Geschwister 
und deren leibliche Kinder sowie Geschwister der Eltern. 

d)	 Über Schwägerschaft bestimmen § 1590 Absatz 1 BGB sowie § 11 Absatz 2  
Satz 1 und 2 des Lebenspartnerschaftsgesetzes folgendes: „Die Verwandten 
eines Ehegatten sind mit dem anderen Ehegatten verschwägert.“ beziehungs-
weise „Die Verwandten eines Lebenspartners gelten als mit dem anderen 
Lebenspartner verschwägert.“ und „Die Linie und der Grad der Schwäger-
schaft bestimmen sich nach der Linie und dem Grade der sie vermittelnden 
Verwandtschaft.“ 

e)	 In gerader Linie Verschwägerte sind daher die Eltern, Großeltern und Ur-
großeltern des Ehegatten beziehungsweise Lebenspartners sowie die - nicht 
gemeinsamen - Kinder des Ehegatten beziehungsweise Lebenspartners und 
deren Abkömmlinge. 

f)	 In der Seitenlinie bis zum zweiten Grade Verschwägerte sind die Geschwister 
des Ehegatten beziehungsweise Lebenspartners. 

g)	 Werden Minderjährige als Kind angenommen, erlangen sie kraft Gesetzes 
die Stellung eines gemeinschaftlichen Kindes der annehmenden Ehegatten 
beziehungsweise des annehmenden Lebenspartners oder sonst eines Kindes 
des Annehmenden (§ 1754 BGB, § 9 Absatz 7 LPartG), so dass mit den An-
nehmenden und deren Verwandten ein Verwandtschaftsverhältnis entsteht. 
Werden Erwachsene als Kind angenommen, ist das Verwandtschaftsverhält-
nis auf die annehmende und die angenommene Person beschränkt (§ 1770 
BGB) und bleiben die bisherigen Verwandtschaftsverhältnisse bestehen, es 
sei denn, die Annahme erfolgt mit den Wirkungen der Minderjährigenadoption 
(§ 1772 BGB).

Zu § 17 (Ablehnung der Amtsausübung) 
1 - Anhängigkeit eines Rechtsstreits 

Die Schiedsperson fragt die antragstellende Partei eines bürgerlich-rechtlichen 
Schlichtungsverfahrens schon bei der Antragstellung, ob in derselben Angelegenheit 
ein Rechtsstreit vor dem Prozessgericht schwebt. Falls diese Frage bejaht wird, hat 
die Schiedsperson jedes Tätigwerden abzulehnen und die antragstellende Partei 
darauf hinzuweisen, dass sie in diesem Falle nur bei Vorlage der schriftlichen Einver-
ständniserklärungen beider Parteien zur Durchführung des Schlichtungsverfahrens 
befugt ist. Die Schiedsperson darf erst Termin bestimmen und die Gegenpartei laden, 
wenn die Einverständniserklärungen vorliegen. 

2 - Hör- und sprachbehinderte Personen 
(1) Mit hörbehinderten Personen (Gehörlosen, Ertaubten und Schwerhörigen), die 
Geschriebenes lesen können, und mit sprachbehinderten Personen, die schreiben 
können, darf die Schiedsperson schriftlich verhandeln. Der hörbehinderten Partei 
muss die Schiedsperson die Vorschläge und Erklärungen der anderen Partei sowie 
die Fragen und Mitteilungen, die sie selbst an sie richten will, aufschreiben und ihr 
zum Durchlesen übergeben. Die sprachbehinderte Partei muss ihre eigenen Erklä-
rungen, Vorschläge und Äußerungen auf die Anträge der anderen Partei oder auf die 
Fragen der Schiedsperson eigenhändig niederschreiben. 

(2) Hörbehinderte und sprachbehinderte Menschen können verlangen, in deutscher 
Gebärdensprache, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über andere geeigne-
te Kommunikationshilfen zu kommunizieren, soweit dies zur Wahrnehmung eigener 
Rechte im Verfahren erforderlich ist. Auf Wunsch der Berechtigten hat die Schieds-
person im notwendigen Umfang die Übersetzung durch Gebärdensprachdolmetscher 
oder die Verständigung mit anderen geeigneten Kommunikationshilfen sicherzustel-
len. 
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(3) Das Protokoll muss ergeben, dass diese Vorschriften beachtet worden sind. 

Zu § 18 (Weitere Ablehnungsgründe) 
(1) Betrifft die Angelegenheit einen unübersichtlichen, einen sehr strittigen oder einen 
in zahlreiche Einzelprobleme aufgegliederten Sachverhalt, so soll die Schiedsperson  
die Klärung dem Gericht überlassen und von ihrem Ablehnungsrecht Gebrauch 
machen. 

(2) Da die Schiedsperson nicht die Aufgabe hat, Entscheidungen irgendwelcher Art 
zu treffen (vergleiche Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 13), sondern Hilfe bei der güt-
lichen Beilegung von Streitigkeiten des täglichen Lebens leisten soll, sollte sie sich 
einer Amtstätigkeit in Angelegenheiten enthalten, in denen Voraussetzung für eine 
gelingende gütliche Beilegung die Abwägung schwieriger Rechtsfragen ist und die 
sich deswegen für die Erledigung im Schlichtungsverfahren nicht eignen. Zu diesen 
schon ihrer Natur nach ungeeigneten Angelegenheiten können gehören: 

	– erbrechtliche Angelegenheiten; 

	– Schadensersatzansprüche gegen Notare; 

	– Binnenschifffahrtssachen; 

	– Handelssachen im Sinne von § 95 des Gerichtsverfassungsgesetzes; das 
sind im Wesentlichen: Streitigkeiten zwischen Kaufleuten einschließlich der 
wettbewerbs-, kartell- und seerechtlichen Angelegenheiten, Ansprüche aus 
dem Recht der Handelsgesellschaften sowie aus dem Wechsel- oder Scheck-
recht. 

Zu § 19 (Rechtsanwälte und Beistände) 
(1) Beistand ist eine Person, die neben der persönlich erschienenen Partei zu deren 
Unterstützung in der Schlichtungsverhandlung erscheint. 

(2) Nur ein aktiv störendes Betragen des Beistands berechtigt die Schiedsperson zur 
Zurückweisung. Empfindet lediglich die andere Partei die Anwesenheit des Beistands 
als störend und lehnt sie deswegen eine Aussprache vor der Schiedsperson ab, ist 
die Zurückweisung nicht zulässig. Die Schiedsperson wird in einem solchen Fall be-
strebt sein, die Beteiligten davon zu überzeugen, dass der Versuch einer gütlichen 
Streitbeilegung zwischen den persönlich anwesenden Parteien nicht an der Anwe-
senheit des Beistands scheitern sollte. 

(3) Mitglieder der Rechtsanwaltschaft dürfen nicht zurückgewiesen werden. Dies gilt 
nicht für Rechtsbeistände, auch soweit sie nach § 209 der Bundesrechtsanwaltsord-
nung Mitglied einer Rechtsanwaltskammer sind.

(4) Nicht zurückgewiesen werden darf ferner der Beistand einer Person, die lese- 
oder schreibunkundig, der deutschen Sprache nicht mächtig, seh-, hör- oder sprach-
behindert ist. 

(5) In Strafsachen ist ferner § 39 Satz 2 zu beachten.

Zu § 20 (Antragstellung) 
(1) Eingeleitet wird das Schlichtungsverfahren durch Antragstellung. Die Angaben, 
die der Antrag nach § 20 Absatz 1 Satz 3 enthalten muss, sollen die Schiedsper-
son in die Lage versetzen, schon bei der Antragstellung ihre örtliche und sachliche 
Zuständigkeit zu prüfen sowie festzustellen, ob Ausschließungs- oder Ablehnungs-
gründe vorliegen. Ist ein schriftlich gestellter Antrag in wesentlichen Punkten unvoll-
ständig, so regt die Schiedsperson eine Ergänzung an.

(2) Wohnen die Parteien nicht in demselben Schiedsamtsbezirk, kann die antragstel-
lende Partei sich wegen ihres Antrages an die für ihren Wohnort zuständige Schieds-
person wenden. Diese hat den Antrag im Wege der Amtshilfe aufzunehmen und ihn 
unverzüglich mitsamt einem etwa an sie gezahlten Kostenvorschuss (vergleiche aber 
Absatz 1 der AV zu § 44) an die zuständige Schiedsperson zu übersenden. Dabei 
kann sie sich, wenn ihr der Name und die Anschrift der zuständigen Schiedsperson 
nicht bekannt sind, der Vermittlung der Präsidentin oder des Präsidenten desjenigen 
Amtsgerichts bedienen, in dessen Aufsichtsbezirk die Gegenpartei wohnt. 

(3) Ist die Schiedsperson für die Angelegenheit sachlich nicht zuständig (vergleiche 
Nummer 2 der AV zu § 13) oder liegen Ablehnungsgründe vor, weist sie die antrag-
stellende Partei hierauf hin und nimmt den Antrag nicht auf. Liegen Ausschließungs-
gründe vor, verfährt die Schiedsperson nach Absatz 2 der AV zu § 16. 
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(4) Die für die Wiederholung einer erfolglos verlaufenen oder für die erneute Be-
stimmung einer Schlichtungsverhandlung nach zurückgenommenem Antrag erfor-
derlichen schriftlichen Einverständniserklärungen beider Parteien sind - sofern sie 
nicht gegenüber der Schiedsperson abgegeben werden - dieser vorzulegen. Erfolg-
los verlaufen ist die Schlichtungsverhandlung, in der keine Einigung zwischen den 
anwesenden Parteien erzielt worden oder in der die Gegenpartei ohne genügende 
Entschuldigung ausgeblieben ist (§ 24 Absatz 2). 

Zu § 21 (Terminsbestimmung, Zustellung der Ladung) 
(1) Vor der Terminsbestimmung prüft die Schiedsperson, ob sie örtlich und sachlich 
zuständig ist und ob Ausschließungs- oder Ablehnungsgründe vorliegen (vergleiche 
Absatz 1 und 3 der AV zu § 20). Außerdem stellt sie die Identität der antragstellenden 
Partei fest und prüft gegebenenfalls die Vertretungsbefugnis der Vertretung (verglei-
che Nummer 2 und 3 der AV zu § 25). Die Schiedsperson zieht von der antragstellen-
den Partei einen angemessenen Kostenvorschuss ein (vergleiche Absatz 1 und 2 der 
AV zu § 44). 

(2) Bei der Terminbestimmung ist darauf zu achten, dass die einwöchige Frist zwi-
schen der Zustellung der Ladung und dem Termin gewahrt wird. Die Ladungsfrist darf 
die Schiedsperson nur dann abkürzen, wenn die Parteien hierzu ihre Zustimmung ihr 
gegenüber mündlich erklärt haben oder wenn der Schiedsperson schriftliche Zustim-
mungserklärungen vorliegen. 

(3) Der Nachweis der Ordnungsgemäßheit der Ladung, die Voraussetzung für die 
Verhängung eines Ordnungsgeldes nach § 23 Absatz 1 ist, wird dadurch geführt, 
dass die Schiedsperson die Ladung gegen Empfangsbekenntnis selbst aushändigt 
oder durch ein Postunternehmen gegen Postzustellungsurkunde zustellen lässt. 

(4) Auf dem zuzustellenden Schriftstück und dem Empfangsbekenntnis oder der 
Postzustellungsurkunde vermerkt die Schiedsperson die laufende Nummer des Vor-
blattes des Protokollbuches, unter der die Sache eingegangen ist. Ferner trägt die 
Schiedsperson im Empfangsbekenntnis unter den Leitwörtern „Kurze Bezeichnung 
des Schriftstückes“ folgendes ein: „Ladung zum ...“ mit Angabe des Datums der 
Schlichtungsverhandlung. 

(5) Ist eine Partei minderjährig, steht sie also unter elterlicher Sorge oder Vormund-
schaft, so ist die Ladung in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten dem gesetzlichen 
Vertreter zuzustellen. Die Zustellung an die minderjährige Person ist unwirksam. Bei 
mehreren gesetzlichen Vertretern genügt die Zustellung an einen von ihnen. Eltern 
als gesetzliche Vertreter ihres Kindes können zusammen geladen werden, wenn sie 
eine gemeinsame Wohnung haben. In diesem Falle ist die Ladung an die „Eheleute 
N beziehungsweise Lebenspartner N beziehungsweise Frau M und Herrn N als 
gesetzliche Vertreter des Kindes A. N.“ zu adressieren. Bei Personen, die unter Be-
treuung stehen, ist Nummer 4 der AV zu § 13 zu beachten; die Schiedsperson soll 
in der Ladung die unter Betreuung stehende Person bitten, mit ihrem Betreuer zum 
Termin zu erscheinen, der seine Bestallungsurkunde vorlegen soll. In Strafsachen ist 
Absatz 2 der AV zu § 39 zu beachten.

(6) Zugleich mit der Ladung erhält die Gegenpartei eine Abschrift des Antrages, damit 
sie Gelegenheit hat, sich auf die Schlichtungsverhandlung vorzubereiten. Mit der 
Ladung weist die Schiedsperson die Parteien hin 

a)	 auf die Pflicht zum persönlichen Erscheinen und - wenn Anlass dazu besteht -  
auf die ausnahmsweise (§ 22 Absatz 2 Satz 2) bestehende Möglichkeit, sich 
vertreten zu lassen; 

b)	 auf die Anzeigepflicht (§ 21 Absatz 4 Satz 2); 

c)	 für den Fall unentschuldigten Ausbleibens auf die Möglichkeit der Verhängung 
eines Ordnungsgeldes, auf eventuell entstehende Kostennachteile und auf die 
Fiktion der Antragsrücknahme sowie 

d)	 auf die Notwendigkeit, die Angaben zur Person nach Maßgabe der Nummer 2 
Absatz 1 der AV zu § 25 nachweisen zu müssen. 

(7) Die Anzeige, wegen Krankheit, beruflicher Verhinderung, Ortsabwesenheit oder 
aus sonstigen wichtigen Gründen zu dem anberaumten Termin nicht erscheinen zu 
können, hat eine Partei zu begründen. „Sonstige wichtige Gründe“ im Sinne von 
§ 21 Absatz 4 Satz 1 können zum Beispiel sein die Teilnahme an der Beisetzung 
eines nahen Angehörigen, eine zur Terminstunde wahrzunehmende ehrenamtliche 
Aufgabe oder staatsbürgerliche Pflicht oder die die dauernde Anwesenheit der Partei 
erfordernde Pflege eines nahen Angehörigen. Die Entschuldigungsgründe können 
durch Vorlage von Urkunden (zum Beispiel ärztliches Attest, Bescheinigung des 
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Arbeitgebers, Fahrkarte oder Flugschein) oder eine Erklärung eines Dritten glaubhaft 
gemacht werden. 

(8) Durch die rechtzeitige näher begründete Anzeige der Partei, zu der anberaumten 
Schlichtungsverhandlung nicht erscheinen zu können, wird die Schiedsperson in die 
Lage versetzt, bei Stichhaltigkeit der Entschuldigungsgründe den Termin aufzuheben 
oder zu verlegen. Da nur bei einem schuldhaften Verstoß gegen die Erscheinens-
pflicht ein Ordnungsgeld verhängt werden kann, muss sie die Partei darüber unter-
richten, wenn sie die Entschuldigungsgründe für nicht ausreichend hält und den 
Termin nicht aufhebt oder verlegt (vergleiche Nummer 1 der AV zu § 23). Gibt eine  
- auch nicht rechtzeitig eingegangene - Anzeige Anlass zu einer Terminaufhebung 
oder Terminverlegung, so unterrichtet die Schiedsperson hiervon unverzüglich auf 
dem schnellsten Wege die Parteien. 

(9) Wegen der Verletzung der Pflicht zur rechtzeitigen Anzeige darf kein Ordnungs-
geld verhängt werden. 

Zu § 22 (Persönliches Erscheinen der Parteien)
(1) Die geladene Partei hat zu dem anberaumten Termin persönlich zu erscheinen, 
eine Ausnahme gilt nur für juristische Personen des Privatrechts und für Handels-
gesellschaften (§ 22 Absatz 2 Satz 2). In Strafsachen ist § 37 Absatz 1 zu beachten. 
Von der Pflicht zum Erscheinen kann die Partei nur entbunden werden, wenn sie sich 
aus den in § 21 Absatz 4 Satz 1 genannten Gründen entschuldigt und diese Gründe 
glaubhaft macht (vergleiche Absatz 7 der AV zu § 21). Die Entschuldigung kann auch 
nachträglich angebracht werden. 

(2) Außerhalb der Schlichtungsverhandlung ist eine Vertretung durch Bevollmächtigte 
zulässig. Als Vertreter können nur verhandlungsfähige Personen zugelassen werden, 
die eine von den Vertretenen oder deren gesetzlichen Vertretern unterzeichnete Voll-
macht vorzulegen haben. 

(3) In der Schlichtungsverhandlung in bürgerlich-rechtlichen Angelegenheiten ist - 
abgesehen von dem in § 22 Absatz 2 Satz 3 geregelten Fall - eine Vertretung durch 
Bevollmächtigte nur dann zulässig, wenn die Partei eine juristische Person des 
Privatrechts (Verein, Stiftung, Aktiengesellschaft, Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
GmbH, Genossenschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit) oder eine Han-
delsgesellschaft (oHG, KG) ist. Absatz 2 letzter Satz gilt entsprechend (vergleiche 
auch Nummer 3 Absatz 3 der AV zu § 25).

Zu § 23 (Ordnungsgeld bei unentschuldigtem Ausbleiben) 
1 - Voraussetzungen für die Festsetzung von Ordnungsgeld
Gegen die Partei, die ohne oder ohne genügende Entschuldigung im Schlichtungs-
termin ausgeblieben ist, kann die Schiedsperson ein Ordnungsgeld festsetzen. 
Voraussetzung ist, dass die Ladung der Partei durch Empfangsbekenntnis oder 
Postzustellungsurkunde nachgewiesen (vergleiche Absatz 3 der AV zu § 21) und - im 
Falle nicht genügender Entschuldigung - der Hinweis gegeben worden ist, dass die 
vorgetragenen Entschuldigungsgründe keinen Anlass zur Aufhebung des Termins 
gegeben haben (vergleiche Absatz 8 der AV zu § 21). 

2 - Verfahren bei der Festsetzung
(1) Die Schiedsperson setzt das Ordnungsgeld durch schriftlichen Bescheid fest. 
Dieser enthält den Vornamen, den Familiennamen und die Anschrift der betroffenen 
Partei sowie die Höhe des zu zahlenden Betrages. Der Bescheid ist von der Schieds-
person zu unterzeichnen und mit dem Dienstsiegel zu versehen. 

(2) In den Bescheid nimmt die Schiedsperson folgende Belehrung (§ 23 Absatz 2 
Satz 2) auf: 

„Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen. Der Antrag muss schriftlich oder 
zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem Amtsgericht ... 
(es folgen der Name und die Anschrift des Amtsgerichts, in dessen Aufsichtsbe-
zirk der Schiedsamtsbezirk liegt) eingelegt oder bei der Schiedsperson, die das 
Ordnungsgeld festgesetzt hat, zu Protokoll gegeben werden. In dem Antrag sind 
die Tatsachen darzulegen und glaubhaft zu machen, mit denen die Abwesenheit 
in der Schlichtungsverhandlung entschuldigt oder die Höhe des Ordnungsgeldes 
beanstandet wird.“

(3) Eine Ausfertigung des Bescheides händigt die Schiedsperson der betroffenen 
Partei gegen Empfangsbekenntnis aus oder lässt sie ihr durch ein Postunternehmen 
gegen Postzustellungsurkunde zustellen. Auf dem Bescheid und dem Empfangsbe-
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kenntnis oder der Postzustellungsurkunde vermerkt die Schiedsperson die laufende 
Nummer des Vorblattes des Protokollbuches, unter der die Sache eingegangen ist, 
und führt im Empfangsbekenntnis unter den Leitwörtern „Kurze Bezeichnung des 
Schriftstücks“ auf: „Bescheid vom ...“. Gleichzeitig fordert sie die betroffene Partei zur 
Zahlung binnen eines Monats auf und verweist auf die Notwendigkeit der Einleitung 
des Beitreibungsverfahrens (Nummer 4) bei fruchtlosem Fristablauf. 

(4) Die Urschrift und die mit der Festsetzung zusammenhängenden Schriftstücke 
(zum Beispiel Ladungs- und Zustellungsnachweise) bewahrt die Schiedsperson ein 
Jahr lang auf. Die Frist beginnt mit der Zustellung beziehungsweise Aushändigung 
des Bescheides. 

(5) Über die Festsetzung des Ordnungsgeldes ist in Spalte 9 des Vorblattes zum Pro-
tokollbuch ein Vermerk aufzunehmen und mit Datum und Unterschrift zu versehen. 
Entsprechend ist zu verfahren, wenn der Ordnungsgeldbescheid aufgehoben wird. 

3 - Verfahren bei Antrag auf gerichtliche Entscheidung 

(1) Geht der Antrag der betroffenen Person bei dem Amtsgericht ein, so übersendet 
dieses den Antrag unverzüglich der Schiedsperson zur Prüfung, ob sie den Bescheid 
aufheben oder das Ordnungsgeld ermäßigen will. 

(2) Hebt die Schiedsperson den Bescheid auf, so teilt sie dies der betroffenen Per-
son, im Falle des Absatzes 1 auch dem Amtsgericht mit. Andernfalls legt die Schieds-
person den Antrag mit den zugehörigen Aktenbestandteilen (Nummer 2 Absatz 4) 
dem Amtsgericht zur Entscheidung vor. 

(3) Geht der Antrag nicht bei dem Amtsgericht, sondern sogleich bei der Schiedsper-
son ein, vermerkt diese auf der Antragsschrift in geeigneter Weise (unterschriebener 
Vermerk, Eingangsstempel) das Eingangsdatum; im Übrigen verfährt sie nach Ab- 
satz 2. 

4 - Vollstreckung 

Sobald der Bescheid unanfechtbar geworden ist, übersendet die Schiedsperson eine 
Ausfertigung des Bescheides dem Bezirksamt zur Einleitung des Beitreibungsverfah-
rens, falls die betroffene Person das Ordnungsgeld nicht innerhalb der Zahlungsfrist 
(vergleiche Nummer 2 Absatz 3) bei der Schiedsperson eingezahlt hat. 

Zu § 25 (Verhandlungsgrundsätze) 
1 - Nichtöffentlichkeit der Schlichtungsverhandlung 

Die Schlichtungsverhandlung ist nicht öffentlich, damit die Parteien die Möglichkeit 
zu einer beiderseits offenen Aussprache ohne Rücksichtnahme auf unbeteiligte Dritte 
haben. Außer den Parteien, ihren gesetzlichen oder rechtsgeschäftlichen Vertretern, 
den Beiständen, etwa hinzugezogenen Dolmetscherinnen oder Dolmetschern für 
Fremdsprachen oder für Gebärdensprache, zu vernehmenden Zeuginnen oder 
Zeugen und anzuhörenden Sachverständigen sowie der aufsichtsführenden Stelle 
(Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) oder der von ihr beauftragten Personen ist nie-
mandem die Anwesenheit in der Schlichtungsverhandlung gestattet. Ihrer Vertretung 
oder einer anderen Schiedsperson darf die Schiedsperson mit Zustimmung beider 
Parteien den Zutritt zur Schlichtungsverhandlung gestatten. 

2 - Feststellung der Identität 
(1) Vor Eintritt in die Schlichtungsverhandlung hat sich die Schiedsperson davon 
zu überzeugen, dass die Parteien diejenigen sind, für die sie sich ausgeben. Kennt 
sie sie nicht, so müssen sie ihre Angaben zur Person nachweisen. Dies kann durch 
einen Pass, durch einen Personalausweis, eine Kennkarte, einen Führerschein oder 
ähnliche Urkunden mit Lichtbild geschehen. 

(2) Bei ungenügendem Nachweis hat die Schiedsperson in bürgerlichen Rechts-
streitigkeiten die Ausübung ihres Amtes abzulehnen (§ 17 Absatz 1 Nummer 2); in 
Strafsachen ist § 38 zu beachten. 

3 - Prüfung der Vertretungsmacht 
(1) Tritt für eine nicht geschäftsfähige Person ein Vormund oder eine Betreuerin 
beziehungsweise ein Betreuer auf, so muss sich die Schiedsperson die von dem 
Familien- beziehungsweise Betreuungsgericht ausgestellte Urkunde vorlegen lassen. 
Aus dieser ergibt sich der jeweilige Aufgabenkreis (vergleiche für Betreuung aber 
Nummer 4 Absatz 2 der AV zu § 13).

(2) Tritt für eine unter gemeinsamer elterlicher Sorge stehende minderjährige Person 
nur ein Elternteil auf, so muss dieser der Schiedsperson eine von dem anderen 
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Elternteil ausgestellte schriftliche Vollmacht vorlegen, aus der sich ergibt, dass der 
erschienene Elternteil den anderen Elternteil vertreten darf (§ 22 Absatz 2 Satz 3). 

(3) Soweit sich eine juristische Person oder eine Handelsgesellschaft durch Bevoll-
mächtigte vertreten lässt, ist eine schriftliche Vollmacht vorzulegen, die - je nach Ver-
tretungsberechtigung - von dem beziehungsweise den organschaftlichen Vertreter/-n 
der juristischen Person oder der Handelsgesellschaft ausgestellt sein muss; eine 
Abschrift genügt nicht. 

(4) Bestehen Bedenken gegen die Legitimation der gesetzlichen Vertreter oder Or-
gane, so hat die Schiedsperson die Ausübung des Amtes abzulehnen (§ 17 Absatz 1 
Nummer 3). 

4 - Schlichtungsverhandlung mit Sprachfremden 

(1) Sprachfremd ist eine Partei, die nicht soviel deutsch versteht und/oder spricht, 
dass sie sich an einer in deutscher Sprache geführten Schlichtungsverhandlung be-
teiligen kann. 

(2) Beherrscht die Schiedsperson die Sprache der sprachfremden Partei, so verhan-
delt sie mit ihr in deren Sprache und übersetzt die Erklärungen der Parteien. 

(3) Beherrscht die Schiedsperson die Sprache der sprachfremden Partei nicht, so ist 
die Verhandlung gegebenenfalls unter Heranziehung eines sprachkundigen Bei-
stands oder einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers (vergleiche Absatz 4  
und 7) in deutscher Sprache zu führen. 

(4) Eine sprachfremde Partei kann einen sprachkundigen Beistand hinzuziehen, der 
ihre Erklärungen in die deutsche Sprache und die Erklärungen der Schiedsperson 
und der anderen Partei in die Sprache der sprachfremden Partei übersetzt. 

(5) Jede Partei kann verlangen, dass eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher hin-
zugezogen wird. Die Schiedsperson wählt die Dolmetscherin oder den Dolmetscher 
aus. Sie kann auch Personen auswählen, die nicht als Dolmetscher allgemein be-
eidigt worden sind. Erforderlichenfalls bittet die Schiedsperson die aufsichtsführende 
Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) um Mitteilung der Dolmetscherinnen und 
Dolmetscher, die in der bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Landgerichts 
geführten Liste aufgeführt sind. 

(6) Die Schiedsperson hat grundsätzlich die Zuziehung einer Dolmetscherin oder 
eines Dolmetschers davon abhängig zu machen, dass die antragstellende Partei ge-
mäß § 44 einen ausreichenden Auslagenvorschuss entrichtet (vergleiche Nummer 2 
Absatz 2 und 3 der AV zu § 47). 

(7) Wird der Antrag auf Zuziehung einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers erst 
in der Schlichtungsverhandlung gestellt, so unterbricht die Schiedsperson die Ver-
handlung und bestimmt einen neuen Termin, sobald sie die Dolmetscherin oder den 
Dolmetscher ausgewählt und sobald die antragstellende Partei den erforderlichen 
Auslagenvorschuss (vergleiche Absatz 6) gezahlt hat. 

Zu § 26 (Beweiserhebung) 
(1) Schiedspersonen dürfen zur Aufklärung des Sachverhalts die Vernehmung von 
Zeuginnen, Zeugen und Sachverständigen sowie die Einsicht in Urkunden und Akten 
vornehmen; die Einnahme des Augenscheins (Ortsbesichtigung) kann nur mit Zu-
stimmung und in Anwesenheit beider Parteien vorgenommen werden. 

(2) Gegen Zeuginnen oder Zeugen sowie gegen Sachverständige darf kein Zwang 
zum Erscheinen und zur Aussage oder zur Gutachtenerstattung ausgeübt werden. 

(3) Zeuginnen oder Zeugen und Sachverständige sind mündlich oder durch ein-
fachen Brief zu laden und mit der Ladung darauf hinzuweisen, dass sie weder zum 
Erscheinen noch zur Aussage oder zur Gutachtenerstattung verpflichtet sind und 
dass sie keinen Anspruch auf Entschädigung haben. Falls bei der Schiedsperson von 
einer Partei ein Betrag für die Entschädigung von Zeuginnen, Zeugen oder Sachver-
ständigen eingezahlt worden ist, teilt dies die Schiedsperson bei der Ladung eben-
falls mit und gibt die Höhe des eingezahlten Betrages an. 

(4) In das Protokoll werden Angaben über eine Beweisaufnahme nicht aufgenom-
men. 

Zu § 27 (Vergleich, Protokoll) 
1 - Äußere Form und Inhalt des Protokolls 

(1) Das Protokoll muss den Bezirk (gegebenenfalls den Ortsteil), die Straße und die 
Hausnummer des Verhandlungsortes angeben.
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(2) Die Schiedsperson hat in dem Protokoll die Parteien so genau zu bezeichnen, 
dass eine Verwechslung ausgeschlossen ist. Anzugeben sind Vor- und Familien- 
name - gegebenenfalls auch der Geburtsname - sowie die Wohnanschrift. Zur Unter-
scheidung häufig vorkommender Namen können der Geburtstag und der Geburtsort 
angegeben werden. 

(3) Gesetzliche Vertreter, Organe juristischer Personen oder deren Bevollmächtigte 
und Beistände sind als solche im Protokoll neben der Partei anzugeben. Das gleiche 
gilt für Dolmetscherinnen und Dolmetscher. Absatz 2 gilt entsprechend. Die Angabe 
der Zeugen ist nicht erforderlich. 

(4) Kennt die Schiedsperson die vor ihr auftretenden Personen nicht, muss sie im 
Protokoll angeben, wie sie sich Gewissheit über ihre Identität verschafft hat. Urkun-
den, auf denen die Gewissheit beruht, sind genau zu bezeichnen. 

(5) Aus dem Protokoll muss zu ersehen sein, worin der streitige Anspruch besteht, 
aus welchem Lebenssachverhalt er entstanden ist und welche Einwendungen er-
hoben worden sind; es genügt die Angabe, dass der Anspruch ganz oder teilweise 
bestritten wurde. 

2 - Fassung des Vergleichs 

(1) Aus der protokollierten Vereinbarung kann nur dann die Zwangsvollstreckung 
betrieben werden, wenn sie einen Vergleich darstellt (§ 794 Absatz 1 Nummer 5 ZPO 
in Verbindung mit § 34 BlnSchAG). Ein Vergleich ist ein Vertrag, durch den der Streit 
oder die Ungewissheit der Parteien über ein Rechtsverhältnis im Wege gegensei-
tigen Nachgebens beseitigt wird (§ 779 Absatz 1 Satz 1 BGB). Das Protokoll muss 
daher erkennen lassen, dass beide Parteien - wenn auch nicht in demselben Maße 
und die eine Partei möglicherweise auch nur geringfügig - nachgegeben haben, um 
den Streit zu beenden.

Beispiele für ein geringfügiges Nachgeben sind die Gewährung einer Stundung oder 
die Übernahme von Kosten des Schlichtungsverfahrens durch eine Partei, auch 
wenn im Übrigen ihrer Forderung voll entsprochen wird. Trotz voller Befriedigung der 
Forderung einer Partei liegt außerdem dann ein Vergleich vor, wenn diese Partei eine 
Leistung anderer Art übernimmt. Diese Leistung kann sich auf Umstände tatsächli-
cher oder rechtlicher Art außerhalb des streitigen Rechtsverhältnisses beziehen (zum 
Beispiel bei einem Nachbarschaftsstreit über überhängende Zweige wird nachträglich 
die durch Grillfeste entstehende Belästigung einbezogen) oder auch seine bloße ver-
fahrensmäßige Behandlung betreffen (zum Beispiel Verzicht auf gerichtliche Durch-
setzung der Forderung, Verzicht auf Vollstreckung).

Wenn sich hingegen eine Partei dem Rechtsstandpunkt der anderen nur anpasst, 
ohne dass diese ihrerseits Zugeständnisse macht, liegt kein Vergleich, sondern 
gegebenenfalls ein Anerkenntnis oder ein Verzicht vor, zu dessen Beurkundung die 
Schiedsperson nicht befugt ist.

(2) Aus dem Protokoll muss sich ergeben, worauf die Parteien sich geeinigt haben, 
insbesondere was eine Partei der anderen zu welchem Zeitpunkt zu leisten oder zu 
gestatten hat. Die Verpflichtung zur Kostentragung einer oder beider Parteien ist zu 
beziffern. 

(3) Werden Teilleistungen (Ratenzahlungen) vereinbart, so sind auch Höhe und 
Fälligkeitsdaten der einzelnen Teilleistungen anzugeben; ferner ist klarzustellen, ob, 
wenn der Schuldner mit einer Teilleistung in Verzug gerät, der Vergleich insgesamt 
hinfällig sein soll (bedingter Vergleich) oder ob der Schuldner in diesem Fall zu sofor-
tiger Zahlung der gesamten Restsumme verpflichtet sein soll (Verfallsklausel). 

(4) Im Übrigen sind im Vorblatt zum Protokollbuch ( A n l a g e  4 )  die in der Ausfüll-
anleitung vorgeschriebenen Eintragungen vorzunehmen (vergleiche Nummer 3 der 
AV zu § 30).

Zu § 28 (Genehmigung des Protokolls) 
Ist eine Partei nicht dazu in der Lage, ein Handzeichen anzubringen, muss sie einen 
Beistand wählen, welcher für sie das Protokoll unterschreibt. Die Schiedsperson 
muss im Protokoll vermerken, von welcher Partei und aus welchem Grund die eigen-
händige Unterschrift und die Anbringung eines Handzeichens dieser Partei unterblie-
ben ist. 

Zu § 29 (Unterzeichnung des Protokolls) 
Ein in der Schlichtungsverhandlung geschlossener Vergleich ist erst rechtsverbind-
lich, wenn das Protokoll von den Parteien und der Schiedsperson unterschrieben 
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worden ist. Die Schiedsperson hat deshalb darauf hinzuwirken, dass die Unterschrif-
ten am Schluss der Schlichtungsverhandlung geleistet werden. 

Zu § 30 (Protokollbuch) 
1 - Amtliche Bücher 
(1) Die Schiedsperson führt: 

a)	 ein Protokollbuch mit einem zugehörigen Vorblatt, 

b)	 ein Kassenbuch, 

c)	 eine Sammlung der Kostenrechnungen. 

(2) Protokollbuch und Kassenbuch sollen in Papierform und als Einheit geführt wer-
den (zum Beispiel in Form eines dauerhaft gebundenen Buches oder einer Loseblatt-
sammlung). Die einzelnen Blätter sind fortlaufend mit Seitenzahlen zu versehen.

(3) Beschaffung der Bücher 

a)	 Die Bücher oder Bände für Loseblattsammlungen beschafft der Bezirk, in dem 
die Schiedsperson ihren Amtssitz hat. 

b)	 Vor der Aushändigung des Protokollbuches und des Kassenbuches an die 
Schiedsperson trägt das Bezirksamt auf dem Vorblatt des Protokollbuches 
beziehungsweise auf der ersten Seite des Kassenbuches folgenden Vermerk 
ein: „Protokollbuch mit Vorblatt/Kassenbuch des Schiedsamtes ..., bestehend 
aus ... Seiten. Der Schiedsfrau, dem Schiedsmann oder der Schiedsperson... 
in ... Bezirk ... zum amtlichen Gebrauch übergeben. (Ort und Datum, Siegel 
und Unterschrift)“. 

c)	 Geht ein Protokollbuch oder Kassenbuch auf eine andere Schiedsperson 
über, so bringt das Bezirksamt den Vermerk gemäß Buchstabe b hinter der 
letzten Eintragung im Vorblatt des Protokollbuches beziehungsweise im  
Kassenbuch an. 

d)	 Nimmt das Bezirksamt die Eintragung gemäß Buchstabe b oder c nicht vor, so 
hat dies die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) zu 
erledigen. 

(4) Führung der amtlichen Bücher oder Loseblattsammlungen

Die Schiedsperson hat ihre amtlichen Bücher oder Loseblattsammlungen sorgfältig 
zu führen und sicher aufzubewahren. Blätter dürfen aus den Büchern oder Loseblatt-
sammlungen nicht entfernt werden, es darf nicht radiert oder sonst unleserlich ge-
macht werden. Durchstreichungen sind so vorzunehmen, dass das Durchgestrichene 
noch leserlich bleibt. Sie sind als Streichungen zu kennzeichnen und zu unterschrei-
ben. 

(5) Behandlung abgeschlossener Bücher oder Loseblattsammlungen und des Schrift-
guts 

a)	 Die Schiedsperson hat ein abgeschlossenes Buch oder eine abgeschlossene 
Loseblattsammlung unverzüglich bei der aufsichtsführenden Stelle (Num- 
mer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) einzureichen. Sie erhält darüber eine Quittung. 
Ein neues Buch oder einen neuen Band für eine Loseblattsammlung hat sie 
rechtzeitig bei dem Bezirksamt anzufordern. 

b)	 Nach Abschluss des Protokollbuches oder Kassenbuches hat die aufsichts-
führende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) hinter der letzten Ein-
tragung im Vorblatt des Protokollbuches beziehungsweise im Kassenbuch 
folgenden Vermerk einzutragen: „Protokollbuch mit Vorblatt/Kassenbuch 
abgeschlossen. (Ort und Datum, Siegel und Unterschrift)“. 

c)	 Die aufsichtsführende Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) kann ver-
nichten: das Protokollbuch, das Vorblatt und die Sammlung der Kostenrech-
nungen nach 30 Jahren, das Kassenbuch nach 10 Jahren. Die Frist beginnt 
mit dem Tage der letzten Eintragung. 

d)	 Sonstiges Schriftgut ist ein Jahr lang aufzubewahren. Die Aufbewahrungs-
frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in welchem die letzte Verfügung zur 
Sache ergangen ist. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist ist das Schriftgut der 
aufsichtsführenden Stelle (Nummer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) zur Vernichtung 
zuzuleiten. 
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2 - Protokollbuch 

(1) In das Protokollbuch hat die Schiedsperson einzutragen: 

a)	 Vergleiche (§§ 27 bis 30, 36), 

b)	 Vermerke über erfolglos gebliebene Sühneversuche in Strafsachen (§ 41 Ab-
satz 3), 

c)	 Vermerke über die Erteilung von Ausfertigungen (§ 33 Absatz 1 Satz 2), 

d)	 Vermerke über die Erteilung von Vollstreckungsklauseln (§ 34 Absatz 3), 

e)	 Vermerke über die Ausstellung von Bescheinigungen über die Erfolglosigkeit 
des Sühneversuchs in Strafsachen (§ 41 Absatz 3). 

(2) Zu anderen Eintragungen darf das Protokollbuch nicht benutzt werden. Insbeson-
dere gehören die Vermerke über erfolglose Schlichtungsverhandlungen in bürger-
lichen Rechtsstreitigkeiten (§ 27 Absatz 4) und über die Festsetzung von Ordnungs-
geldern nicht in das Protokollbuch, sondern nur in das zum Protokollbuch gehörige 
Vorblatt. 

(3) Verhandlungen, die die Schiedsperson als Vertretung einer anderen Schieds-
person aufnimmt, sind in das Protokollbuch der Schiedsperson einzutragen, die sie 
vertritt (vergleiche Absatz 5 der AV zu § 11). 

3 - Vorblatt des Protokolls 

Dem Protokollbuch ist ein Vorblatt nach dem aus A n l a g e  4  ersichtlichen Muster 
vorzuheften. Das Vorblatt ist laufend zu führen. 

4 - Kassenbuch 

Nähere Bestimmungen über die Führung des Kassenbuches enthält Absatz 1 der AV 
zu § 42. 

Zu § 31 (Abschrift und Ausfertigung des Protokolls) 
(1) Rechtsnachfolger sind Personen, auf die der im Vergleich genannte Anspruch 
nach Abschluss des Vergleichs durch Gesamtrechtsnachfolge (zum Beispiel Erb-
schaft) oder in Form der Sonderrechtsnachfolge (zum Beispiel Abtretung oder Pfän-
dung und Überweisung des Vergleichsanspruchs) übergegangen ist. 

(2) Eine Ausfertigung kann nur die Partei verlangen, die die Zwangsvollstreckung 
betreiben will. 

Zu § 32 (Ausfertigungsvermerk) 
(1) Die Ausfertigung des Protokolls besteht aus einer wörtlichen Abschrift des Proto
kolls mit allen dazugehörigen Vermerken; unter die Abschrift ist folgender Ausferti-
gungsvermerk zu setzen: 

„Vorstehende, in dem Protokollbuch unter Nummer ... eingetragene Verhandlung 
wird ausgefertigt für ... (Bezeichnung der Partei oder der Rechtsnachfolgerin). 
(Ort und Datum) (Siegel und Unterschrift der Schiedsperson)“. 

(2) Wenn eine Ausfertigung mehrere Blätter umfasst, sind die Blätter fest miteinander 
zu verbinden. Die Verbindung ist mit einem Abdruck des Siegels zu versehen. 

Zu § 34 (Vollstreckung aus dem Vergleich) 
(1) Aus dem vor einer Schiedsperson geschlossenen Vergleich kann die Zwangsvoll-
streckung erst nach Erteilung der Vollstreckungsklausel betrieben werden. 

(2) Beantragt eine Partei eine vollstreckbare Ausfertigung, so hat die Schiedsperson 
die Partei mit der gemäß Absatz 1 der AV zu § 32 hergestellten Ausfertigung des Pro-
tokolls an das Amtsgericht seines Aufsichtsbezirks zu verweisen. Die Schiedsperson 
selbst kann die vollstreckbare Ausfertigung nicht beantragen. 

Zu § 35 (Sachliche Zuständigkeit) 
1 - Sachliche Zuständigkeit 
(1) In Strafsachen darf die Schiedsperson nur bei den in § 380 Absatz 1 StPO ge-
nannten Vergehen tätig werden. Im Übrigen ist die Schiedsperson in strafrechtlichen 
Angelegenheiten auch dann nicht zuständig, wenn es sich um ein Antragsdelikt 
handelt. Werden derartige Straftaten der Schiedsperson vorgetragen, so hat sie die 
antragstellende Partei an das Amtsgericht Tiergarten, die Staatsanwaltschaft oder die 
Polizei zu verweisen. 
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(2) Geht es der antragstellenden Partei nicht um die Bestrafung des Täters, sondern 
um den Ersatz des durch die Tat entstandenen Schadens oder um Widerruf oder 
Unterlassung bei Verletzungen der persönlichen Ehre, so handelt es sich um eine 
bürgerliche Rechtsstreitigkeit. Hierzu gehört auch der Anspruch auf Ersatz des im-
materiellen Schadens nach § 253 BGB (ehemals: Schmerzensgeld). Das Verfahren 
richtet sich insoweit nach den Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Schiedsamts-
gesetzes. 

2 - „Gemischte Streitigkeiten“
Macht die antragstellende Partei in einem strafrechtlichen Schlichtungsverfahren 
zugleich auch einen aus der Tat erwachsenen vermögensrechtlichen Anspruch (zum 
Beispiel einen Schadensersatzanspruch) oder einen nichtvermögensrechtlichen 
Anspruch (zum Beispiel Widerruf oder Unterlassung bei Verletzungen der persön-
lichen Ehre) gegen die Gegenpartei geltend („gemischte Streitigkeit“), so verfährt 
die Schiedsperson in erster Linie nach den Vorschriften des Dritten Abschnitts des 
Schiedsamtsgesetzes (§§ 35 bis 41). In Verfahren gegen Gegenparteien, die nicht 
voll geschäftsfähig sind, ist Nummer 5 Absatz 2 Buchstabe c zu beachten. 

3 - Einzelne Delikte 

(1) Hausfriedensbruch 

a)	 Einen Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) begeht, wer in die Wohnung, in die 
Geschäftsräume oder in das befriedete Besitztum eines anderen oder in 
abgeschlossene Räume, die zum öffentlichen Dienst oder Verkehr bestimmt 
sind, widerrechtlich eindringt, oder wer, wenn er ohne Befugnis darin verweilt, 
auf die Aufforderung der berechtigten Person sich nicht entfernt. 

b)	 Ein Sühneversuch ist unzulässig, wenn der Hausfriedensbruch dadurch be-
gangen wird, dass sich eine Menschenmenge öffentlich zusammenrottet und 
in der Absicht, Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen mit vereinten 
Kräften zu begehen, in die geschützten Räumlichkeiten gegen den Willen der 
berechtigten Person eindringt (§ 124 StGB, schwerer Hausfriedensbruch). 

(2) Beleidigung 

a)	 Das Delikt der Beleidigung umfasst die einfache Beleidigung, die üble Nach-
rede und die Verleumdung, auch soweit sie gegen Personen des politischen 
Lebens erfolgt, und die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. 

aa)	Unter den Begriff der einfachen Beleidigung (§ 185 StGB) fallen alle for-
malen Beleidigungen, aber auch das Behaupten oder Verbreiten ehrenrüh-
riger Tatsachen gegenüber der verletzten Person. Die Beleidigung kann 
auch durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 StGB) oder mittels 
einer Tätlichkeit begangen werden. 

bb)	Eine üble Nachrede (§ 186 StGB) begeht, wer in Beziehung auf eine an-
dere Person eine Tatsache behauptet oder verbreitet, die diese verächtlich 
zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet 
ist, wenn nicht diese Tatsache erweislich wahr ist. Die üble Nachrede 
kann auch durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 StGB) begangen 
werden. 

cc)	Eine Verleumdung (§ 187 StGB) begeht, wer wider besseres Wissen in 
Beziehung auf eine andere Person eine unwahre Tatsache behauptet 
oder verbreitet, die diese verächtlich zu machen oder in der öffentlichen 
Meinung herabzuwürdigen oder deren Kredit zu gefährden geeignet ist. 
Die Verleumdung kann auch durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 
StGB) begangen werden.

dd)	Um eine Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung gegen Personen 
des öffentlichen Lebens (§ 188 StGB) handelt es sich, wenn gegen eine 
im politischen Leben des Volkes stehende Person öffentlich, in einer Ver-
sammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 StGB) eine 
Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung aus Beweggründen be-
gangen wird, die mit der Stellung der geschädigten Person im öffentlichen 
Leben zusammenhängen, und die Tat geeignet ist, ihr öffentliches Wirken 
erheblich zu erschweren. Das politische Leben des Volkes reicht bis hin 
zur kommunalen Ebene.
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ee)	Zur Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener (§ 189 StGB) gehören 
die durch eine formale Beleidigung, üble Nachrede oder Verleumdung 
begangenen, die Pietät schwer verletzenden Angriffe auf die Ehre Verstor-
bener. 

b)	 Ein Sühneversuch ist unzulässig, wenn 

aa)	die Beleidigung gegen ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines 
Landes oder eine andere politische Körperschaft gerichtet ist (§ 374 Ab-
satz 1 Nummer 2, 2. Halbsatz StPO, § 194 Absatz 4 StGB), 

bb)	der Bundespräsident oder die Regierung oder die Verfassungsgerichte 
des Bundes oder der Länder oder deren Mitglieder öffentlich, in einer Ver-
sammlung oder durch Verbreitung von Schriften verunglimpft worden sind 
(§§ 90, 90b StGB). 

(3) Verletzung des Briefgeheimnisses 

a)	 Das Briefgeheimnis verletzt in strafbarer Weise (§ 202 StGB), wer unbefugt 
einen verschlossenen Brief oder ein anderes verschlossenes Schriftstück, 
das nicht zu seiner Kenntnis bestimmt ist, öffnet oder sich vom Inhalt eines 
solchen Schriftstücks ohne Öffnung des Verschlusses unter Anwendung 
technischer Mittel Kenntnis verschafft. Das Briefgeheimnis verletzt auch, wer 
sich unbefugt vom Inhalt eines Schriftstücks, das nicht zu seiner Kenntnis 
bestimmt und durch ein verschlossenes Behältnis gegen Kenntnisnahme be-
sonders gesichert ist, Kenntnis verschafft, nachdem er dazu das Behältnis ge-
öffnet hat. Einem Schriftstück stehen ein anderer zur Gedankenübermittlung 
bestimmter Träger sowie eine Abbildung gleich. 

b)	 Ein Sühneversuch ist jedoch unzulässig, wenn 

aa)	Inhaber oder Beschäftigte eines Postdienstleistungsunternehmens un-
befugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen machen, die 
dem Post- oder Fernmeldegeheimnis unterliegen oder diesem Unter-
nehmen zur Übermittlung auf dem Postweg anvertraute, verschlossene 
Sendungen öffnen oder unterdrücken oder sich von ihrem Inhalt ohne 
Öffnung des Verschlusses unter Anwendung technischer Mittel Kenntnis 
verschaffen oder einem anderen eine solche Handlung gestatten oder 
fördern (§ 206 Absatz 1, 2 StGB, Verletzung des Post- oder Fernmeldege-
heimnisses), 

bb)	eine in § 206 Absatz 1, 2 StGB bezeichnete Tat von einer Person began-
gen wird, die Aufgaben der Aufsicht über ein geschäftsmäßiges Post- oder 
Telekommunikationsdienstleistungsunternehmen wahrnimmt, von einem 
solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen 
von Post- oder Telekommunikationsdiensten betraut ist oder mit der Her-
stellung oder Wartung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens 
dienenden Anlage oder mit Arbeiten daran betraut ist sind (§ 206 Absatz 3 
StGB, Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheimnisses),

cc)	ein außerhalb des Post- oder Telekommunikationsbereichs tätiger Amts-
träger unbefugt eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm aufgrund 
eines Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekannt geworden 
sind (§ 206 Absatz 4 StGB, Verletzung des Post- oder Fernmeldegeheim-
nisses),

dd)	ein in amtlicher Verwahrung befindliches Schriftstück zerstört, beschädigt, 
unbrauchbar gemacht oder der dienstlichen Verfügung entzogen wird  
(§ 133 StGB, Verwahrungsbruch), 

ee)	ein Brief geöffnet wird, um einen darin vermuteten Wertgegenstand weg-
zunehmen (§ 242 StGB, Diebstahl, oder § 246 StGB, Unterschlagung). 

(4) Körperverletzung 

a)	 Eine Körperverletzung (§ 223 StGB) begeht, wer eine andere Person körper-
lich misshandelt oder an der Gesundheit schädigt. 

b)	 Vorsätzlich begeht eine Körperverletzung, wer weiß oder für möglich hält, 
dass er durch seine Handlung eine andere Person misshandelt oder an der 
Gesundheit schädigt, und dies will oder doch zumindest billigend in Kauf 
nimmt. Ein Sühneversuch ist bei der vorsätzlichen Körperverletzung auch 
dann notwendig, wenn sie nur versucht und nicht vollendet worden ist.
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c)	 Fahrlässig begeht eine Körperverletzung (§ 229 StGB), wer die nach seinen 
Verhältnissen mögliche oder ihm zumutbare Sorgfalt außer Acht lässt und 
dadurch die Körperverletzung herbeiführt. 

d)	 Ein Sühneversuch ist unzulässig bei vorsätzlicher Körperverletzung, 

aa)	die durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen 
Stoffen, mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs, 
mittels eines hinterlistigen Überfalls, mit einem anderen Beteiligten ge-
meinschaftlich oder mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung 
begangen worden ist (§ 224 StGB, gefährliche Körperverletzung), 

bb)	die durch Quälen, rohe Misshandlung oder böswillige Vernachlässigung 
der Sorgepflicht begangen worden ist, und zwar gegen Personen unter 
18 Jahren oder wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit Wehrlose, die der 
Fürsorge oder der Obhut des Täters unterstehen, seinem Hausstand 
angehören, von der fürsorgepflichtigen Person seiner Gewalt überlassen 
worden sind oder ihm im Rahmen eines Dienst- oder Arbeitsverhältnisses 
untergeordnet sind (§ 225 StGB, Misshandlung von Schutzbefohlenen), 

cc)	durch die die verletzte Person das Sehvermögen auf einem oder auf 
beiden Augen, das Gehör, das Sprechvermögen oder die Fortpflanzungs-
fähigkeit verloren hat, ein wichtiges Glied des Körpers verloren hat oder 
nicht mehr gebrauchen kann, in erheblicher Weise dauernd entstellt 
worden oder in Siechtum, Lähmung, geistige Krankheit oder Behinderung 
verfallen ist (§ 226 StGB, schwere Körperverletzung), 

dd)	die den Tod der verletzten Person verursacht hat (§ 227 StGB, Körper- 
verletzung mit Todesfolge). 

(5) Bedrohung 

a)	 Eine strafbare Bedrohung (§ 241 StGB) begeht, wer eine andere Person mit 
der Begehung einer gegen sie oder gegen eine ihr nahestehende Person ge-
richtete rechtswidrige Tat gegen die sexuelle Selbstbestimmung, die körper-
liche Unversehrtheit, die persönliche Freiheit oder gegen eine Sache von be-
deutendem Wert oder mit der Begehung eines gegen sie oder gegen eine ihr 
nahestehende Person gerichteten Verbrechens bedroht. Ebenso macht sich 
strafbar, wer wider besseres Wissen einer anderen Person vortäuscht, dass 
die Verwirklichung eines gegen sie oder gegen eine ihr nahestehende Person 
gerichteten Verbrechens bevorstehe. Verbrechen sind rechtswidrige Taten, die 
im Mindestmaß mit Freiheitsstrafe von einem Jahr oder darüber bedroht sind, 
zum Beispiel Mord, Totschlag, vorsätzliche Brandstiftung, die meisten Spreng-
stoffdelikte, Raub, sexuelle Nötigung. 

b)	 Ein Sühneversuch ist unzulässig bei Nötigung oder Nötigungsversuch (§ 240 
StGB). Eine Nötigung liegt vor, wenn die Bedrohung begangen wird, um die 
bedrohte Person zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu veranlas-
sen. 

(6) Sachbeschädigung 

a)	 Eine Sachbeschädigung (§ 303 StGB) begeht, wer rechtswidrig eine fremde 
Sache beschädigt oder zerstört. Ebenso macht sich strafbar, wer unbefugt 
das Erscheinungsbild einer fremden Sache nicht nur unerheblich und nicht 
nur vorübergehend verändert. Ein Sühneversuch ist bei der Sachbeschädi-
gung auch dann notwendig, wenn sie nur versucht und nicht vollendet worden 
ist. 

b)	 Ein Sühneversuch ist unzulässig, wenn 

aa)	Gegenstände der Verehrung einer im Staat bestehenden Religionsgesell-
schaft oder Sachen, die dem Gottesdienst gewidmet sind, oder Grab-
mäler, öffentliche Denkmäler, Naturdenkmäler, Gegenstände der Kunst, 
der Wissenschaft oder des Gewerbes, die in öffentlichen Sammlungen 
aufbewahrt werden oder öffentlich aufgestellt sind, oder Gegenstände, die 
zum öffentlichen Nutzen oder zur Verschönerung öffentlicher Wege, Plätze 
oder Anlagen dienen, beschädigt, zerstört oder in ihrem Erscheinungsbild 
nicht nur unerheblich und nicht nur vorübergehend verändert werden  
(§ 304 StGB, gemeinschädliche Sachbeschädigung), 

bb)	fremde Gebäude, Schiffe, Brücken, Dämme, gebaute Straßen, Eisen-
bahnen oder andere Bauwerke ganz oder teilweise zerstört werden (§ 305 
StGB, Zerstörung von Bauwerken), 
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cc)	ein fremdes technisches Arbeitsmittel von bedeutendem Wert ganz oder 
teilweise zerstört wird, das von wesentlicher Bedeutung für die Errichtung, 
den Betrieb oder die Entsorgung von Unternehmen oder Anlagen ist, die 
der öffentlichen Versorgung mit Post- oder Verkehrsdienstleistungen, 
Wasser, Licht, Wärme oder Kraft dienen oder die sonst für die Versorgung 
der Bevölkerung lebenswichtig sind oder wenn ein für den Einsatz wesent-
liches technisches Arbeitsmittel von bedeutendem Wert oder ein Kraftfahr-
zeug der Polizei, der Bundeswehr, der Feuerwehr, des Katastrophenschut-
zes oder eines Rettungsdienstes ganz oder teilweise zerstört wird (§ 305a 
StGB, Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel). 

(7) Vollrausch 

a)	 Einen Vollrausch (§ 323a StGB) begeht, wer sich vorsätzlich oder fahrlässig 
durch alkoholische Getränke oder andere berauschende Mittel in einen 
Rausch versetzt, wenn er in diesem Zustand eine rechtswidrige Tat begeht 
und ihretwegen nicht bestraft werden kann, weil er infolge des Rausches 
schuldunfähig war oder weil dies nicht auszuschließen ist. 

b)	 Ein Sühneversuch ist nur dann zulässig, wenn die im Rausch begangene Tat 
ein Vergehen ist, für das nach den Absätzen 1 bis 6 ein Sühneversuch zu-
lässig wäre. 

c)	 Das Sich-in-Rausch-Versetzen (Tathandlung) muss vollendet worden sein. 
Die im Rausch begangene Tat (Strafbarkeitsbedingung) muss entweder voll-
endet oder in strafbarer Weise versucht worden sein. Ein Sühneversuch ist 
daher auch dann notwendig, wenn im Rausch eine vorsätzliche Körperverlet-
zung oder eine Sachbeschädigung versucht und nicht vollendet worden ist. 

d)	 Vorsätzlich begeht einen Vollrausch, wer weiß oder für möglich hält, dass er 
sich in einen Rausch versetzt und dies will oder doch zumindest billigend in 
Kauf nimmt. Fahrlässig begeht einen Vollrausch, wer sich in einen Rausch 
versetzt und dabei die nach seinen Verhältnissen mögliche oder ihm zumut-
bare Sorgfalt außer Acht lässt. 

e)	 Schuldunfähig ist, wer infolge einer durch den Rausch verursachten tiefgrei-
fenden Bewusstseinsstörung außerstande ist, das Unrecht der Rauschtat 
einzusehen oder nach dieser Einsicht zu handeln. 

4 - Die Parteien des Schlichtungsverfahrens in Strafsachen 

(1) Die antragstellende Partei 

a)	 Antragsberechtigt in Strafsachen kann nur die verletzte Person sein oder wer 
nach den Strafgesetzen ein selbständiges Antragsrecht hat (§ 374 Absatz 1 
und 2 StPO). 

b)	 Für Verletzte, die unter elterlicher Sorge oder unter Vormundschaft stehen, 
treten die gesetzlichen Vertreter und für juristische Personen deren Organe 
auf (§ 374 Absatz 3 StPO). 

c)	 Bei der Beleidigung und bei der Körperverletzung können die amtlichen Vor-
gesetzten nach § 194 Absatz 3 und § 230 Absatz 2 StGB ein selbständiges 
Antragsrecht haben. 

(2) Die Gegenpartei 

a)	 Gegenpartei in Strafsachen kann nur eine natürliche, niemals eine juristische 
Person sein. 

b)	 Gegenpartei können auch Heranwachsende sein, das heißt, Personen, die 
zur Zeit der Begehung der Tat das 18., aber noch nicht das 21. Lebensjahr 
vollendet haben. 

c)	 Volljährige, für die eine Betreuung angeordnet ist, müssen im Schlichtungs-
verfahren persönlich auftreten. Die Betreuer dürfen als Beistand erscheinen. 
Wird ein Vergleich geschlossen, der die nicht geschäftsfähige Gegenpartei 
zu einer geldwerten Leistung, sei es auch nur zur Übernahme der Kosten des 
Schlichtungsverfahrens, verpflichten soll, so muss der Betreuer mitwirken, 
wenn der Gegenstand des Vergleichs zu seinem Aufgabenbereich gehört. Er 
ist von dem Termin zu benachrichtigen (§ 39 Satz 1). Macht die antragstellen-
de Partei schon im Schlichtungsantrag einen bürgerlich-rechtlichen Anspruch 
mit geltend, soll die Schiedsperson die unter Betreuung stehende Person 
bitten, mit ihrem Betreuer, der seine Bestallungsurkunde vorlegen soll, zum 
Termin zu erscheinen. Ist die geschäftsunfähige Person nicht durch einen 
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Betreuer vertreten, so ist der Vergleich zwar aufzunehmen, aber nicht voll-
streckbar. Dies ist im Protokoll zu vermerken. 

d)	 Richtet sich der Antrag gegen eine Person, die zur Zeit der Tat noch nicht  
18 Jahre alt war, oder gegen eine geisteskranke Person, so ist ein Sühnever-
such in Strafsachen nicht zulässig. In diesen Fällen kann höchstens ein bür-
gerlich-rechtlicher Anspruch vor der Schiedsperson geltend gemacht werden; 
das Verfahren richtet sich dann aber ausschließlich nach den Vorschriften des 
Zweiten Abschnitts des Schiedsamtsgesetzes. 

Zu § 37 (Absehen vom Sühneversuch) 
Hat das Amtsgericht Tiergarten die antragstellende Partei ermächtigt, sich im Schlich-
tungsverfahren durch eine bevollmächtigte Person vertreten zu lassen, so hat die be-
vollmächtigte Person der Schiedsperson den gerichtlichen Beschluss sowie eine von 
der antragstellenden Partei ausgestellte und auf sie lautende Vollmacht vorzulegen. 

Zu § 38 (Beschränkung der Ablehnung) 
(1) Die kraft Gesetzes zuständige Schiedsperson, in deren Amtsbezirk die Gegen
partei wohnt, darf in Abweichung von § 17 Absatz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 2 Num- 
mer 3 sowie § 18 Absatz 1 die Ausübung ihres Amtes nicht verweigern, 

a)	 wenn die Parteien ihr unbekannt sind und sich nicht glaubhaft ausweisen; 

b)	 wenn sie Bedenken gegen die Geschäfts- und Verfügungsfähigkeit der Partei-
en oder gegen die Legitimation ihrer gesetzlichen Vertreter hat; 

c)	 wenn die Parteien hör- oder sprachbehindert sind und eine Verständigung mit 
ihnen nicht möglich ist; 

d)	 wenn ihr die streitige Angelegenheit zu weitläufig oder zu schwierig erscheint; 

e)	 wenn der Antrag erkennbar ohne Einigungsabsicht oder sonst offensichtlich 
missbräuchlich gestellt ist. 

(2) In dem Vermerk, dass einer der in § 17 Absatz 1 Nummer 2 und 3, Absatz 2 Num-
mer 3 angegebenen Umstände vorliegt, muss die Schiedsperson hervorheben, dass 
der Vergleich nicht vollstreckbar ist. 

Zu § 39 (Gesetzliche Vertretung) 
(1) Bei der Zustellung der Benachrichtigung an gesetzliche Vertreter sind § 21 und 
die hierzu ergangenen Ausführungsvorschriften zu beachten.

(2) Abweichend von den Ausführungsvorschriften zu § 21 ist bei Strafsachen lediglich 
die Benachrichtigung einer gesetzlich vertretenden Person erforderlich, damit sie 
Gelegenheit erhält, gegebenenfalls an dem Termin als Beistand teilzunehmen. Bei 
„gemischten Streitigkeiten“ (vergleiche Nummer 2 der AV zu § 35) ist Nummer 5 Ab- 
satz 2 Buchstabe c der Ausführungsvorschriften zu § 35 zu beachten und die ver-
tretende Person nicht nur zu benachrichtigen, sondern zu laden. 

(3) Gesetzliche Vertreter als Beistände dürfen nicht zurückgewiesen werden (verglei-
che AV zu § 19). 

Zu § 40 (Persönliches Erscheinen der Parteien) 
(1) Die Ausführungsvorschriften zu §§ 22 bis 24 sind entsprechend anzuwenden. Ein 
zurückgenommener oder als zurückgenommen geltender Antrag kann innerhalb der 
Strafantragsfrist - bei der Bedrohung und einer darauf gerichteten Vollrauschtat inner-
halb der Verjährungsfrist - wiederholt werden. 

(2) Die Verpflichtung, vor der zuständigen Schiedsperson persönlich zu erscheinen, 
besteht nur für die Gegenpartei selbst, nicht auch für ihren gesetzlichen Vertreter. 

Zu § 41 (Sühnebescheinigung) 
1 - Erfolglosigkeit des Sühneversuchs 

Ein Sühneversuch ist erfolglos verlaufen, wenn in der Schlichtungsverhandlung keine 
Einigung zwischen den anwesenden Parteien erzielt worden oder wenn die Gegen-
partei ohne genügende Entschuldigung ausgeblieben ist oder sich vorzeitig unent-
schuldigt entfernt hat (§ 24 Absatz 2). Wohnen beide Parteien im Geltungsbereich 
des Schiedsamtsgesetzes, so gilt dies nur dann, wenn die Gegenpartei in gleicher 
Weise auch in einem zweiten Termin ausbleibt (§ 40 Absatz 3 Satz 2). 
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2 - Protokollvermerk 

(1) Über den erfolglosen Sühneversuch hat die Schiedsperson nach § 41 Absatz 3 
einen Vermerk in das Protokollbuch aufzunehmen, wenn wenigstens die antragstel-
lende Partei erschienen war. 

(2) Der Vermerk hat im Gegensatz zum Protokoll gemäß § 27 Absatz 3 zu enthalten: 

a)	 Vor- und Familiennamen - gegebenenfalls auch die der gesetzlich vertreten-
den Person - und die Wohnanschrift der Parteien; 

b)	 die der Gegenpartei zur Last gelegte Straftat und den Zeitpunkt ihrer Bege-
hung; 

c)	 den Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Anberaumung der Schlich-
tungsverhandlung; 

d)	 die Angabe, dass die Gegenpartei zu der Schlichtungsverhandlung (gegebe-
nenfalls auch zu der zweiten Schlichtungsverhandlung) trotz ordnungsgemä-
ßer Ladung nicht erschienen ist oder dass die Parteien zwar erschienen sind, 
der Sühneversuch aber ohne Erfolg geblieben ist. 

(3) Erklärungen, die die Parteien in der Schlichtungsverhandlung - insbesondere zum 
Gegenstand der Beschuldigung - abgegeben haben, gehören nicht in den Protokoll-
vermerk. 

(4) Den Vermerk hat nur die Schiedsperson zu unterzeichnen. 

3 - Sühnebescheinigung 

Als Bescheinigung über die Erfolglosigkeit des Sühneversuchs (§ 41 Absatz 1) dient 
eine Ausfertigung (vergleiche Absatz 1 der AV zu § 32) des Protokollvermerks. Die 
Bescheinigung wird nur auf Antrag erteilt. Ist gegen die Gegenpartei ein Ordnungs-
geld verhängt worden, wird die Bescheinigung erst ausgestellt, wenn die Festsetzung 
des Ordnungsgeldes unanfechtbar geworden ist (vergleiche § 23 Absatz 3 bis 5) und 
damit feststeht, dass das Schlichtungsverfahren erfolglos abgeschlossen ist. 

Zu § 42 (Gebühren und Auslagen) 
(1) Die Schiedsperson hat ein Kassenbuch nach dem aus A n l a g e  5  ersichtlichen 
Muster zu führen. 

(2) Ihre Kostenrechnungen erstellt die Schiedsperson nach dem aus A n l a g e  6 
ersichtlichen Muster. Die Urschriften der Kostenrechnungen sind fortlaufend in der 
Reihenfolge der laufenden Nummer des Vorblattes des Protokollbuches abzuheften. 

Zu § 43 (Kostenpflichtige Person) 
(1) Die Vorschrift regelt zunächst, wer für die Kosten haftet. Damit ist das Verhältnis 
der Parteien zur Schiedsperson angesprochen. 

(2) In allen Fällen haftet die antragstellende Partei als diejenige, die die Schiedstätig-
keit veranlasst hat (Veranlasserhaftung). 

(3) Weitere Beteiligte haften für die Kosten nach näherer Bestimmung von § 43 Ab-
satz 2. 

(4) Bei der gesamtschuldnerischen Kostenhaftung nach § 43 Absatz 3 Satz 1 darf die 
Schiedsperson die Kosten nur einmal fordern; sie hat grundsätzlich die Freiheit aus-
zuwählen, welche von mehreren kostenhaftenden Personen sie in Anspruch nimmt. 

(5) § 43 Absatz 3 Satz 2 bestimmt darüber hinaus, dass die Antragstellerhaftung 
gegenüber der Haftung der in Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 genannten Personen 
nachrangig ist. 

(6) Für die Schiedsperson bedeutet die Regelung des § 43 Absatz 3 Satz 2, dass  
sie zunächst verpflichtet ist, den eingezahlten Kostenvorschuss zu verrechnen, und 
nur wegen der weiteren nicht durch Vorschuss gedeckten Kosten die in § 43 Ab- 
satz 2 Nummer 1, 2 und 4 genannten Personen in Anspruch nehmen darf. Die Einlei-
tung des Beitreibungsverfahrens gegen die in § 43 Absatz 2 Nummer 1, 2 und 4 ge-
nannten Personen ohne vorherige Vorschussverrechnung ist unzulässig; es ist nicht 
Aufgabe dieses Beitreibungsverfahrens, der antragstellenden Partei die Einziehung 
ihrer Kostenerstattungsforderung gegen andere Beteiligte abzunehmen. 

(7) Ist die Gegenpartei noch während der Schlichtungsverhandlung freiwillig bereit, 
die von ihr übernommenen Kosten sofort in bar zu zahlen, so darf die Schiedsperson 
den Betrag entgegennehmen und insoweit den eingezahlten Kostenvorschuss un-
beschadet des Absatzes 6 der antragstellenden Partei erstatten.
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Zu § 44 (Fälligkeit, Vorauszahlung, Zurückbehaltungsrecht) 
(1) Die Schiedsperson ist im Regelfall gehalten, einen die voraussichtlichen Kosten 
(Gebühren und Auslagen) deckenden Vorschuss einzufordern. Dies gilt nicht in dem 
in § 44 Absatz 2 Satz 2 genannten Fall. Im Übrigen darf die Schiedsperson von der 
Einziehung eines Vorschusses nur dann absehen, wenn dies nach den Besonder-
heiten des Einzelfalls gerechtfertigt ist. Dabei hat sie zu beachten, dass der Vor-
schuss dazu dient, dem Bezirksamt das kostenaufwendige Beitreibungsverfahren zu 
ersparen. Erst nach Einzahlung des Vorschusses wird der Antrag aufgenommen, der 
Termin bestimmt, die Ladung der Parteien veranlasst, eine Abschrift oder Ausferti-
gung des Protokolls oder eine Bescheinigung über die Erfolglosigkeit des Sühne-
versuchs erteilt. Dies gilt nicht, wenn der Antrag im Wege der Amtshilfe (vergleiche 
Absatz 2 der AV zu § 20) aufgenommen wird; in diesem Fall soll die Einforderung 
des Vorschusses der zuständigen Schiedsperson überlassen bleiben. Die Schieds-
person, die den Antrag im Wege der Amtshilfe aufnimmt, hat lediglich Anspruch auf 
sofortigen Ersatz ihrer Auslagen. 

(2) Die Schiedsperson kann sich auf die Einforderung eines lediglich die voraussicht-
lichen Auslagen deckenden Vorschusses beschränken, wenn die Voraussetzungen 
vorliegen, unter denen von der Gebührenerhebung abgesehen werden kann (§ 46 
Absatz 4). 

(3) Eingegangene Vorschüsse sind unverzüglich in Spalte 4 des Vorblattes einzutra-
gen. 

Zu § 45 (Einforderung, Beitreibung, Verjährung) 
1 - Kostenrechnungen 

(1) Die Urschrift und die Abschriften der nach dem aus A n l a g e  6  ersichtlichen 
Muster erstellten Kostenrechnung sind von der Schiedsperson zu unterzeichnen und 
mit einem Abdruck des Siegels zu versehen. 

(2) Eine Abschrift der Kostenrechnung übergibt die Schiedsperson der kostenpflich-
tigen Person oder übersendet sie mit der Post. Gleichzeitig fordert sie die kosten-
pflichtige Person zur Zahlung des nach Verrechnung des eingezahlten Vorschusses 
verbleibenden Betrages binnen eines Monats auf und verweist auf die Notwendigkeit 
der Einleitung des Beitreibungsverfahrens (Absatz 3) bei fruchtlosem Fristablauf. 

(3) Zahlt die kostenpflichtige Person nicht oder nicht vollständig innerhalb der Zah-
lungsfrist, übersendet die Schiedsperson eine Abschrift der Kostenrechnung an das 
Bezirksamt mit der Bitte um Einleitung des Beitreibungsverfahrens wegen des nach 
Verrechnung des Vorschusses noch zu zahlenden Betrages. 

2 - Ordnungsgeld 
Wegen des bei der Festsetzung von Ordnungsgeld zu beachtenden Verfahrens wird 
auf Nummer 2 bis 4 der AV zu § 23 verwiesen. 

Zu § 46 (Höhe der Gebühren) 
1 - Höhe der Gebühren 

(1) Die Gebühr wird nicht für die Schlichtungsverhandlung, sondern für das Schlich-
tungsverfahren erhoben. Dieses beginnt regelmäßig mit der Aufnahme oder dem 
Eingang des Schlichtungsantrags. 

(2) Bei der Erhöhung der Gebühr (§ 46 Absatz 2) ist auf die wirtschaftlichen Verhält-
nisse der kostenpflichtigen Person Rücksicht zu nehmen. 

(3) Die Voraussetzungen, unter denen wegen der Schwierigkeit des Falles die Ge-
bühr nach § 46 Absatz 2 erhöht werden darf, können auch dann gegeben sein, wenn 
mehrere Personen auf der einen oder auf beiden Seiten vorhanden oder wechsel-
seitige Anträge zu verhandeln sind (§ 46 Absatz 3), wenn mehrere Schlichtungsver-
handlungen notwendig sind oder der Schlichtungstermin ungewöhnlich viel Zeit in 
Anspruch nimmt. 

2 - Absehen von der Gebührenerhebung 

(1) Die Vorschrift gilt nur für Gebühren, nicht für Auslagen. 

(2) Von der Befugnis, die Gebühren zu ermäßigen oder von der Gebührenerhebung 
ganz oder teilweise abzusehen, soll die Schiedsperson in der Regel nur Gebrauch 
machen, wenn die kostenpflichtige Person glaubhaft macht, dass sie ohne Beein-
trächtigung des für sie und ihre Familie notwendigen Unterhalts die Gebühren nicht 
zahlen kann. Zur Glaubhaftmachung können eine Verdienstbescheinigung, ein 
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Rentenbescheid, ein Arbeitslosengeldnachweis, ein Sozialhilfebescheid oder andere 
geeignete Unterlagen genügen. 

(3) Die Schiedsperson vermerkt in der Spalte „Bemerkungen“ der Kostenrechnung, 
wenn sie Gebühren ermäßigt oder von der Gebührenerhebung ganz oder teilweise 
absieht. 

Zu § 47 (Auslagen) 
1 - Auslagen 

(1) Schreibauslagen werden erhoben: 

a)	 für die Aufnahme eines zu Protokoll der Schiedsperson gestellten Antrags, 

b)	 für an die Parteien unmittelbar gerichtete Schreiben sowie für den Schriftver-
kehr, den die Schiedsperson zur sachgerechten Durchführung des Schlich-
tungsverfahrens an Dritte richtet und der den Parteien mitzuteilen ist, 

c)	 für Ausfertigungen und Abschriften von Vergleichen, für eine Sühnebeschei-
nigung sowie für eine nicht von Amts wegen (Nummer 1 der AV zu § 45) zu 
erteilende Abschrift der Kostenrechnung (vergleiche Absatz 2), 

d)	 für Ladungen und Terminnachrichten. 

(2) Die Höhe der Schreibauslagen (Satz 1 Nummer 1) bestimmt sich nach Nummer 
32000 bis 32003 der A n l a g e  1  (Kostenverzeichnis) zum Gerichts- und Notar-
kostengesetz vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), das zuletzt durch Artikel 22 des 
Gesetzes vom 10. Oktober 2013 (BGBl. I S. 3786) geändert worden ist, in der jeweils 
geltenden Fassung. Die bei Erlass dieser AV geltende Fassung lautet wie folgt:

32000 Pauschale für die Herstellung und Überlassung von Aus-
fertigungen, Kopien und Ausdrucken (Dokumentenpau-
schale) bis zur Größe von DIN A3, die auf besonderen An-
trag angefertigt oder per Telefax übermittelt worden sind:  
für die ersten 50 Seiten je Seite ..........  
für jede weitere Seite ..........  
für die ersten 50 Seiten in Farbe je Seite .......... 
für jede weitere Seite in Farbe ..........  
Dieser Auslagentatbestand gilt nicht für die Fälle der Num-
mer 32001 Nummer 2 und 3.

 
 
 
 
0,50 Euro  
0,15 Euro  
1,00 Euro  
0,30 Euro

32001 Dokumentenpauschale für Ausfertigungen, Kopien und 
Ausdrucke bis zur Größe von DIN A3, die  
1. ohne besonderen Antrag von eigenen Niederschriften, 
eigenen Entwürfen und von Urkunden, auf denen der 
Notar eine Unterschrift beglaubigt hat, angefertigt oder 
per Telefax übermittelt worden sind; dies gilt nur, wenn die 
Dokumente nicht beim Notar verbleiben;  
2. in einem Beurkundungsverfahren auf besonderen An-
trag angefertigt oder per Telefax übermittelt worden sind; 
dies gilt nur, wenn der Antrag spätestens bei der Aufnah-
me der Niederschrift gestellt wird;  
3. bei einem Auftrag zur Erstellung eines Entwurfs auf 
besonderen Antrag angefertigt oder per Telefax übermittelt 
worden sind; dies gilt nur, wenn der Antrag spätestens am 
Tag vor der Versendung des Entwurfs gestellt wird:  
je Seite ..........  
je Seite in Farbe ..........

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,15 Euro  
0,30 Euro



Veröffentlichungen

ABl. Nr. 20 / 15. Mai 2026  1196

32002 Dokumentenpauschale für die Überlassung von elektro-
nisch gespeicherten Dateien oder deren Bereitstellung 
zum Abruf anstelle der in den Nummern 32000 und 32001 
genannten Dokumente ohne Rücksicht auf die Größe der 
Vorlage: je Datei ..........  
für die in einem Arbeitsgang überlassenen, bereitgestell-
ten oder in einem Arbeitsgang auf denselben Datenträger 
übertragenen Dokumente insgesamt höchstens .......... 
Werden zum Zweck der Überlassung von elektronisch 
gespeicherten Dateien Dokumente zuvor auf Antrag von 
der Papierform in die elektronische Form übertragen, 
beträgt die Dokumentenpauschale nicht weniger, als die 
Dokumentenpauschale im Fall der Nummer 32000 für eine 
Schwarz-Weiß-Kopie betragen würde.

 
 
 
 
 
1,50 Euro  
 
 
5,00 Euro

32003 Entgelte für die Herstellung von Kopien oder Ausdrucken 
der in den Nummern 32000 und 32001 genannten Art in 
einer Größe von mehr als DIN A3 .......... 
oder pauschal je Seite .......... 
oder pauschal je Seite in Farbe ..........

 
 
in voller Höhe 
3,00 Euro  
6,00 Euro

(3) Unzulässig ist die Erhebung von Schreibauslagen für die vorgeschriebenen Ein-
tragungen in die amtlichen Bücher, für die von Amts wegen (Nummer 1 der AV zu  
§ 45) zu erstellenden Kostenrechnungen, für die Festsetzung von Ordnungsgeld 
sowie für den Schriftverkehr mit dem zuständigen Amtsgericht in den Fällen des § 23 
Absatz 3 und 4, § 47 Absatz 2 und § 48, mit der aufsichtsführenden Stelle (Num- 
mer 1 Absatz 1 der AV zu § 6) und mit dem Bezirksamt. 

(4) Für die Entstehung der Schreibauslagen ist ohne Bedeutung, in welcher Form 
(Abschrift, Durchschrift, Ablichtung, Formular, Ausdruck oder Ähnliches) das Schrift-
stück hergestellt wird. 

(5) Zu den zu erstattenden notwendigen baren Auslagen gehören außer den Kosten 
für die Inanspruchnahme einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers (Nummer 2) 
insbesondere die Entgelte für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen (ein-
schließlich der Kosten einer förmlichen Zustellung) für den Schriftverkehr, den die 
Schiedsperson mit den Parteien oder sonst in deren Interesse führt, die Gebühren 
für die aus gleichem Anlass geführten Telefongespräche und die Fahrtkosten der 
Schiedsperson, wenn auf Antrag der Parteien außerhalb des Amtsraumes verhandelt 
worden ist. 

2 - Dolmetscherentschädigung 

(1) Wer die Kosten der Inanspruchnahme einer Dolmetscherin oder eines Dolmet-
schers für Fremdsprachen oder für Gebärdensprache zu tragen hat, bestimmt sich 
nach § 43. Als Veranlasser im Sinne des § 43 Absatz 1 ist die antragstellende Partei 
anzusehen. 

(2) Vor Zuziehung einer Dolmetscherin oder eines Dolmetschers hat die Schiedsper-
son grundsätzlich einen die voraussichtlichen Kosten deckenden Vorschuss einzu-
fordern. 

(3) Für die Höhe der Dolmetscherentschädigung sind die Vorschriften der §§ 8 bis 
12 des Justizvergütungs- und entschädigungsgesetzes maßgebend, sofern sich die 
Parteien und die Dolmetscherin oder der Dolmetscher nicht auf eine abweichende 
Entschädigung geeinigt haben und ein entsprechender Betrag vorschussweise ge-
zahlt worden ist (§ 13 Absatz 1 des Justizvergütungs- und entschädigungsgesetzes). 

(4) Wird Antrag auf gerichtliche Festsetzung der Entschädigung gestellt, hat die 
Schiedsperson dem Gericht eine Abschrift des Protokolls und etwa vorhandene die 
Dolmetscherentschädigung betreffende schriftliche Erklärungen der Parteien vorzu-
legen. 

Zu § 48 (Einwendungen gegen den Kostenansatz) 
(1) Werden gegen den Kostenansatz Einwendungen bei der Schiedsperson erhoben, 
so hat diese sie unverzüglich mit einer eigenen Stellungnahme und einer Abschrift 
des Protokolls und mit etwa vorhandenen weiteren das Schlichtungsverfahren be-
treffenden Schriftstücken dem zuständigen Amtsgericht zuzuleiten. 

(2) Einer im Rahmen des Einwendungsverfahrens an sie ergehenden Aufforderung 
des Gerichts zur Stellungnahme und Vorlage von Akten hat die Schiedsperson unver-
züglich Folge zu leisten. 
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Zu § 49 (Aufteilung der Ordnungsgelder und Kosten) 
1 - Abrechnung der Schiedsperson mit dem Bezirksamt 
(1) Das Bezirksamt trifft im Einvernehmen mit der Schiedsperson Bestimmungen 
darüber, wie und zu welcher Zeit die Schiedsperson regelmäßig wegen der Einkünfte 
aus dem Schiedsamt abzurechnen hat. 

(2) Bei der Abrechnung hat die Schiedsperson das Kassenbuch, die Sammlung der 
Kostenrechnungen sowie das Protokollbuch nebst Vorblatt vorzulegen. 

(3) Gebühren und Auslagen, die dem Bezirksamt - zum Beispiel bei einer Beitrei- 
bung - zugeflossen sind, hat es der Schiedsperson zu überweisen. 

(4) Die Schiedsperson hat amtliche Gelder, die bei ihr eingehen - abgesehen von 
Schreibauslagen und von aus eigenen Mitteln vorgestreckten Auslagen (§ 47) -, bis 
zur Abrechnung mit dem Bezirksamt abgesondert von sonstigen Geldbeständen, ins-
besondere von ihrem eigenen Geld, zu verwahren. 

2 - Abänderbarkeit 
Die Vorschriften des § 49 sind zwingend und können nicht durch Vereinbarungen 
zwischen Bezirksamt und Schiedsperson abgeändert werden. 

3 - Verstoß 

Nummer 6 des § 6 ist zu beachten. 

II.
Diese Ausführungsvorschriften treten am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft und 
am 30. April 2031 außer Kraft. Mit Inkrafttreten dieser Ausführungsvorschriften treten 
die Ausführungsvorschriften vom 26. April 2021 (ABl. S. 1935) außer Kraft.

(siehe Anlagen auf den Folgeseiten)
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A n l a g e  1 zur AV BlnSchAG 

Muster der Glückwunschurkunden 

Aus Anlass ihrer/ seiner zehnjährigen/ 25-jährigen ehrenamtlichen Tätigkeit spreche ich 

der Schiedsfrau/ dem Schiedsmann/ der Schiedsperson 

____________________________ 

für die zum Wohle der Allgemeinheit geleisteten treuen Dienste im Namen des Senats von 

Berlin Dank und Anerkennung aus. 

Ich verbinde dies mit den besten Wünschen für ein weiteres erfolgreiches Wirken und für 

das persönliche Wohlergehen. 

Berlin, den ________________________ 

(Dienstsiegel) Die Präsidentin/ Der Präsident 

des Amtsgerichts 
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Anlage 2 zur AV BlnSchAG  

Jahresbericht 2025
über die Tätigkeit des Schiedsamtes ……
in …..
Schiedsamtsbezirk………….

Anzahl/Betrag

1. Zahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlung 

2. Zahl der Fälle, in denen beide Parteien 
    erschienen sind

3. Zahl der durch Vergleich erledigten Fälle

4. Zahl der Personen, gegen die Ordnungsgeld auf
    Grund des § 23 BlnSchAG festgesetzt worden ist

1. Zahl der Anträge auf Schlichtungsverhandlung

2. Zahl der gemischten Fälle

3. Zahl der Fälle, in denen beide Parteien 
    erschienen sind

4. Zahl der Fälle, in denen der Sühneversuch 
    Erfolg gehabt hat

5. Zahl der Personen, gegen die Ordnungsgeld auf
    Grund des § 40 BlnSchAG festgesetzt worden ist

1. Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten

2. Strafsachen

1. dem Bezirk zugeflossen sind 

2. dem Schiedsamt verblieben sind 

D. Summen 
     der Gebühren
       (ohne Auslagen), die …

A. Bürgerliche 
     Rechtsstreitigkeiten

B. Strafsachen

C. Sonstige Fälle *)

*) darunter fallen sonstige Inanspruchnahmen der Schiedsperson außerhalb eines förmlichen Schieds- oder Schlichtungsverfahrens 
beispielsweise durch  Auskünfte über Zuständigkeit, telefonische Anfragen, Streitigkeiten, bei denen Schiedspersonen ein 
Gespräch zwischen den Parteien vermitteln, ohne dass ein förmlicher Schlichtungsantrag gestellt wird, oder in denen die 
Antragstellung aufgrund des zwischen Schiedspersonen und Bürgern geführten Gesprächs über den Streit unterbleibt
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Anlage 6 zur AV BlnSchAG

Lfd.Nr. Betrag € Bemerkungen

Schreibauslagen - Seiten § 47 Abs. 1 Nr. 1 BlnSchAG

Portoauslagen § 47 Abs. 1 Nr. 2 BlnSchAG

Dolmetscherkosten § 47 Abs. 1 Nr. 2 BlnSchAG

ab

Kassenbuch-Nr. ........................

Kassenbuch-Nr. ........................

ab

Kassenbuch-Nr. ........................

......................, ...............................................
(Unterschrift)

Urschrift der Kostenrechnung

....................................................

am: ..............................................

am: ..............................................

den ..............................................

Zahlungseingang

...........................................

Kostenrechnung zur Einziehung

*) Nichtzutreffendes streichen

an das Bezirksamt

                                                                                                          .....................................................................
                                                                                                           (Unterschrift)

Kostenrechnung

Zahlungseingang

am: ..............................................

am: ..............................................

                 (Name, Anschrift)

§ 46 Abs.2 BlnSchAG
Erhöhte Gebühr für das Schlichtungsverfahren

Gesamtbetrag

abzüglich Vorschuss

noch zu zahlen/zu erstatten:*

von/an *...................................................................................................................................................................

Schiedsamt Bez. Nr. .......                                                           .............................., den ..........................................
..............................................................................................................................................
(Name, Anschrift)

Gebühr für das Schlichtungsverfahren mit - ohne - Vergleich
 § 46 Abs. 1 BlnSchAG

Vorblatt-Nr........................................
                                                         Kostenrechnung
in der Sache ..........................................................................................................................................................

Kosten
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Lfd.Nr. Betrag € Bemerkungen

Schreibauslagen - Seiten § 47 Abs. 1 Nr. 1 BlnSchAG

Portoauslagen § 47 Abs. 1 Nr. 2 BlnSchAG

Dolmetscherkosten § 47 Abs. 1 Nr. 2 BlnSchAG

noch zu zahlen/zu erstatten:*

 § 46 Abs. 1 BlnSchAG

Erhöhte Gebühr für das Schlichtungsverfahren

Gesamtbetrag

abzüglich Vorschuss

§ 46 Abs.2 BlnSchAG

An..........................................................................................................................................................................

Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um Zahlung des Kostenbeitrages binnen einer Frist von 1 Monat                
an mich - auf mein Konto - .....................................................................................................................................................     
Vorsorglich weise ich darauf hin, dass ich im Nichtzahlungsfall nach Fristablauf die Kostenrechnung dem Bezirksamt 
................................................................................................ zur Einleitung des Beitreibungsverfahrens übergeben werde. 

    Vorstehende Kostenrechnung überreiche ich mit der Bitte um Kenntnisnahme von der Verrechnung des  von Ihnen 

Abschrift für die/den Kostenschuldner/in

(Unterschrift)

    Die Rückzahlung des Überschusses an Sie habe ich veranlaßt.

    Über den Eingang des von Ihnen zu zahlenden Betrages erteile ich hiermit Quittung.

Hochachtungsvoll

....................................................

Schiedsamt Bez. Nr. .......                                                           .............................., den .................................
..........................................................................................................................................
(Name, Anschrift)

Vorblatt-Nr........................................

   gezahlten Vorschusses.

..............................................................................................................................................................................

Sehr geehrte/r Empfänger/in!

von/an *...................................................................................................................................................................
                 (Name, Anschrift)

*) Nichtzutreffendes streichen

                                                         Kostenrechnung
in der Sache .......................................................................................................................................................

Kosten

Gebühr für das Schlichtungsverfahren mit - ohne - Vergleich
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Lfd.Nr. Betrag € Bemerkungen

Schreibauslagen - Seiten § 47 Abs. 1 Nr. 1 BlnSchAG

Portoauslagen § 47 Abs. 1 Nr. 2 BlnSchAG

Dolmetscherkosten § 47 Abs. 1 Nr. 2 BlnSchAG

innerhalb der gestellten Monatsfrist gezahlt.
Überweisung auf mein Konto, weil ..................................................................................................

Hochachtungsvoll

...................................................
(Unterschrift)

Abschrift für das Bezirksamt

.....................................................................................................................................................
Vorstehende Kostenrechnung übersende ich mit der Bitte um Einleitung des Beitreibungsverfahrens und
Überweisung auf mein Konto.Der Kostenschuldner/Die Kostenschuldnerin hat die Kostenforderung nicht 

....................................................................................................................................................

abzüglich Vorschuss

noch zu zahlen/zu erstatten:*

Kostenschuldner/in *........................................................................................................................
                                     (Name, Anschrift)

 *) Nichtzutreffendes streichen                                                                                                      

An die ..........................................................................................................................................

Schiedsamt Bez. Nr. .......                                                           .............................., den ..........................................
..............................................................................................................................................
(Name, Anschrift)

Vorblatt-Nr........................................
                                                         Kostenrechnung
in der Sache ..........................................................................................................................................................

Kosten

Gesamtbetrag

§ 46 Abs.2 BlnSchAG

 § 46 Abs. 1 BlnSchAG

Erhöhte Gebühr für das Schlichtungsverfahren

Gebühr für das Schlichtungsverfahren mit - ohne - Vergleich
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Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz

Entstehung einer Stiftung

Bekanntmachung vom 30. April 2026

JustV II C 6

Telefon: 9013-3165 oder 9013-0, intern 913-3165

Aufgrund des § 4 des Berliner Stiftungsgesetzes vom 27. Juni 2024 (GVBl. S. 429) 
wird bekannt gemacht, dass die zur Entstehung erforderliche Anerkennung der

MecArthur III Stiftung
als rechtsfähig erfolgt ist.

Die Stiftung ist eine Familienstiftung im Sinne des § 9 Absatz 1 des Berliner 
Stiftungsgesetzes. Zweck der Stiftung ist die finanzielle Unterstützung des Stifters 
sowie seiner Abkömmlinge („Destinatäre“).

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Auslegung von Plänen zum Zwecke der Planfeststellung  
für das Bauvorhaben „Reaktivierung der Stammstrecke der Heidekrautbahn 
Berlin Wilhelmsruh - Awanst Schönwalde, Abschnitt Berlin, km 0,570 bis km 

5,969“ in den Bezirken Pankow und Reinickendorf von Berlin sowie in der Ge-
meinde Mühlenbecker Land im Landkreis Oberhavel des Landes Brandenburg 

- 1. Planänderung -

Bekanntmachung vom 15. Mai 2026

MVKU IV E 131

Telefon: 9025-1447/1492 oder 9025-0 intern 925-1447/1492

Die Niederbarnimer Eisenbahn-AG (NEB) hat als Vorhabenträgerin die Durchführung  
eines Planfeststellungsverfahrens nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes 
(AEG) in Verbindung mit §§ 72 bis 78 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) 
für das oben genannten Vorhaben beantragt.

Infolge der Erörterung im November 2023 hat die Vorhabenträgerin geänderte Plan
unterlagen eingereicht. Die wesentlichen Änderungen am Vorhaben betreffen die 
Umplanungen am neuen Bahnhof Rosenthal und darauffolgend am Bahnübergang 
Wilhelmsruher Damm (zweigleisig statt eingleisig), sowie die Umplanung/Verschie-
bung des Haltepunkts Blankenfelde. Weiterhin wurden bestehende Durchlässe neu 
geplant. Die schalltechnische Untersuchung wurde überarbeitet und neue Lärm-
schutzmaßnahmen (Lärmschutzwände) geplant. In 2024 wurde zudem die Biotop- 
und Nutzungskartierung aktualisiert. In Summe erforderte dies eine umfassende 
Überarbeitung sowie Neuerstellung der naturschutzfachlichen Gutachten inklusive 
der Eingriffsbewertung und der Ausgleichskonzeption. Es wurde auch ein Brand- und 
Katastrophenschutzkonzept erstellt.

Ziel des Vorhabens ist die Wiederherstellung einer direkten Schienenverbindung für 
den Personenverkehr des ländlichen Raumes mit Berlin auf der Stammstrecke der 
Heidekrautbahn im Halbstundentakt mit einer Erhöhung der Geschwindigkeit von 
bisher 60 km/h auf 80 km/h. Für das Vorhaben werden Grundstücke in den Bezirken 
Pankow und Reinickendorf von Berlin in Anspruch genommen.

Es besteht eine Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung 
nach § 5 Absatz 1 und 2 UVPG. Diese Feststellung ist nach § 5 Absatz 3 Satz 1 
UVPG, § 7 Absatz 3 Satz 3 UVPG nicht selbstständig anfechtbar.

Der Plan für das eingangs bezeichnete Bauvorhaben (Erläuterungsbericht und Pläne 
sowie die entscheidungserheblichen Unterlagen über die Umweltauswirkungen be-
stehend aus Entwässerungskonzept und hydraulische Berechnungen Unterlage  
U 10, landschaftspflegerischer Begleitplan U 15, FFH-Verträglichkeitsprüfung U 16, 
artenschutzrechtlicher Fachbeitrag U 17, Umweltverträglichkeitsprüfung einschließ-
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lich Umweltbericht U 18, schalltechnische Gutachten U 19, erschütterungstechni-
sches Gutachten U 20, Fachbeitrag Klimaschutz U 23, Fachbeitrag Wasserrahmen-
richtlinie U 24 und waldfachliches Gutachten U 25) wird im Internet unter:

https://www.berlin.de/planfeststellungen/

vom 18. Mai 2026 bis 18. Juni 2026
sowie im UVP-Portal der Länder:

https://www.uvp-verbund.de

unter der Kategorie Verkehrsvorhaben - Bundesland Berlin - Zulassungsverfahren 
und ebenso die Bekanntmachung veröffentlicht. 

Als zusätzliches Informationsangebot erfolgt eine Auslegung der Planunterlagen  
vom 18. Mai 2026 bis zum 18. Juni 2026
im Bezirksamt Pankow von Berlin 
Abteilung Stadtentwicklung und Bürgerdienste 
Stadtentwicklungsamt, Stadt KIS 
Storkower Straße 97, 10407 Berlin

Telefon: 90295-3105 
E-Mail: heiko.jaehnig@ba-pankow.berlin.de sowie

in der Gemeinde Mühlenbecker Land, 
Gemeinsames Bauamt der Gemeinde Mühlenbecker Land und Glienicke 
2. Obergeschoss 
Kastanienallee 19, Ortsteil Mühlenbeck 
16567 Mühlenbecker Land

Telefon: 033056-84120 
E-Mail: landmann@muehlenbecker-land.de oder

Telefon: 033056-84121  
E-Mail: ermler@muehlenbecker-land.de.

Die Auslegungszeiten für die Gemeinde Mühlenbecker Land sind montags 8 bis  
12 Uhr und 12.30 bis 15.30 Uhr, dienstags 8 bis 12 Uhr und 12.30 bis 18 Uhr,  
mittwochs 8 bis 14 Uhr, donnerstags 8 bis 12 Uhr und 12.30 bis 15 Uhr sowie freitags 
8 bis 12 Uhr.

Falls Erläuterungen und Auskünfte zu den Planunterlagen gewünscht werden, be-
steht die Möglichkeit, sich bei der Vertreterin der Vorhabenträgerin - Frau Kilian -  
Telefon: 030 814596399 während des Auslegungszeitraumes, am Dienstag und  
Donnerstag von 13 bis 17 Uhr zu informieren.

Hinweise
1.	 Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens 

einen Monat nach Beendigung der Auslegung, also bis einschließlich 20. Juli 
2026 (Einwendungsfrist; maßgebend ist der Eingang in der Verwaltung), Einwen-
dungen bei der Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 
- IV E 1 -, Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin, schriftlich oder zur Niederschrift 
(Raum Ru 422) oder in elektronischer Form mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur im Sinne des Vertrauensdienstegesetzes (VDG) in Verbindung mit der 
Verordnung (EU) Nummer 910/2014 versehen an die E-Mail-Adresse: 
post@SenMVKU.berlin.de erheben. Innerhalb dieser Frist können Einwendungen  
auch schriftlich an das Bezirksamt Pankow von Berlin - Abteilung Stadtentwick-
lung und Bürgerdienste, Stadtentwicklungsamt - adressiert werden. Eine über die 
Einwendungsfrist hinausgehende Bereitstellung der Planunterlagen im Internet 
verlängert diese nicht.

Die Einwendungen müssen das Bauvorhaben bezeichnen sowie den geltend 
gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Es 
wird darauf hingewiesen, dass keine Eingangsbestätigung erfolgt. Mit Ablauf der 
Einwendungsfrist sind gemäß § 73 Absatz 4 Satz 3 VwVfG in Verbindung mit  
§ 21 Absatz 4 UVPG alle Einwendungen ausgeschlossen, die nicht auf besonde-
ren privatrechtlichen Titeln beruhen. 

Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereini-
gungen nach § 73 Absatz 4 Satz 5 VwVfG. Ebenfalls bis zum vorstehend genann-
ten Termin können Vereinigungen gemäß § 73 Absatz 4 Satz 5 VwVfG zu dem 
Vorhaben Stellung nehmen. Einwendungen und Stellungnahmen der Vereinigun-
gen, die nach Ablauf dieser Frist erhoben werden, sind ebenfalls gemäß § 73  
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Absatz 4 Satz 5 ff. VwVfG in Verbindungen mit § 21 Absatz 4 UVPG ausgeschlos-
sen. Für das Rechtsbehelfsverfahren findet der Einwendungsausschluss keine 
Anwendung (§ 7 Absatz 4 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes), das heißt der 
Einwendungsausschluss beschränkt sich bei Einwendungen und Stellungnahmen 
nur auf dieses Verwaltungsverfahren. Bei Einwendungen, die von mehr als 50 
Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleich-
lautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen, Beruf und An-
schrift als Vertreter der übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Andernfalls können 
diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. Die Erhebung dieser Daten erfolgt 
entsprechend der seit dem 25. Mai 2018 anwendbaren EU-Datenschutz-Grund-
verordnung (DS-GVO). Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit im oben 
genannten Planfeststellungsverfahren werden die erhobenen Einwendungen 
und darin mitgeteilten personenbezogenen Daten ausschließlich für das Plan-
feststellungsverfahren erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die persönlichen 
Daten werden benötigt, um den Umfang der Betroffenheit beurteilen zu können. 
Wir können die Daten an die Planfeststellungsbehörde, die Vorhabenträgerin und 
ihre mitarbeitenden Büros zur Auswertung der Einwendungen beziehungsweise 
Stellungnahmen weiterreichen. Insoweit handelt es sich um eine erforderliche und 
somit rechtmäßige Verarbeitung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gemäß 
Artikel 6 Absatz 1 Satz 1 Buchstabe c) DS-GVO in Verbindung mit § 3 Satz 1  
des Berliner Datenschutzgesetzes. Die Hinweise zum Datenschutz sind mit aus-
gelegt und auch im Internet unter: 

www.berlin.de/sen/uvk/service/formulare/datenschutz/

einsehbar.

2.	 Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der rechtzeitig erhobenen 
Einwendungen und der rechtzeitig abgegebenen Stellungnahmen verzichten. 
Weiterhin kann die Anhörungsbehörde anstelle einer mündlichen Erörterung die 
Erörterung ganz oder teilweise in digitalen Formaten (§ 27c VwVfG) durchfüh-
ren. Findet ein Erörterungstermin oder eine Erörterung in einem digitalen Format 
statt, werden diese ortsüblich und auf der Internetseite der Anhörungsbehörde 
bekannt gemacht. Ferner werden diejenigen, die fristgerecht Einwendungen er-
hoben haben, beziehungsweise bei gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, 
oder Stellungnahmen abgegeben haben, von dem Termin gesondert benachrich-
tigt. Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch 
öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. Die Teilnahme an dem Erörterungs-
termin ist den Beteiligten freigestellt. Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem 
Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Die Vertretung durch 
einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schrift-
liche Vollmacht nachzuweisen, die der Anhörungsbehörde zu den Akten zu geben 
ist. Sofern im Erörterungstermin das Dolmetschen in deutscher Gebärdensprache 
oder Deutsch benötigt wird, ist dies aus organisatorischen Gründen bereits in der 
Einwendung zu vermerken.

3.	 Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen, 
Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten 
werden nicht erstattet.

4.	 Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem 
Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem Erörterungstermin, sondern 
in einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

5.	 Über die Einwendungen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die 
Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Plan-
feststellungsbeschluss) an die Einwender kann durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

6.	 Da für das Vorhaben eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung besteht, wird darauf hingewiesen, dass die ausgelegten Planunterlagen 
die nach § 19 Absatz 2 UVPG notwendigen Angaben enthalten und dass die Aus-
legung der Planunterlagen auch der Beteiligung der Öffentlichkeit zu den Umwelt-
auswirkungen des Vorhabens gemäß § 18 UVPG dient; die Nummern 1, 2, 3 und 
5 gelten insoweit entsprechend.

7.	 Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach § 19 
Absatz 1 Satz 1 AEG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt der 
Vorhabenträgerin ein Vorkaufsrecht nach § 19 Absatz 3 AEG an den vom Plan 
betroffenen Flächen zu.
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Rechtsgrundlagen
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 
2396; 1994 I S. 2439), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 
(BGBl. 2025 I Nummer 164) geändert worden ist

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das zuletzt durch Artikel 4 des Geset-
zes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nummer 348) geändert worden ist

Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. August 2017 (BGBl. I S. 3290), das zuletzt durch Artikel 14b des Gesetzes vom 
22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nummer 405) geändert worden ist

Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
23. Januar 2003 (BGBl. I S. 102), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom  
15. Juli 2024 (BGBl. 2024 I Nummer 236) geändert worden ist

Vertrauensdienstegesetz (VDG) vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2745), das zuletzt 
durch Artikel 28 des Gesetzes vom 2. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nummer 301) 
geändert worden ist

Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung [EU] 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhe-
bung der Richtlinie 95/46/EG), Verordnung Nummer 2016/679 des Europäischen 
Parlaments und Rates vom 27. April 2016 (Amtsblatt L 119 vom 4. Mai 2016, S. 1, 
ber. Amtsblatt L 314 vom 22. November 2016, S. 72, Amtsblatt L 127 vom 23. Mai 
2018, S. 2)

Berliner Datenschutzgesetz (BlnDSG) vom 13. Juni 2018, das zuletzt durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 1. April 2026 (GVBl. S. 158) geändert worden ist

Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt

Neuausweisung des Landschaftsschutzgebietes  
„westlicher Düppeler Forst und Glienicker Parklandschaft“  

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf von Berlin  
und  

Aufhebung von anderen Rechtsvorschriften zu den  
Landschaftsschutzgebieten „Grunewald“ und „Spandauer Forst“  

- Öffentlichkeitsbeteiligung - 

Bekanntmachung vom 15. Mai 2026

MVKU III B 2 - 30

Telefon: 9025-1045 oder 9025-0, intern 925-1045

Bekanntmachung gemäß § 27 Absatz 3 des Berliner Naturschutzgesetzes
Für die gekennzeichnete Fläche (L) wird ein Unterschutzstellungsverfahren gemäß 
§ 27 des Berliner Naturschutzgesetzes durchgeführt mit dem Ziel, die dort bis-
her geltende Landschaftsschutzgebietsverordnung abzulösen und die Fläche als 
Landschaftsschutzgebiet „westlicher Düppeler Forst und Glienicker Parklandschaft“ 
auszuweisen. Mit der Neuausweisung werden zugleich die nach § 32 Absatz 3 des 
Bundesnaturschutzgesetzes erforderlichen Regelungen zum Schutz des Vogel-
schutzgebietes „Westlicher Düppeler Forst“ (Gebietsnummer DE 3544-306) nach der 
europäischen Vogelschutzrichtlinie festgesetzt.

Im Zuge des Verfahrens werden darüber hinaus 3 Verordnungen zu den Land-
schaftsschutzgebieten „Grunewald“ und „Spandauer Forst“ aus den Jahren 1999, 
2000 und 2008 zur Rechtsbereinigung aufgehoben, da sie heute nicht mehr anwend-
bar sind. Für diese Landschaftsschutzgebiete gelten die aktuellen Verordnungen aus 
2017.

Der Entwurf der Rechtsverordnung wird mit den dazu gehörenden Karten gemäß  
§ 27 Absatz 3 des Berliner Naturschutzgesetz für die Dauer eines Monats öffentlich 
ausgelegt.
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Ort: 
Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt  
Am Köllnischen Park 3, 10179 Berlin 
Erdgeschoss, Raum 047 (bitte die Ausschilderung beachten)

Zeit: 
vom 1. Juni 2026 bis einschl. 30. Juni 2026
Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr 
und nach telefonischer Vereinbarung, Telefon: 9025-1672

Sie können innerhalb dieses Zeitraumes die Unterlagen außerdem im Internet ein- 
sehen und sich dort online äußern unter: www.berlin.de/naturschutz-ausweisung/

Während der Auslegung können Sie Bedenken und Anregungen schriftlich, online 
oder zur Niederschrift vorbringen. Die von Ihnen fristgemäß vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen werden im weiteren Verfahren geprüft und in die Abwägung einbe-
zogen. Das Ergebnis der Abwägung wird den Betroffenen mitgeteilt.

Quelle: SenMVKU/Geoportal Berlin

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen

Bekanntmachung vom 29. April 2026

Stadt VI BT 21-He

Telefon: 90173-4352 oder 90173-0, intern 9173-4352

Auf Grund des § 86a der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) vom 29. September 2005 
(GVBl. S. 495), die zuletzt durch Gesetz vom 11. Januar 2026 (GVBl. S. 22) geändert 
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worden ist, werden die Anforderungen nach § 3 BauO Bln durch die in der Anlage 
enthaltenen Technischen Baubestimmungen konkretisiert. Der Erlass der VV TB Bln 
wird hiermit bekannt gegeben.

Die Anlage basiert auf der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen (MVV TB) Ausgabe 2025/1, die vom Deutschen Institut für Bautechnik nach 
Anhörung der beteiligten Kreise im Einvernehmen mit den Obersten Bauaufsichts-
behörden der Länder in den Amtlichen Mitteilungen vom 20. Mai 2025 veröffentlicht 
wurde. Die geänderten Textpassagen sind dunkelrot hervorgehoben.

Über die Berücksichtigung der MVV TB 2025/1 hinaus gab es im Anhang A  
„Richtlinie für Sicherheitstreppenräume nach § 33 Absatz 2 Satz 3 BauO Bln“  
Anpassungen, Erweiterungen und Erleichterungen. Diese geänderten Textpassagen 
sind wiederum dunkelblau hervorgehoben.

Die Anlage wird ausschließlich elektronisch veröffentlicht. 

Sie kann unter:

https://www.berlin.de/sen/sbw/service/rechtsvorschriften/bereich-bauen/bauaufsicht/

(Verwaltungsvorschriften) abgerufen werden.

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für 
Berlin in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmun-
gen (VV TB Bln) vom 9. April 2025 außer Kraft.

Polizei Berlin

Abholung einer sichergestellten Sache

Bekanntmachung vom 6. Mai 2026

PolBln Dir 1 A 12

Telefon: 4664-112623 oder 4664-0, intern 99400-112623

Herr Alicho Stefanov wird gebeten, die Polizei-Dienststelle A 12, Am Nordgraben 6, 
13437 Berlin, aufzusuchen, um den hier liegengelassenen Gegenstand zum Vorgang 
260313-1700-471557 abzuholen. Anmeldung unter: Telefon: 4664-112623. Frist: vier 
Wochen nach Bekanntgabe. Nach Ablauf dieser Frist droht der Rechtsverlust.

Polizei Berlin

Aufforderung zur Abholung 

Bekanntmachung vom 6. Mai 2026

PolBln Dir 1 A 15 ZSD

Telefon: 4664-115660 oder 4664-0, intern 99400-115660

Herr Wiliam Wojnowski wird hiermit aufgefordert, die am 22. April 2026 in der Kugler-
straße 6, 10439 Berlin, von der Polizei sichergestellten drei Farbstifte mit Nachfüllfar-
be zur Vorgangsnummer 260422-0414-411879 vom Polizeiabschnitt 15, Eberswalder 
Straße 6-9, 10437 Berlin, abzuholen. Ein Übergabetermin kann von Montag bis Frei-
tag (8 bis 14 Uhr) telefonisch unter: 4664-115660 vereinbart werden. Zwei Wochen 
nach Veröffentlichung im Amtsblatt für Berlin gilt dieses Schreiben als zugestellt. 
Nach weiteren zwei Wochen werden die oben genannten Gegenstände entsorgt.
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Polizei Berlin

Bescheid über die Verwertung einer sichergestellten Sache

Bekanntmachung vom 6. Mai 2026

PolBln Dir 4 A 48 AK (250106-2100-369298)

Telefon: 4664-448611 oder 4664-0 intern 99400-448611

Gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
in Verbindung mit § 7 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung 
(VwVfGBln) in den zurzeit geltenden Fassungen wird folgende Benachrichtigung 
über die öffentliche Zustellung gegeben:

Das an Herrn Mohamed Abou-Chaker, geboren am 23. Dezember 1978, ohne festen 
Wohnsitz gerichtete Schreiben „Bescheid über die Verwertung einer polizeirechtlich 
sichergestellten Sache“ vom 6. Mai 2026 des Polizeiabschnitts 48, Abschnittskom-
missariat, kann zu den allgemeinen Bürodienstzeiten eingesehen werden.

Der Aufenthaltsort des Empfängers ist unbekannt und eine Zustellung an einen Ver-
treter beziehungsweise Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Das Schreiben gilt als zugestellt, wenn seit Bekanntmachung der Benachrichtigung  
zwei Wochen vergangen sind. Nach Ablauf dieser Frist droht der Rechtsverlust.

Polizei Berlin

Bescheid über die Verwertung einer sichergestellten Sache

Bekanntmachung vom 06.05.2026

Dir 4 A 48 AK (251104-1200-390050)

Telefon: 4664-448611 oder 4664-0, intern 99400-448611

Gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
in Verbindung mit § 7 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung 
(VwVfGBln) in den zurzeit geltenden Fassungen wird folgende Benachrichtigung 
über die öffentliche Zustellung gegeben:

Das an Herrn Khodor El Daoud, geboren am 22. Februar 1989, ohne festen Wohn-
sitz gerichtete Schreiben „Bescheid über die Verwertung einer polizeirechtlich sicher-
gestellten Sache“ vom 6. Mai 2026 des Polizeiabschnitts 48, Abschnittskommissariat, 
kann zu den allgemeinen Bürodienstzeiten eingesehen werden.

Der Aufenthaltsort des Empfängers ist unbekannt und eine Zustellung an einen Ver-
treter beziehungsweise Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Das Schreiben gilt als zugestellt, wenn seit Bekanntmachung der Benachrichtigung  
zwei Wochen vergangen sind. Nach Ablauf dieser Frist droht der Rechtsverlust.

Polizei Berlin

Bescheid über die Verwertung einer sichergestellten Sache

Bekanntmachung vom 7. Mai 2026

PolBln Dir 4 A 48 AK 2504-1730-021402

Telefon: 4664-448611 oder 4664-0, intern 99400-448611

Gemäß § 10 Absatz 1 Nummer 1 des Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) 
in Verbindung mit § 7 des Gesetzes über das Verfahren der Berliner Verwaltung 
(VwVfGBln) in den zurzeit geltenden Fassungen wird folgende Benachrichtigung 
über die öffentliche Zustellung gegeben:
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Das an Herrn Ömer Güven, geboren am 16. Juli 1982, ohne festen Wohnsitz gerich-
tete Schreiben „Bescheid über die Verwertung einer polizeirechtlich sichergestellten 
Sache“ vom 7. Mai 2026 des Polizeiabschnitts 48, Abschnittskommissariat, kann zu 
den allgemeinen Bürodienstzeiten eingesehen werden.

Der Aufenthaltsort des Empfängers ist unbekannt und eine Zustellung an einen Ver-
treter beziehungsweise Zustellungsbevollmächtigten ist nicht möglich.

Das Schreiben gilt als zugestellt, wenn seit Bekanntmachung der Benachrichtigung  
zwei Wochen vergangen sind. Nach Ablauf dieser Frist droht der Rechtsverlust.
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Bezirksämter

Lichtenberg

Widmung eines Grundstücks  
als öffentliche Grün- und Erholungsanlage/öffentlicher Spielplatz

Bekanntmachung vom 28. April 2026

SGA IV 2

Telefon: 90296-6354 oder 90296-0, intern 9296-6354

Die Grundstücksfläche, gelegen nördlich Dorfstraße 37, 37 A, 37 B, 37 C, 37 D in 
Lichtenberg (Ortsteil Falkenberg), mit dem Flurstückskennzeichen 110582-002-00424 
mit 1 517 m² wird nach § 2 des Grünanlagengesetzes (GrünanlG) vom 24. November 
1997 (GVBl. S. 612), das zuletzt durch Artikel 7 Nummer 4 des Gesetzes vom 
11. Dezember 2025 (GVBl. S. 590, 626) geändert worden ist, als öffentliche Grün- 
und Erholungsanlage/künftiger Spielplatz entsprechend seiner Nutzung gewidmet.

Die genannte Fläche wurde dazu angekauft und ist bereits seit dem 16. Februar 
2026 dem Aufgaben- und Geschäftsbereich des Straßen- und Grünflächenamtes 
Lichtenberg, Bereich Grünflächen, zugeordnet.

Die Widmungsunterlagen können bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist von Montag 
bis Freitag nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung bei nachstehend ge-
nannter Dienstelle eingesehen werden.

Zwei Wochen nach dem Erscheinen im Amtsblatt für Berlin gilt die Widmung einer 
öffentlichen Grün- und Erholungsanlage/künftiger Spielplatz als bekannt gegeben.

Gegen diesen Bescheid ist der Widerspruch zulässig. Er kann innerhalb eines Mo-
nats nach seiner Bekanntgabe erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Bezirks
amt Lichtenberg von Berlin, Straßen- und Grünflächenamt, Alt-Friedrichsfelde 60, 
10315 Berlin, einzulegen. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Einlegung des 
Widerspruchs die Widerspruchsfrist nur dann gewahrt ist, wenn der Widerspruch 
innerhalb dieser Frist eingegangen ist. 

(siehe Karte auf der Folgeseite - Quelle: Geoinformation Berlin, Bezirk Lichtenberg)
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Marzahn-Hellersdorf

Grundstücksnummerierungen 
- Berichtigung -

Bekanntmachung vom 6. Mai 2026

Stadt Verm 221

Telefon: 90293-5382 oder 90293-0, intern 9293-5382

Die Bekanntmachung der Grundstücksnummerierung vom 16. September 2025  
(ABl. S. 2675) wird wie folgt berichtigt; alle weiteren Angaben bleiben unverändert 
bestehen:

Straßen Grundstücksnummern 
alt (bisher)

Grundstücksnummern 
neu

Ortsteil Hellersdorf
alt
Daffingerweg  
Daffingerweg

58 A  
59

59 A  
59

neu
Daffingerweg  
Daffingerweg

58 A  
59

58 A  
59

Die Nummerierungsunterlagen können im Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von 
Berlin, Abteilung Stadtentwicklung, Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung, 
Zimmer 236, Premnitzer Straße 13, 12681 Berlin, eingesehen werden.

Mitte

Grundstücksnummerierung

Bekanntmachung vom 30. April 2026

Stadt 4 114

Telefon: 9018-33649 oder 9018-20, intern 918-33649

Das Bezirksamt Mitte von Berlin, Stadtentwicklungsamt, Kataster und Vermessung, 
hat die nachstehend aufgeführte Grundstücksnummer aufgehoben.

Straße Grundstücksnummer  
alt (bisher)

Grundstücksnummer 
neu

Ortsteil Mitte
Niederkirchnerstraße 5 -

Der Nummerierungsplan kann beim Bezirksamt Mitte von Berlin, Stadtentwicklungs-
amt, Kataster und Vermessung, Zimmer 319, Mathilde-Jacob-Platz 1, 10551 Berlin, 
eingesehen werden.
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Neukölln

Änderung des Beschlusses  
über die Aufstellung eines Bebauungsplanes

Bekanntmachung vom 30. April 2026

Stapl BP 1

Telefon: 90239-2008 oder 90239-0, intern 9239-2008

Das Bezirksamt Neukölln von Berlin hat in seiner Sitzung am 14. April 2026 be-
schlossen, den Geltungsbereich des Bebauungsplanes XIV-B 22 um den Bereich 2 
für das Grundstück Gradestraße 73/81 (teilweise) und 83 sowie um den Bereich 3 für 
die Grundstücke Gradestraße 126, 127 zu reduzieren. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes XIV-B 22 wird zugleich um die Grund- 
stücke Späthstraße 33, 147 B-D, Teilflächen der Grundstücke 140, 144, 145, 147 
sowie um angrenzende Grünflächen entlang des Teltowkanals erweitert.

Der Bebauungsplan XIV-B 22 umfasst nunmehr die Grundstücke Haarlemer Straße 
31, 45, 65, 73, 89, Neue Späthstraße 47, 49, 50, Späthstraße 21-24, 28-31, 33, 140, 
144, 145, 147-148, 150-154, 158, angrenzende Grünflächen entlang des Teltow-
kanals und zwischen Neuer Späthbrücke und Späthstraße sowie Abschnitte der 
Haarlemer Straße, der Neuen Späthstraße und der Späthstraße im Bezirk Neukölln, 
Ortsteil Britz.

Mit der Durchführung dieses Beschlusses wurde das Stadtentwicklungsamt, Fachbe-
reich Stadtplanung, Allgemeines Städtebaurecht, beauftragt.

(siehe Karte auf der Folgeseite - Quelle: Bezirksamt Neukölln von Berlin, Stadt- 
entwicklungsamt)
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Neukölln

Grundstücksnummerierung

Bekanntmachung vom 6. Mai 2026

Verm c3

Telefon: 90239-3494 oder 90239-0, intern 9239-3494

Das Bezirksamt Neukölln von Berlin, Geschäftsbereich Stadtentwicklung, Umwelt 
und Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Vermessung und Geoinformation, hat  
folgende Grundstücksnummern festgesetzt beziehungsweise aufgehoben:

Straße Grundstücksnummern 
alt (bisher)

Grundstücksnummern 
neu

Gemarkung Buckow
Salmbacher Straße 58 58, 58 A

Die Nummerierungspläne können im Bezirksamt Neukölln von Berlin, Abteilung  
Stadtentwicklung, Umwelt und Verkehr, Stadtentwicklungsamt, Zimmer N 6012, 
Fachbereich Vermessung und Geoinformation, Karl-Marx-Straße 83, 12040 Berlin, 
eingesehen werden.

Tempelhof-Schöneberg

Benennung einer Grünanlage

Bekanntmachung vom 10. März 2026

StraGrün V 13

Telefon: 90277-2324 oder 90277-0 intern 9277-2324

Mit Beschluss des Bezirksamtes vom 10. März 2026 wird die Grünanlage zwischen 
Ullsteinstraße, Mariendorfer Damm und Markgrafenstraße in Berlin-Mariendorf 
entsprechend der Drucksache Nummer 0052/XXI der Bezirksverordnetenversamm-
lung Tempelhof-Schöneberg zum 29. Mai 2026 benannt in

Familie-Lewissohn-Park
Der gewählte Name nimmt Bezug im Andenken an die Verdienste von Adolf, Louise 
und Helene Lewissohn um das Seebad Mariendorf.

Vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg wurde für den „Familie-Lewissohn-Park“  
die statistische Schlüsselnummer 11390 vergeben.
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Stellenausschreibungen

Hauptstadt machen - Das Berliner Karriereportal: 
www.berlin.de/karriereportal

Alice Salomon Hochschule Berlin

Bezeichnung:	 Stellvertretende Leitung/ 
Mitarbeiterin/Mitarbeiter zur Unterstützung der 
Leitung (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 11 TV-L Berliner Hochschulen

Besetzbar ab:	 17. August 2026

Befristung:	 vorerst 5. Dezember 2026, mit gegebenenfalls 
1,5 Jahren Elternzeitvertretung

Kennzahl:	 19_2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Teilzeit 76 % (29,94 Stunden/Woche), 
temporäre Aufstockung möglich

Arbeitsgebiet:	 Tätigkeitsfeld • Unterstützung der Leitung des Inter-
national Office (IO) bei der Vorbereitung von Entscheidungen, strategischen Konzep-
ten, Evaluationen und Statistiken, zum Beispiel für Senatsanfragen, Berichtswesen 
für das Präsidium, die Fachbereiche und andere Abteilungen • Pflege und Ausbau 
der internationalen Kooperationsbeziehungen: • Vertragsmanagement (Vorbereitung 
von Kooperationsvereinbarungen und Verträgen für Hochschulpartnerschaften bis 
zur Unterschriftsreife, zum Beispiel in Form von Memorandums of Understanding, 
Kooperationsverträgen oder digitalen Erasmus+Inter-Institutional Agreements unter 
anderem) • Betreuung internationaler Delegationen und Besuchsgruppen, Vorberei-
tung und Realisierung für das Präsidium, die Fachbereiche, sowie für die Leitung des 
IO • Steuerung, Evaluation und Qualitätssicherung des Incoming- und Welcome- 
Bereichs: • Leitung des Bereichs Incoming-Austauschstudierende, Anleitung der 
Incoming-Koordinatorin, Teamentwicklung des Bereichs • Organisation von Anfragen 
für Incoming-Gastlehre und Incoming-Job Shadowing von Partnerhochschulen 
(Erasmus+ STA und STT) • Mitarbeit bei der Weiterentwicklung und Umsetzung der 
Internationalisierungsstrategie der Alice Salomon Hochschule Berlin (ASH Berlin) 
aus Perspektive des Incoming- und Welcome-Bereichs • Verantwortliche Weiter-
entwicklung und Koordination von Erasmus without paper (EWP) entsprechend der 
EU-Vorgaben • Administration und Pflege der MoveON-Datenbank (auch hinsichtlich 
der Vorgaben im Rahmen von Erasmus without paper) • Betreuung (Antragsstellung, 
Durchführung, Berichtswesen) von Projekten bei Drittmittelgebern (zum Beispiel 
DAAD, EU), selbstständiges Projektmanagement von Drittmittelprojekten, v.a. DAAD 
STIBET I und DAAD LEI • Vertretung der Leitung des IO bei Abwesenheit • Gremien-
arbeit
Bewerbungsfrist:	 25. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
unter Angabe der oben genannten Kennzahl  
ausschließlich per E-Mail an:  
personalbuero@ash-berlin.eu  
(1 PDF-Dateianhang mit maximal 3 MB mit folgen-
dem Dateinamen: Name_Kennzahl 19_2026)  
Alice Salomon Hochschule Berlin  
Bereich Personal  
Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.ash-berlin.eu/hochschule/job-karriere/
jobangebote/verwaltung-und-technik/
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Alice Salomon Hochschule Berlin

Bezeichnung:	 Praxiskoordinatorin/Praxiskoordinator (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 10 TV-L Berliner Hochschulen

Besetzbar ab:	 sofort

Befristung:	 keine

Kennzahl:	 21_2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Teilzeit 75 % (29,55 Stunden/Woche)

Arbeitsgebiet:	 Tätigkeitsfeld • Durchführung von Beratung zur/in der 
praktischen Studienphase und Träger der praktischen Ausbildung nach PflBG § 38a 
• Planung der praktischen Studienphase für Studierende und Lehrpersonen inklusive 
der praktischen staatlichen Prüfungen nach PflAPrV § 37 • Betreuung internationaler  
Pflegestudierender sowie Teilnahme an einem jährlichen europäischen Netzwerk-
treffen • Mitwirkung bei der Entwicklung und Umsetzung der hochschulischen 
Lernortkooperation mit den Praxispartner/-innen des Studienganges • Koordination 
und Vertragsmanagement von Kooperationsverträgen • Akquise und Pflege von 
Kooperationseinrichtungen nach § 7 PflBG inklusive Netzwerkarbeit • Betreuung von 
der praktischen Ausbildungsplattform (Quesap®) • Koordination von Abstimmungs-
prozessen zwischen Kooperationseinrichtungen und Hochschule • Mitwirken bei der 
Konzeptentwicklung für die hochschulische Praxisanleitung und Praxisbegleitung  
• Mitwirkung bei Maßnahmen der Qualitätssicherung und -entwicklung der prakti-
schen Studienphase • Mitwirkung bei der Organisation und Durchführung von Veran-
staltungen und Tagungen
Bewerbungsfrist:	 18. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung 
unter Angabe der oben genannten Kennzahl  
ausschließlich per E-Mail an:  
personalbuero@ash-berlin.eu  
(1 PDF-Dateianhang mit maximal 3 MB mit folgen-
dem Dateinamen: Name_Kennzahl 21_2026)  
Alice Salomon Hochschule Berlin  
Bereich Personal  
Alice-Salomon-Platz 5, 12627 Berlin

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.ash-berlin.eu/hochschule/job-karriere/
jobangebote/verwaltung-und-technik/

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften

Bezeichnung:	 Assistenz (m/w/d) für den Direktor

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 6 TV-L Berlin

Besetzbar ab:	 1. Juli 2026

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 Dir 01 2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Teilzeit 75 %

Arbeitsgebiet:	 • Erledigung aller Sekretariatsaufgaben für das Büro 
des Direktors • Terminmanagement, Fristenüberwachung und Wiedervorlagen 
• Selbstständige Führung des Postein- und -ausgangs sowie der Korrespondenz  
• Telefonische Auskunftserteilung und Besucherbetreuung ▪ Allgemeine Schreibarbei-
ten nach Vorlage, Stichpunkten • Kontinuierliche Aktualisierung und Ergänzung der 
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internen Informationsseiten der BBAW (Infothek) • Manuelle und digitale Datenpflege 
und -archivierung • Führen von Protokollen/Ergebnisprotokollen bei Arbeitsberatun-
gen • Mitwirkung beim Einholen von Angeboten und Vorbereiten der Vergabe von 
Leistungen für Beratungen • Organisatorische Vorbereitung und Ablaufkoordination 
von Gremiensitzungen, Beratungen und Besprechungen des Direktors und der Re-
ferate der Abteilungen Forschung und der Abteilung Finanzen, Personal und Services  
• Organisation und Abstimmung von internen Schulungen
Bewerbungsfrist:	 31. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Berlin-Brandenburgische  
Akademie der Wissenschaften  
Referat Personal  
Jägerstraße 22/23, 10117 Berlin

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.bbaw.de/stellenangebote

Berliner Bäder-Betriebe (BBB)

Bezeichnung:	 Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter  
technischer Service für den mobilen Service

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 7

Besetzbar ab:	 1. Mai 2026

Kennzahl:	 2026-078

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit und Teilzeit

Arbeitsgebiet:	 Technischer Service
Bewerbungsfrist:	 24. Mai 2026

Kontaktdaten:	 https://www.berlinerbaeder.de/karriere/jobangebote- 
bei-den-berliner-baedern-verwaltung/

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.berlinerbaeder.de/karriere/jobangebote- 
bei-den-berliner-baedern-verwaltung/

Berliner Hochschule für Technik

Bezeichnung:	 Systemadministratorin/Systemadministrator 
Campus-Management-System (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 13 TV-L Berliner Hochschule

Besetzbar ab:	 sofort

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 026/26

Vollzeit/Teilzeit:	 100 % der regelmäßigen Arbeitszeit (39,4 Wochen-
stunden)

Arbeitsgebiet:	 Das HRZ betreibt die Basis-IT-Infrastruktur für rund 
12 000 Studierende, 300 Professorinnen/Professoren, 450 Beschäftigte sowie  
700 externe Lehrkräfte. Als Ergänzung des Teams suchen wir eine engagierte und 
motivierte Person, die die Zusammenarbeit im Team schätzt und fördert und als  
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„Systemadministrator/-in“ die technische Gesamtverantwortung für das Campus  
Management System auf Basis von HISinOne übernehmen möchte. Dieses an-
spruchsvolle, interessante Tätigkeitsfeld umfasst den vollständigen Betrieb des Cam-
pus-Management-Systems unserer Hochschule. Es befasst sich dabei mit Fragen 
des ausfallsicheren Betriebs in virtualisierten Umgebungen durch Clustering, mit 
Aspekten der Skalierbarkeit sowie der Anbindung von internen und externen Dritt-
systemen. Die/Der Systemadministratorin/Systemadministrator begleitet fachliche 
Änderungen strukturiert von der Testphase bis zum produktiven Rollout, arbeitet eng 
mit der Studienverwaltung, den Fachadministrator/-innen und unserem Kooperations-
partner zusammen und unterstützt unseren L1 Support bei spezifischen Anfragen zu 
HISinOne. Aufgabengebiet: Sicherstellung des stabilen und performanten Betriebs 
des Campus-Management-Systems HISinOne in den Umgebungen PROD, CUST 
und TEST, einschließlich Monitoring, Fehleranalyse und Störungsbehebung; Pla-
nung, Test und Einspielen von Patches und Releases sowie koordinierter Übergang 
in die Produktivumgebung; Technische Begleitung fachlicher Anpassungen, Koordi-
nation von Tests mit Fachadministrator/-innen und Rollout geprüfter Änderungen; Ad-
ministration und Weiterentwicklung der zugrunde liegenden Linux-basierten System-
landschaft (virtuelle Server, Web- und Application-Server, relationale Datenbanken); 
Sicherstellung von Hochverfügbarkeit und Datensicherheit, insbesondere durch Ba-
ckup- und Restore-Strategien, Datenbank-Replikation sowie Notfallvorsorge; Analyse 
und Optimierung der Systemperformance und Architektur sowie Kapazitätsplanung; 
Automatisierung wiederkehrender Betriebsaufgaben sowie strukturierte Versions-
verwaltung; Koordination und Steuerung externer Dienstleister; Pflege einer nach-
vollziehbaren technischen Dokumentation sowie technische Beratung des internen 
Kollegiums und Unterstützung des HRZ-Supports bei komplexen Fragestellungen
Bewerbungsfrist:	 27. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Berliner Hochschule für Technik  
Personalabteilung  
Beuth, Zimmer A17  
Lütticher Straße 37, 13353 Berlin  
Bewerbungen online über:  
https://www.bht-berlin.de/bewerbungsformular

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.bht-berlin.de/3334/article/10368

Bezirksamt Neukölln von Berlin

Bezeichnung:	 Sachbearbeitung in der ergänzenden Förderung 
und Betreuung (eFöB) (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 8 TV-L

Besetzbar ab:	 sofort

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 26_113_4021-SB-eFöB

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit

Arbeitsgebiet:	 Für unser Team des Bereichs Kindertagesbetreuung 
„ergänzende Förderung und Betreuung an Grundschulen (eFöB)“ im Geschäftsbe-
reich Jugend suchen wir eine motivierte, strukturierte und teamfähige Persönlichkeit 
für die folgenden Aufgabenbereiche: • Beratung, Antragsannahme, Zuständigkeits-
prüfung, Bearbeitung und anschließende Ausstellung eines Hortbedarfsbescheides 
zur Nutzung der ergänzenden Förderung und Betreuung im Land Berlin. Widerruf der 
Bescheide bei zu Unrecht erhaltener Leistungen oder Ablehnungen bei fehlenden  
Voraussetzungen • Vertragsabschluss bei Inanspruchnahme einer kommunalen 
Betreuung. Kündigung des Vertrages bei Nichtleistung der Kostenbeiträge. Been-
digung von Finanzierungsleistungen bei Wegfall der rechtlichen Voraussetzungen. 
Widerruf bei Verfehlen der Mitwirkungspflichten, Entscheidung über eingehende 
Vertragskündigungen unter Beachtung der Kündigungsfristen • jährliche Überprüfung 
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der Einkommensverhältnisse der Kostenbeitragspflichtigen, Endgültigmachung von 
vorläufigen Kostenbescheiden. Daraus resultierend, die Verrechnung sich verändern-
der Elternbeiträge für vergangene Zeiträume • Kontrolle von Zahlungseingängen, 
Veranlassung von Zahlungsausgängen, Vorbereitung von Mahnverfahren, Entschei-
dungen über Niederschlagungen, Stundungs- und Ratenzahlungsanträge • Wider-
spruchsbearbeitung inklusive Abhilfebescheid beziehungsweise Stellungnahmen für 
das Rechtsamt. Hinweis: Es handelt sich um ein Arbeitsgebiet mit Sprechstunden. 
Das Bezirksamt Neukölln von Berlin bildet in vielen Bereichen Nachwuchskräfte aus, 
um diese auf ihre zukünftige Arbeit vorzubereiten. Bei Bedarf wird die Bereitschaft 
zur Anleitung von Nachwuchskräften (Auszubildende, Praktikant/-innen, Dual Studie-
rende usw.) vorausgesetzt.
Bewerbungsfrist:	 29. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Bezirksamt Neukölln von Berlin  
Zentrales Bewerbungsbüro  
Karl-Marx-Straße 83, 12043 Berlin  
E-Mail: bewerbung@bezirksamt-neukoelln.de

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/ 
Sachbearbeitung-in-der-ergaenzenden-Foerderung- 
und-Betreuu-de-j66289.html

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung:	 Leitung der Spielplatzkontrolle/ 
Gärtnermeisterin/Gärtnermeister (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 9a TV-L (Bewertungsvermutung)

Besetzbar ab:	 sofort

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 DA 003-3810

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden  
(Teilzeit ist möglich.)

Arbeitsgebiet:	 Sie können: - Reparaturen im handwerklichen 
Bereich fachlich beurteilen - sich vorstellen, Ausschreibungen oder fachliche Zuar-
beiten dazu vorzubereiten und bis zur Abnahme fachlich zu begleiten - verschiedene 
Arbeitsabläufe aufeinander abstimmen, steuern und sichern - eigene Vorschläge zu 
Problemlösungen erarbeiten und einbringen
Bewerbungsfrist:	 30. Juni 2026

Kontaktdaten:	 Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online über das 
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu  
auf den Button „Jetzt bewerben“.

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/ 
stellenangebot.html?yid=54285



Stellenausschreibungen

ABl. Nr. 20 / 15. Mai 2026  1225

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung:	 Sachbearbeitung für Projektsteuerung von  
Straßenbauvorhaben (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 11 TV-L Teil II

Besetzbar ab:	 sofort

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 DA 006-3800

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden  
(Teilzeit ist möglich.)

Arbeitsgebiet:	 Ihr Aufgabenbereich umfasst die ganzheitliche 
Planung, Steuerung und Koordination von Straßenbauvorhaben. Dazu gehören 
die Projektentwicklung, strategische Planung sowie die Grundlagenermittlung. Sie 
bereiten selbstständig Vergaben von Planungsleistungen vor und übernehmen die 
Vertragsprüfung nach HOAI. Im Rahmen der Projektsteuerung verantworten Sie 
die Beauftragung und Steuerung externer Büros, insbesondere bei I-Planungen, 
GRW-Förderungen, Sonderprogrammen und Drittmaßnahmen. Zu Ihren Kernaufga-
ben zählen die Vor-, Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Leistungsphase [LPH] 
1 bis 4 HOAI), die Ausführungsplanung sowie die Vorbereitung und Mitwirkung bei 
Vergaben (LPH 5 bis 7 HOAI). Sie erstellen Bau- und Verdingungsunterlagen, koor-
dinieren Leitungsverwaltungen und Bedarfsträger, stimmen Grunderwerbspläne ab 
und führen Verhandlungen mit Eigentümern. Darüber hinaus übernehmen Sie Schrift-
verkehr, Öffentlichkeitsarbeit, Rechnungsprüfung, Stellungnahmen zu Bau- und 
Grundstücksangelegenheiten sowie die Teilnahme an Abstimmungsterminen. Auch 
Sonderaufgaben runden Ihr vielseitiges Tätigkeitsfeld ab.
Bewerbungsfrist:	 31. Dezember 2026

Kontaktdaten:	 Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online über das 
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu  
auf den Button „Jetzt bewerben“.

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/ 
stellenangebot.html?yid=54298

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung:	 Sachbearbeitung Grundstücks- und Gebäude- 
angelegenheiten

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 9b TV-L

Besetzbar ab:	 1. Juli 2026

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 066-3306-2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden  
(Teilzeit ist möglich.)

Arbeitsgebiet:	 - Bewirtschaftung der Immobilien - Vergabe von 
Dienstleistungen entsprechend den geltenden Vorschriften und der Anordnungs-
befugnis (gegebenenfalls Ausschreibungen) unter Einbeziehung der Nutzer - Vor-
bereitung und Management sämtlicher Dienstleistungsverträge im Rahmen der 
bewirtschafteten Titel - Bearbeitung von Einnahmen und Ausgaben der in der 
persönlichen Anordnungsbefugnis genannten Titel - Überprüfung der sachlichen und 
rechnerischen Richtigkeit der Rechnungen, Rechnungsfreigabe entsprechend der 
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Anordnungsbefugnis und Haushaltsüberwachung - Übernahme und Übergabe von 
Gebäuden und Grundstücke - Überwachung und Bearbeitung von Nutzungs-, Gewer-
be- und Wohnraummietverträgen
Bewerbungsfrist:	 24. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online über das 
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu  
auf den Button „Jetzt bewerben“.

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/ 
Sachbearbeitung-Grundstuecks-und- 
Gebaeudeangelegenheiten-de-j66853.html

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung:	 Sachbearbeitung im Bauaktenarchiv

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 6 (Entgeltordnung TV-L)

Besetzbar ab:	 1. November 2026

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 064-4200-2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden  
(Teilzeit ist möglich.)

Arbeitsgebiet:	 Ihre Hauptaufgaben: • Sie bearbeiten Anträge auf 
Akteneinsicht nach dem IFG und entscheiden über Auskünfte - rechtssicher und 
serviceorientiert • Sie prüfen Anfragen zu Ausstellungen und erteilen oder lehnen 
Freigaben ab, unter Berücksichtigung von Quellenangaben und Rechten Dritter • Sie 
bereiten Bauakten für Einsichten vor und nach, stellen Unterlagen zusammen und 
unterstützen bei komplexen Fällen • Sie ordnen neue Unterlagen zu, prüfen Grund-
stücksdaten, führen Akten zusammen und halten den Bestand aktuell • Sie erfassen 
Vorgänge digital, erstellen Gebührenbescheide und verfassen Stellungnahmen bei 
Widersprüchen besondere Belastung: schweres Heben der Kisten-Archivakten (eine 
Box bis zu 10 Kg). Es müssen täglich mehrere Kisten mit Archivakten gehoben und 
getragen werden. Sie arbeiten strukturiert, treffen klare Entscheidungen und behalten 
auch bei vielen Vorgängen den Überblick.
Bewerbungsfrist:	 24. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online über das 
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu  
auf den Button „Jetzt bewerben“.

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/ 
Sachbearbeitung-im-Bauaktenarchiv-de-j66882.html

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung:	 Mitarbeit im Wahlamt (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 3 (Entgeltordnung TV-L)

Besetzbar ab:	 1. August 2026
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Befristung:	 befristet

Kennzahl:	 065-3500-2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden  
(Teilzeit ist möglich.)

Arbeitsgebiet:	 - Mitarbeit bei der Vorbereitung, Durchführung und 
Nachbereitung von Wahlen beziehungsweise Abstimmungen - Verwaltung von 
Posteingang und -ausgang - Ausstellung von Briefwahlunterlagen mit der eingesetz-
ten Fachsoftware und Zusammenstellung der Unterlagen - mündliche, telefonische 
und schriftliche allgemeine Auskunftserteilung - Bestandspflege/Zusammenstellung/
Sortierung des Wahlmaterials für die Wahlvorstände - Mitarbeit bei der Organisation 
und Einrichtung von Wahllokalen - Zusammenstellen von Schulungsunterlagen für 
die Wahlhelfende - Transport von Unterlagen in Wahllokale und Stützpunkte (vor und 
nach der Wahl)
Bewerbungsfrist:	 24. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online über das 
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu  
auf den Button „Jetzt bewerben“.

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der 
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/ 
Mitarbeit-im-Wahlamt-mwd-de-j66885.html

Bezirksamt Pankow von Berlin

Bezeichnung:	 Fachbauleiterinnen/Fachbauleiter (m/w/d)  
Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechnik

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 11 TV-L

Besetzbar ab:	 sofort

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 DA 002-3306

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit mit 39,4 Wochenstunden  
(Teilzeit ist möglich.)

Arbeitsgebiet:	 Warum Sie bei uns richtig sind: Bei uns übernehmen  
Sie nicht nur Projekte - Sie gestalten aktiv die technische Zukunft öffentlicher 
Gebäude. Sie begleiten vielfältige Bau- und Modernisierungsvorhaben mit gesell-
schaftlicher Bedeutung und tragen zur Umsetzung energieeffizienter sowie nachhal-
tiger Gebäudetechnik bei. Als Bauherrenvertretung steuern Sie Projekte im Bereich 
der technischen Gebäudeausrüstung, überwachen Termine und koordinieren alle 
Projektbeteiligten. Sie wirken an den Leistungsphasen 1 bis 5 HOAI mit und ver-
antworten eigenständig die Umsetzung der Bauvorhaben in den Leistungsphasen 
6 bis 9. Zudem bearbeiten Sie Havarie- und Störungsmeldungen aus bezirklichen 
Liegenschaften, klären vergabe- und vertragsrechtliche Fragestellungen und sorgen 
für strukturierte Projektabläufe. Freuen Sie sich auf verantwortungsvolle Aufgaben 
mit Gestaltungsspielraum, interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Möglichkeit, Ihre 
fachliche Expertise von der Planung bis zur Realisierung einzubringen. Sie verbin-
den technische Lösungen mit wirtschaftlichem Denken und leisten einen sichtbaren 
Beitrag zu einer funktionierenden öffentlichen Infrastruktur.
Bewerbungsfrist:	 30. Juni 2026

Kontaktdaten:	 Bitte reichen Sie Ihre Bewerbung online über das 
Berliner Karriereportal ein. Klicken Sie bitte dazu  
auf den Button „Jetzt bewerben“.
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Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/ 
stellenangebot.html?yid=54275

Freie Universität Berlin

Zentrale Universitätsverwaltung - Abteilung I: Personal - I 1 Team Beamte

Bezeichnung:	 Personalsachbearbeiterin/ 
Personalsachbearbeiter (m/w/d)  
als Universitätsverwaltungsoberinspektorin/ 
Universitätsverwaltungsoberinspektor  
oder  
Tarifbeschäftigte/Tarifbeschäftigter (m/w/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 A 10 oder 9b TV-L FU

Besetzbar ab:	 sofort

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 Kennung: SB_I1_2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeitbeschäftigung

Arbeitsgebiet:	 Wir suchen Sie! Die im grünen Südwesten Berlins 
gelegene Freie Universität Berlin gehört zu den mehrfach ausgezeichneten Exzel-
lenz-Universitäten in Deutschland. Die Freie Universität ist dabei eine der größten 
Arbeitgeberinnen im Land Berlin. Wir sind die Personalabteilung für über 5 000 wis-
senschaftliche und wissenschaftsunterstützende Mitarbeiter/-innen. Sie unterstützen, 
beraten und begleiten die Hochschullehrer/-innen; die Gastprofessor/-innen sowie 
die Laufbahnbeamtinnen/Laufbahnbeamte der Freien Universität Berlin. Das erwartet 
Sie bei uns: • Bearbeitung von Personaleinzelangelegenheiten der Beamtinnen/Be-
amte und Professor/-innen/Gastprofessor/-innen und Gastdozent/-innen/Korporative 
Mitglieder, zum Beispiel von der Vorbereitung zu Ernennungen bis zur Aufbereitung 
der Personalunterlagen für die Versorgungsstelle bei Eintritt in den Ruhestand  
• Beratung der Beschäftigten, der verschiedenen universitären Einrichtungen und der 
Vorgesetzten • Durchführung der Bezügeabrechnung mittels SAP/HR • Umsetzung 
von gesetzlichen und internen Regelungen. Schwerbehinderte werden bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt berücksichtigt. Die Freie Universität Berlin fordert Frauen 
sowie Personen mit Migrationsgeschichte ausdrücklich zur Bewerbung auf.
Bewerbungsfrist:	 29. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Bewerbungen sind mit aussagekräftigen Unterlagen 
unter Angabe der Kennung im Format PDF (vorzugs-
weise als ein Dokument) elektronisch per E-Mail  
zu richten an: 1@personal.fu-berlin.de  
oder per Post an die 
Freie Universität Berlin  
Zentrale Universitätsverwaltung 
Abteilung I: Personal  
Referat I A: Personalservice öffentliches Dienstrecht, 
Hochschulrecht und Reisen  
Team I 1: Beamtinnen/Beamte  
Rudeloffweg 25/27, 14195 Berlin (Dahlem)

Internetadresse:	 Den ausführlichen Ausschreibungstext finden Sie 
unter: www.fu-berlin.de/universitaet/beruf-karriere/
jobs/nichtwiss unter der angegebenen Kennung.
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Hochschule für Wirtschaft und Recht

Bezeichnung:	 Marketingassistenz (m/w/d)  
an der Berlin Professional School

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 3 TV-L Berliner Hochschulen

Besetzbar ab:	 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 005_2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Teilzeit mit 38,07 % (15 Wochenstunden) der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit

Arbeitsgebiet:	 Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin ist 
mit ca. 12 000 Studierenden eine der großen staatlichen Hochschulen Berlins. Sie 
zeichnet sich durch ausgeprägten Praxisbezug, intensive und vielfältige Forschung, 
hohe Qualitätsstandards sowie eine starke internationale Ausrichtung aus. Unter ei-
nem Dach werden Wirtschaftswissenschaften, privates und öffentliches Wirtschafts-
recht, Verwaltungs-, Rechts- und Sicherheitsmanagement sowie ingenieurwissen-
schaftliche Studiengänge angeboten. Nahezu alle Studiengänge sind auf Bachelor 
und Master umgestellt, qualitätsgeprüft und tragen das Siegel des Akkreditierungs-
rates. Ihre Aufgaben: • Zuarbeit bei zentralen Marketingaktivitäten, zum Beispiel Vor-
bereitung von Materialien, Zusammenstellung von Informationen und Unterstützung 
bei laufenden Kampagnen • Unterstützende Tätigkeiten bei der Pflege von Inhalten 
auf der Website der BPS (Einstellung, Aktualisierung und formale Prüfung von Texten 
und Bildern nach Vorgaben) • Mithilfe bei der operativen Betreuung der Social-Media- 
Kanäle, insbesondere durch das Einstellen vorbereiteter Beiträge und die Pflege 
von Beitragsübersichten • Dateneingabe, -pflege und einfache Datenaufbereitung in 
bestehenden Systemen und Übersichten. Die Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses 
richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der 
Länder für die Hochschulen im Land Berlin. Die HWR Berlin fördert die berufliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern, wir freuen uns deshalb besonders über die 
Bewerbungen von Frauen. Schwerbehinderte Bewerber/-innen werden bei gleicher 
Qualifikation bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind 
ausdrücklich erwünscht.
Bewerbungsfrist:	 25. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
(Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) über  
unser Online-Bewerbungsportal unter:  
https://karriere.hwr-berlin.de/hfwcx  
Für Auskünfte zum Bewerbungsverfahren unter  
Telefon: 30877-1451/1585 oder per E-Mail an:  
bewerbungsverfahren@hwr-berlin.de  
Hochschule für Wirtschaft und Recht  
Badensche Straße 52, 10825 Berlin

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://karriere.hwr-berlin.de/hfwcx

Hochschule für Wirtschaft und Recht

Bezeichnung:	 Assistenz (m/w/d)  
im Career und Alumni Service an der  
Berlin Professional School

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 3 TV-L Berliner Hochschulen

Besetzbar ab:	 zum nächstmöglichen Zeitpunkt
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Befristung:	 bis zum 30. April 2028

Kennzahl:	 006_2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Teilzeit mit 38,07 % (15 Wochenstunden) der regel-
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit

Arbeitsgebiet:	 Die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin 
(HWR Berlin) ist mit ca. 12 000 Studierenden eine der großen staatlichen Hochschu-
len Berlins. Sie zeichnet sich durch ausgeprägten Praxisbezug, intensive und vielfälti-
ge Forschung, hohe Qualitätsstandards sowie eine starke internationale Ausrichtung 
aus. Unter einem Dach werden Wirtschaftswissenschaften, privates und öffentliches 
Wirtschaftsrecht, Verwaltungs-, Rechts- und Sicherheitsmanagement sowie ingeni-
eurwissenschaftliche Studiengänge angeboten. Nahezu alle Studiengänge sind  
auf Bachelor und Master umgestellt, qualitätsgeprüft und tragen das Siegel des  
Akkreditierungsrates. Ihre Aufgaben: • Hilfsarbeiten im Career & Alumni Service, 
insbesondere Unterstützung bei der Redaktion des Job-Newsletters sowie der Pflege 
von Social Media Portalen, Rechercheaufgaben, Aufbereitung von Inhalten,  
Korrekturlesen • Dateneingabe und Aktualisierung von Datenbanken und Portalen  
• Allgemeine Hilfstätigkeiten bei der organisatorischen Vorbereitung und Durch-
führung von Veranstaltungen des Career & Alumni Service. Die Ausgestaltung des 
Arbeitsverhältnisses richtet sich nach den Bestimmungen des Tarifvertrags für den 
öffentlichen Dienst der Länder für die Hochschulen im Land Berlin. Die HWR Berlin 
fördert die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern, wir freuen uns deshalb 
besonders über die Bewerbungen von Frauen. Schwerbehinderte Bewerber/-innen 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt. Bewerbungen von Menschen mit Migra-
tionshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 
Bewerbungsfrist:	 25. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung 
(Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) über  
unser Online-Bewerbungsportal unter:  
https://karriere.hwr-berlin.de/cfxb2  
Für Auskünfte zum Bewerbungsverfahren unter  
Telefon: 30877-1451/1585 oder per E-Mail an:  
bewerbungsverfahren@hwr-berlin.de  
Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin  
Badensche Straße 52, 10825 Berlin

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://karriere.hwr-berlin.de/cfxb2

IT-Dienstleistungszentrum Berlin

Bezeichnung:	 Technical Security Officer (w/m/d)

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 14 EntTV ITDZ Berlin/TV-L Berlin/3. ÄTV ITDZ Berlin

Besetzbar ab:	 sofort

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 1869/2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit/Teilzeit

Arbeitsgebiet:	 Diese spannenden Aufgaben erwarten dich bei uns: 
- Du berätst mit deiner fachlichen Expertise innerhalb der Abteilung Infrastrukturbe-
trieb zur IT-Sicherheit - Du wirkst bei der Bearbeitung IT-Grundschutzchecks gemäß 
BSI-Standard inklusive Risikoanalysen aktiv mit - Die Erstellung und Fortschreibung 
von Dokumenten im Kontext der IT-Sicherheitsberatung liegt in deinen Aufgabenbe-
reich - Du unterstützt bei den BSI Audits sowie in der Planung und Durchführung der 
internen ISMS Audits - Du bearbeitest IT-Sicherheitsvorfälle und konzipierst Gegen-
maßnahmen
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- Die Bearbeitung des Reportings und Controllings zu IT-Sicherheitsmaßnahmen  
erfolgt durch dich - Du planst und führst Schulungsmaßnahmen innerhalb der Abtei-
lung durch
Bewerbungsfrist:	 25. Mai 2026

Kontaktdaten:	 IT-Dienstleistungszentrum Berlin  
Berliner Straße 112-115, 10713 Berlin

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://jobs.itdz-berlin.de/job-invite/1869/

Museum für Naturkunde Berlin

Bezeichnung:	 Erschließungsmanagerin/Erschließungsmanager 
Schwerpunkt Tierstimmenarchiv (w/m/div)

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 10 TV-L

Besetzbar ab:	 zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Befristung:	 31. Dezember 2028

Kennzahl:	 15/2026

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit

Arbeitsgebiet:	 Ihre Aufgaben: - Konzeption und Umsetzung von 
Erschließungsprozessen und -systemen für das Tierstimmenarchiv - Aufbereitung 
verteilter und heterogener sammlungsbezogener Datenbestände für die Integration in 
die digitale Kataloginfrastruktur - Planung, Koordinierung und Umsetzung der Daten-
übernahme aus externen Quellen 
Bewerbungsfrist:	 3. Juni 2026

Kontaktdaten:	 Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit den  
üblichen Unterlagen (Anschreiben, Lebens-
lauf, Zeugnisse) bevorzugt über unser Online-
Bewerbungsportal:  
https://www.museumfuernaturkunde.berlin/de/ 
ueber-uns/jobs-und-karriere/stellenausschreibungen  
Museum für Naturkunde Berlin 
Invalidenstraße 43, 10115 Berlin 

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.museumfuernaturkunde.berlin/museum/
karriere/stellenausschreibungen/

Polizei Berlin

Dir ZS IKT B 3

Bezeichnung:	 Technische Sachbearbeiterin/ 
Technischen Sachbearbeiter (m/w/d) 
Netzdesign/Antennentechnik

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 A 11

Besetzbar ab:	 1. Juni 2026

Kennzahl:	 035-26
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Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit/Teilzeit

Arbeitsgebiet:	 Du möchtest einen Beruf der Sinn stiftet, technisch 
anspruchsvoll ist und dir langfristige Sicherheit bietet? Dann ist die Technische 
Sachbearbeitung im Netzwerkdesign mit Schwerpunkt Hochfrequenztechnik genau 
dein Weg. Bei uns planst du die Funkmaststandorte der Polizei Berlin, entwickelst 
moderne Transportnetze (zum Beispiel Richtfunklösungen) und sorgst dafür, dass 
unsere Kommunikation im Einsatzfall zuverlässig funktioniert. Du bist dabei nicht nur 
im Büro, sondern auch regelmäßig draußen unterwegs - bei vor‑Ort‑Begehungen, 
Planungsrunden und Baubesprechungen in ganz Berlin. Das erwartet dich: - ein 
spannender technischer Beruf mit direktem Einfluss auf die Einsatzfähigkeit der  
Polizei - Planung und Weiterentwicklung hochmoderner Funk‑ und Datennetze 
- abwechslungsreiche Außentermine auch außerhalb der Liegenschaften der Polizei 
Berlin - Einsätze bei Störungen oder Beschädigungen - du sorgst dafür, dass alles 
wieder läuft. Warum Polizei Berlin? Wenn du einen Beruf suchst, der Technik, Verant-
wortung und Zukunftssicherheit verbindet, bist du hier genau richtig - sichere Zukunft, 
klare Strukturen, verlässliche Rahmenbedingungen - Technik, die zählt - du arbeitest 
an kritischer Infrastruktur, die im Ernstfall Leben schützt - Vielfalt im Alltag - kein Tag 
ist wie der andere - ein freundliches, kommunikatives Planungsteam. Der Führer-
schein der Klasse B ist Voraussetzung und die Bereitschaft zur Absolvierung der 
Sicherheitsüberprüfung (SÜ 2).
Bewerbungsfrist:	 28. Mai 2026

Kontaktdaten:	 Ansprechperson für deine Fragen zum  
Bewerbungsprozess:  
Dir ZS Pers A 222, Telefon: 4664-791232

Internetadresse:	 https://www.karriereportal-stellen.berlin.de/ 
technische-sachbearbeiterintechnischer-sachbear-
beiter-netz-de-j65174.html?preview=eff8aa68

Technische Universität Berlin

ZUV - Zentrale Universitätsverwaltung, Abteilung IV: Gebäude- und Dienstemanage-
ment (Bauabteilung)

Bezeichnung:	 Ingenieurin/Ingenieur (d/m/w)  
Technische Gebäudeausrüstung/ 
Versorgungstechnik (Lüftung/Kälte)  
(zwei Stellen) 

Besoldungs-/Entgeltgruppe:	 12 TV-L Berliner Hochschulen

Besetzbar ab:	 frühestmöglich

Befristung:	 unbefristet

Kennzahl:	 ZUV-150/26

Vollzeit/Teilzeit:	 Vollzeit; Teilzeitbeschäftigung ist gegebenenfalls 
möglich.

Arbeitsgebiet:	 ZUV - Zentrale Universitätsverwaltung, Abteilung IV: 
Gebäude- und Dienstemanagement (Bauabteilung). Dauerausschreibung mit meh-
reren Auswahlrunden. Eingehende Bewerbungen werden zum Monatsende geprüft. 
Geeignete Bewerber/-innen werden zu Auswahlgesprächen eingeladen. Bei  
vorzeitiger Stellenbesetzung wird die Dauerausschreibung beendet. Über uns:  
„Wir haben Ideen für die Zukunft. Zum Nutzen der Gesellschaft“: Die Technische 
Universität Berlin (TU Berlin) ist eine traditionsreiche Hochschule mit einem zentralen  
Campus im Herzen der Berliner City. Gemeinsam mit Freie Universität Berlin (FU 
Berlin), Humboldt-Universität zu Berlin (HU) und der Charité trägt sie das Prädikat 
„Exzellenzuniversität“. Sie ist als familienfreundliche Hochschule zertifiziert. In über 
100 Gebäuden wird an der TU Berlin gelehrt und geforscht. Ihre Aufgaben. Ihr 
Schwerpunkt liegt bei Anlagen der Lüftungs-, Kältetechnik, Laborbau, technische 
Gase und TGA-Anlagen in Außenbereichen bei Um-, Neu- und Erweiterungsbauten 
sowie Instandsetzung und Bauunterhaltungsmaßnahmen. - Sie sind Projektleiter/-in 
bei komplexen technischen Maßnahmen in Sonderbauten. - Sie arbeiten eigenver-
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antwortlich im Bereich der oben genannten Anlagentechnik als Teil eines Teams mit 
internen und externen Projektbeteiligten. Sie sind dabei Ansprechpartner/-in als  
Auftraggeber/-in bei Verhandlungen für alle Auftragnehmenden und Projektbetei-
ligten. - Sie sind zuständig für die Vorbereitung, Planung und Überwachung von 
Planungs- und Bauleitungen bis zur Abnahme, Abrechnung und Übergabe an die 
Nutzenden. Sie koordinieren und beauftragen Leistungen gemäß BetrVO/BetrSichV 
und AnlPrüfVO. - Sie führen fach- und sachgerecht die Baumaßnahmen Ihres Verant-
wortungsgebietes unter Beachtung des öffentlichen Vergabe- und Vertragsrechts so-
wie des Termin- und Kostenrahmens durch. - Sie nehmen kleinere Eigenplanungen 
von TGA-Anlagen vor und passen die zugehörige MSR an. Informationen zur Abtei-
lung IV finden Sie auf der Homepage: https://www.tu.berlin/facilities Zur Wahrung der 
Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern sind Bewerbungen von Frauen 
mit der jeweiligen Qualifikation ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte werden 
bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. Die TU Berlin schätzt die Vielfalt ihrer 
Mitglieder und verfolgt die Ziele der Chancengleichheit. Bewerbungen von Menschen 
aller Nationalitäten und mit Migrationshintergrund sind herzlich willkommen. Weitere 
Informationen zur Stelle unter Telefon: 314-78810, Leiter des Bereiches Fachtechnik. 
Informationen zum Bewerbungsverfahren unter Telefon: 314-73731, Büroleiterin des 
Abteilungsleiters.
Bewerbungsfrist:	 30. Juni 2026

Kontaktdaten:	 Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte unter 
Angabe der Kennzahl mit den üblichen Unterlagen 
ausschließlich per E-Mail (in einer PDF-Datei) an: 
bewerbung@facilities.tu-berlin.de

Internetadresse:	 Ausführliche Informationen zur Stellenausschrei-
bung, insbesondere eine Beschreibung der  
Anforderungen, finden Sie unter:  
https://www.jobs.tu-berlin.de/stellenausschreibungen/ 
203310
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Gerichte

Gerichte

Aufgebot

Amtsgericht Spandau

Aktenzeichen 70 II 5017/25

Herr Elmar Müller, Peterstraße 1, 36148 Kalbach-Mittelkalbach, und Frau Linda 
Müller, Heidestraße 143, 60385 Frankfurt am Main, haben den Antrag auf Kraftloser-
klärung einer abhandengekommenen Urkunde bei Gericht eingereicht. Es handelt 
sich um den Grundschuldbrief über die im Grundbuch des Amtsgerichts Spandau, 
Gemarkung Spandau, Blatt 25393, in Abteilung III Nummer 4 eingetragene Grund-
schuld zu 150 000 DM mit 15 % Zinsen jährlich. Eingetragene Berechtigte: Dagmar 
Orth, geboren am 12. Juni 1961, Rainer Müller, geboren am 12. Oktober 1963.  
Der Inhaber des Grundschuldbriefs wird aufgefordert, seine Rechte spätestens bis  
zu dem 31. August 2026 vor dem Amtsgericht Spandau anzumelden und die Urkunde 
vorzulegen, da ansonsten die Kraftloserklärung des Briefes erfolgen wird.

Aufgebotsbeschluss

Amtsgericht Spandau
Aktenzeichen 70 II 02/26

Es handelt sich um den Grundschuldbrief über die im Grundbuch des Amtsgerichts 
Spandau, Gemarkung Staaken, Blatt 6328, in Abteilung III Nummer 8 eingetragene 
Grundschuld zu 350 000 DM. Eingetragene Berechtigte: Olga Anneliese Trempel, 
geboren am 13. Mai 1928. Der Inhaber des Grundschuldbriefs wird aufgefordert, 
seine Rechte spätestens bis zu dem 31. August 2026 vor dem Amtsgericht Spandau 
anzumelden und die Urkunde vorzulegen, da ansonsten die Kraftloserklärung des 
Briefes erfolgen wird.

Ausschließungsbeschlüsse

Amtsgericht Köpenick

Aktenzeichen 71 II 25/25

Der Grundschuldbrief, Gruppe 02, Briefnummer 16959552, über die im Grundbuch 
des Amtsgerichts Köpenick, Gemarkung Treptow, Blatt 893N, in Abteilung III Num- 
mer 7 eingetragene Grundschuld zu 175 000 Euro 15 % Zinsen jährlich wird für 
kraftlos erklärt.

Amtsgericht Spandau
Aktenzeichen 70 II 05/25

Der Grundschuldbrief, Gruppe 02, Briefnummer 17975950, über die im Grundbuch 
des Amtsgerichts Spandau, Gemarkung Staaken, Blatt 11652, in Abteilung III Num-
mer 2 eingetragene Grundschuld zu 60 000 Euro nebst 15 % Zinsen jährlich und der 
Grundschuldbrief, Gruppe 02, Briefnummer 18502263, über die im Grundbuch des 
Amtsgerichts Spandau, Gemarkung Staaken, Blatt 11652, in Abteilung III Nummer 3 
eingetragenen Grundschuld zu 3 600 Euro mit 15 % Zinsen jährlich werden für kraft-
los erklärt. Die Kosten des Verfahrens trägt der Antragsteller. Der Geschäftswert wird 
auf 12 720 Euro festgesetzt.

Amtsgericht Spandau

Aktenzeichen 70 II 5002/25

Der Hypothekenbrief über die im Grundbuch des Amtsgerichts Spandau, Gemarkung 
Spandau, Blatt 22507, in Abteilung III Nummer 1 eingetragene Hypothek zu  
21 300 DM mit 8,5 % Zinsen jährlich wird für kraftlos erklärt. Die Kosten des Verfah-
rens trägt die Antragstellerin. Der Geschäftswert wird auf 2 178,10 Euro festgesetzt.
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Nicht amtlicher Teil

Nicht amtlicher Teil

Gläubigeraufrufe

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein  
Deutscher Hilfsverein Thailand e.V. (Aktenzeichen VR 26074 B) ist aufgelöst.  
Gläubiger/-innen des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein  
DSSG Berlin e.V. (Aktenzeichen VR 36827 B) ist durch Beschluss der Mitglieder- 
versammlung vom 10. Juli 2025 zum 31. Oktober 2025 aufgelöst. Gläubiger/-innen 
des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein  
Netzwerk nachhaltige Gastronomieberatung e.V. (Aktenzeichen VR 40233 B) ist 
durch Beschluss der Mitgliederversammlung vom 31. Januar 2025 aufgelöst.  
Gläubiger/-innen des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.

Der beim Amtsgericht Charlottenburg im Vereinsregister eingetragene Verein  
traumasensibles Lernen e.V. (Aktenzeichen VR 37897 B) ist durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung vom 29. November 2025 zum 31. Dezember 2025 aufgelöst. 
Gläubiger/-innen des Vereins werden aufgefordert, ihre Ansprüche anzumelden.
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Landesverwaltungsamt Berlin - LS 2 -, Fehrbelliner Platz 1, 10707 Berlin
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